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Zusammenfassung

Der Zustand vieler Ökosysteme in Deutschland hat sich trotz zahlreicher und teilweise auch wirksamer Naturschutz-
bemühungen über die letzten Jahrzehnte weiter verschlechtert. Daher muss die verbliebene Natur nicht nur geschützt, 
sondern ihr Zustand auch aktiv wieder verbessert werden. Das Anliegen, die  Erholung eines degradierten Ökosystems 
zu unterstützen, wird als Renaturierung bezeichnet. Der Begriff ist weit zu verstehen und umfasst auch naturverträg-
liche Praktiken der wirtschaftlichen Nutzung. Geschützte und genutzte Ökosysteme sollen sich durch Renaturierung 
in Richtung naturnäherer Strukturen entwickeln, sodass sie langfristig vielfältige Leistungen erbringen können. Dieses 
Ziel ist in verschiedenen internationalen Umweltabkommen verankert und findet sich mit konkreten Zielvorgaben im 
2022 gefassten Beschluss von Kunming-Montreal über den globalen Schutz der Biodiversität. In der Europäischen 
Union (EU) sollen den Mitgliedstaaten durch die geplante Verordnung zur Wiederherstellung der Natur verbindliche 
Renaturierungsziele vorgegeben werden. Die Verordnung, auf die sich die Europäische  Kommission, das Europäische 
Parlament und der Ministerrat in einer Trilog-Vereinbarung im November 2023 verständigt hatten, konnte aufgrund 
neuer politischer Kontroversen im Ministerrat noch nicht endgültig verabschiedet werden. Dennoch ist es an der Zeit, 
auf  nationaler Ebene die Weichen für eine ambitionierte Renaturierungspolitik zu stellen. Die Begründung dafür 
ergibt sich aus der vorliegenden Stellungnahme, die von drei Sachverständigenräten des Bundes – dem Sachverstän-
digenrat für Umweltfragen (SRU) sowie den Wissenschaftlichen Beiräten für Biodiversität und Genetische  Ressourcen 
(WBBGR) und für Waldpolitik (WBW) – gemeinsam erarbeitet worden ist. Sie gibt Empfehlungen zu einer wirksamen 
Renaturierungspolitik in Deutschland und zeigt auf, wie europäische und nationale Renaturierungsziele in der Praxis 
umgesetzt werden können. Die drei Sachverständigenräte fordern gleichzeitig die Bundesregierung auf, sich weiterhin 
auch auf europäischer Ebene engagiert dafür einzusetzen, dass die EU-Wiederherstellungsverordnung zeitnah in Kraft 
treten kann.

Renaturierung ist dringlich
Die Degradierung von Ökosystemen ist das Ergebnis der 
Nutzungsformen, Landnutzungsänderungen bzw. Inten-
sivierung in Landwirtschaft, Waldbewirtschaftung und 
Fischerei sowie der Zunahme der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche. Diese direkt landnutzungsbedingten Fakto-
ren werden verstärkt durch Eutrophierung, Schadstoff-
einträge, invasive Arten und Klimawandel. Die Folgen sind 
gravierend – auch für uns Menschen. Geschädigte Öko-
systeme können viele ihrer Leistungen nur noch einge-
schränkt oder gar nicht mehr erbringen, beispielsweise 
die Lebensmittelproduktion, die Kohlenstoffspeicherung 
oder die Regulierung des Wasserhaushalts. Auch können 
sie Störungen, etwa durch Waldbrände oder die Einwan-
derung gebietsfremder Arten, weniger gut abpuffern.  
Klimawandelbedingte Extremereignisse,  beispielsweise 
Dürren oder Starkregen, erhöhen diese Risiken. Renatu-
rierungsmaßnahmen sind daher dringend notwendig, 
um die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit von Öko-
systemen zu fördern und Synergien mit Klimaschutz 
und -anpassung zu schaffen. Dies gilt innerhalb und 
außer halb von Schutzgebieten und sogar auch für natur-
ferne Ökosysteme wie Ackerflächen oder Stadtparks. In 
der Regel müssen sich dafür die Praktiken der Flächen- 

 
nutzung verändern. Nicht immer erfordert Renaturie-
rung allerdings, den menschlichen Einfluss zu reduzie-
ren oder sogar zu minimieren, oftmals sichert gerade eine 
bestimmte, naturverträgliche Art von Bewirtschaftung 
vielfältige Ökosysteme.

Renaturierung erfordert Kommunikation, 
 Beteiligung und Interessenausgleich
Der Staat ist zu einem effektiven Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen verpflichtet. Dies schließt eine wirk-
same Renaturierungspolitik ein, die das ökologische Fun-
dament von Versorgung, Gesundheit und Wohlergehen 
sichert. Eine erfolgreiche Renaturierung kann bereits 
kurz- bis mittelfristig volkswirtschaftlich vorteilhaft sein 
und im Zeitverlauf auch positive betriebswirtschaftliche 
Effekte haben. Sie sichert wertvolle  Ökosystemleistungen 
und trägt damit beispielsweise zum Hochwasserschutz 
oder zur Anpassung der land- und forstwirtschaftlichen 
Produktion an den Klimawandel bei. Renaturierung bringt 
aber auch Herausforderungen mit sich: Sie kann  bisherige 
Nutzungen einschränken, das Landschaftsbild beeinflus-
sen oder hohe Anschubinvestitionen für veränderte Pro-
duktionsweisen erfordern. Entscheidend sind daher Strate-
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gien für den Umgang mit divergierenden Interessen und 
Konflikten. Renaturierung kann nur erfolgreich sein, 
wenn Kommunikation, Beteiligung und Interessenaus-
gleich von Anfang an mitgedacht werden. Gerade weil so-
wohl die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse als 
auch die Umsetzung von Maßnahmen viel Zeit benöti-
gen, muss mit einer systematischen Renaturierungs-
politik schnellstmöglich begonnen werden. Dies erfor-
dert neben staatlichem Handeln auch das Engagement 
vieler gesellschaftlicher Akteur:innen, insbesondere der 
privaten Flächennutzenden. Dafür bedarf es intensiver 
und zielgruppenspezifischer Kommunikation über den 
Nutzen der Renaturierung und nicht zuletzt auch finan-
zieller Anreize.

Renaturierung in Deutschland darf nicht den 
Druck auf Ökosysteme andernorts erhöhen
Eine Renaturierungspolitik, die einen erhöhten Import 
von nicht nachhaltig erzeugten land- und forstwirtschaft-
lichen Produkten nach sich zieht, würde den ökologischen 
Fußabdruck Deutschlands in der Welt erhöhen. Renatu-
rierungserfolge im Inland würden somit durch größere 
Umweltschäden im Ausland erkauft. Dies erfordert, pa-
rallel zur Verbesserung heimischer Ökosysteme generell 
den Nutzungsdruck auf Flächen zu verringern. Hierfür 
sind Maßnahmen in verschiedenen Sektoren erforderlich: 
Im Ernährungssektor muss die tierbasierte Ernährung 
und in der Folge die Nutztierhaltung schrittweise, aber 
im Ergebnis erheblich, verringert werden, da die dafür 
erforderliche Produktion von Futtermitteln sehr flächen-
intensiv ist. Dies verlangt, dass sich – durch intensive 
Kommunikation, verhaltensorientierende Maßnahmen 
und finanzielle Anreize unterstützt – Geschäftsmodelle 
ändern und Konsum- und Verhaltensmuster in der Bevöl-
kerung wandeln. Zusätzlich sind der Anbau von Energie-
pflanzen und die energetische Nutzung von  Biomasse 
zu reduzieren. Die Einfuhr nicht nachhaltig erzeugter 
Produkte sollte durch entsprechende gesetzliche Rege-
lungen und ökonomische Instrumente begrenzt oder er-
schwert werden, etwa durch einen erweiterten Carbon 
Border Adjustment Mechanism (CBAM), aber auch durch 
aussagekräftige und kontrollierbare internationale Nach-
haltigkeitszertifizierungen.

Konkret kommen SRU, WBBGR und WBW zu den im 
Folgenden aufgeführten Empfehlungen.

Akzeptanz von Landschaftswandel und regionale 
Entwicklung stärken
Renaturierung kann im erforderlichen Maßstab nur gelin-
gen, wenn Maßnahmen in Zusammenarbeit mit relevan-
ten Akteur:innen vor Ort und der Öffentlichkeit partner-
schaftlich entwickelt und umgesetzt werden. Es gilt, 
regionalökonomische Chancen einer Renaturierungswirt-
schaft zu nutzen und zu kommunizieren. Landwirtschaft 

und Waldbewirtschaftung sollten beim Umstieg auf ver-
änderte Landnutzungsformen unterstützt werden.

Ziele für die staatliche Renaturierungspolitik 
festlegen
Die geplante EU-Wiederherstellungsverordnung sieht 
vor, dass die Mitgliedstaaten Wiederherstellungspläne 
erstellen. Es ist wichtig, dass die Bundesregierung Län-
der, Kommunen und die Öffentlichkeit dabei effektiv 
einbindet. Um die Aufgaben gerecht zu verteilen, sollten 
die Länder mit dem Bund in einem kooperativen Prozess 
länderspezifische quantitative Flächenziele für die Rena-
turierung vereinbaren. Diese sollten in einem Bundes-
gesetz festgehalten werden, um Rechtsverbindlichkeit 
 sicherzustellen, aber auch, um sich auf die mögliche EU-
Wiederherstellungsverordnung vorzubereiten. Auch für 
den Fall, dass die Verordnung nicht zeitnah beschlossen 
wird, sollte der Bund trotzdem den hierfür erforderlichen 
Prozess, die Zuständigkeiten und Aufgaben sowie natio-
nale Renaturierungsziele gesetzlich festschreiben und 
einen Wiederherstellungsplan erstellen. Mit standort-
angepassten qualitativen Zielen könnte die Landschafts-
planung die Grundlage für Renaturierungsmaßnahmen 
schaffen. Ein wichtiges ökologisches Ziel sollte es sein, 
den Biotopverbund zu stärken. Der Bund könnte dazu 
eine eigene Bundesraumordnungsplanung erstellen. Hier-
bei ist es sinnvoll, Flächen zu priorisieren, auf denen die 
festgelegten Ziele zu den geringsten Kosten erreichbar 
sind. Renaturierungsmaßnahmen sollten im Sinne der 
langfristigen Wirksamkeit durch ein Monitoring beglei-
tet und bei ungenügenden Ergebnissen oder unerwünsch-
ten Entwicklungen angepasst werden.

Renaturierung und andere Flächennutzungen 
koordinieren und Erfolge langfristig erhalten 
Vor allem großflächige Renaturierungsprojekte, die sich 
nicht vollständig in die Nutzung integrieren lassen, müs-
sen mit anderen Flächennutzungen abgestimmt werden. 
Es kann erforderlich sein, die dafür vorgesehenen  Flächen 
von solchen Nutzungen freizuhalten, die Renaturierungs-
maßnahmen bzw. Renaturierungsprozesse wesentlich 
erschweren oder verhindern. Dazu kann die Raumord-
nungsplanung genutzt werden, etwa durch Ausweisung 
spezieller Vorranggebiete. Ergänzend können Schutzge-
biete eingerichtet werden, auch für Flächen mit geringem 
naturschutzfachlichem Wert, wenn sie ein hohes Rena-
turierungspotenzial aufweisen. Bestehende Schutz ge-
bietsverordnungen sollten darauf überprüft werden, ob 
sie tatsächlich einen Beitrag zur umweltverträglicheren 
Flächennutzung leisten, und sind anzupassen, wenn 
nötig. Für die damit einhergehenden Nutzungseinschrän-
kungen ist regelmäßig ein finanzieller Ausgleich zu 
 leisten, für den der Gesetzgeber entsprechende Mittel 
in ausreichender Höhe vorhalten sollte. Neben diesen 
 Instrumenten sollte vor allem der Vertragsnaturschutz 
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1 Einleitung

eingesetzt werden, um Renaturierungserfolge langfris-
tig zu erhalten. Für einen Basisschutz kann zudem der 
Katalog gesetzlich geschützter Biotope im Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) ausgeweitet werden.

Organisatorische und rechtliche Voraussetzungen 
für Renaturierungsmaßnahmen staatlicher 
Akteure verbessern
Renaturierung ist eine Aufgabe der ökologischen Exis-
tenzsicherung, die durch zentrale Stellen bei den Län-
dern und Kommunen organisiert werden sollte. Wo diese 
Stellen nicht existieren, sollten sie als öffentliche Rena-
turierungsunternehmen gegründet werden, um private 
Renaturierungsleistungen zu unterstützen und andere 
Maßnahmen eigenständig zu planen, vorzubereiten und 
durchzuführen. Sie sollten prioritär auf Flächen der öf-
fentlichen Hand tätig werden. Reichen diese nicht aus, 
sollten ihre Möglichkeiten verbessert werden, durch ver-
traglich eingeräumte Nutzungsrechte, Flächentausch 
oder -kauf und in Ausnahmefällen auch Enteignung auf 
Privatgrundstücke zuzugreifen. Die damit einhergehen-
den Konflikte könnten im Rahmen von Planfeststellungs-
verfahren für flächenintensive Renaturierungsprojekte 
und Flurbereinigungsverfahren bewältigt werden. Rena-
turierung bedarf mittelfristig zudem einer gemeinsamen 
Finanzierung durch Bund und Länder. Bestehende För-
derprogramme sollten ausgeweitet werden und es sollte 
auf eine aufgabenadäquate personelle Ausstattung der 
Renaturierungsunternehmen hingewirkt werden.

Landnutzende durch verbesserte Rahmen
bedingungen für die Renaturierung gewinnen 
Renaturierung wird nur mithilfe privater Akteur:innen 
Erfolg haben. Von besonderer Bedeutung sind dabei Land-
wirtschaft und Waldbewirtschaftung, deren Fachrecht 
stärker auf eine umweltschonendere Bewirtschaftung 
ausgerichtet werden sollte. Die stringente Integration von 
Umweltanliegen in die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
bleibt eine zentrale Forderung, gerade auch im Kontext 
der Renaturierung. Die Anforderungen für den Erhalt von 
Direktzahlungen (sog. Konditionalitäten) sollten hierzu 
kritisch überprüft werden. Um Landnutzende für die 
 Renaturierung zu gewinnen, sollten Anreize für private 
Projekte geschaffen und die Bereitstellung öffentlicher 
Güter, wie etwa der Bodenfruchtbarkeit oder der Was-
serregulation, angemessen honoriert werden. Schon 
heute können dafür verschiedene Instrumente, auch mit 
Blick auf mittel- und langfristige Finanzierungspers-
pektiven, gestärkt werden, etwa die Agrarumwelt- und 
Klima maßnahmen (AUKM). Sind solche Vergütungsmög-
lichkeiten noch nicht in ausreichendem Maße vorhanden, 
wie beispielsweise für die Waldbewirtschaftung, sollten 
kohärente Förderregime geschaffen werden. Der Ver-
tragsnaturschutz sollte aufgewertet und stärker darauf 
ausgerichtet werden, ökologische Leistungen langfristig 
zu erhalten und Kooperationen zwischen Privaten bei der 
Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen zu er-
möglichen.

1 Einleitung

1. Der Zustand der Natur ist besorgniserregend: Global, 
aber auch in Europa und Deutschland schwinden die 
 Lebensräume von Tieren, Pflanzen und anderen Orga-
nismen (EEA 2019; IPBES 2019; IPBES 2023; JAUREGUI-
BERRY et al. 2022; TEEB 2010). Weil die Natur vielfach 
bereits in einem schlechten Zustand ist, gewinnt das 
Anliegen der Renaturierung immer mehr an Relevanz 
(DOBSON et al. 1997; UNEP und FAO o. J.). So haben 
die Vereinten Nationen (United Nations – UN) die Jahre 
2021 bis 2030 zur „UN-Dekade zur Wiederherstellung 
von Ökosystemen“ ausgerufen. Mit Blick darauf hat die 
Europäische Union (EU) eine Verordnung zur Wieder-
herstellung der Natur erarbeitet (Europäisches Parla-
ment 2024). Nach kontroversen Diskussionen wurde der 
im Trilog gefundene Kompromiss vom Europäischen 
Parlament befürwortet. Der vom Europäischen Parla-
ment angenommene Text hat allerdings bislang keine 
Mehrheit im Ministerrat gefunden. Damit steckt die Ver-
ordnung derzeit im Gesetzgebungsprozess fest. Unab-

hängig vom Ausgang dieses Prozesses stellt Renaturie-
rung eine zentrale Aufgabe für alle EU-Mitgliedstaaten 
dar. Begonnene Initiativen einer Renaturierungspoli-
tik auf nationaler Ebene sollten fortgesetzt werden. 
 Renaturierung ( Synonym: Wiederherstellung der Natur) 
bedeu tet, die Erholung eines degradierten oder stark 
anthro pogen überprägten Ökosystems zu einem guten 
Zustand zu  unterstützen, sodass es sich in Richtung na-
turnaher und multifunktionaler Strukturen entwickelt 
und langfristig eine Vielzahl von Leistungen erbringen 
kann (vgl. Art. 3 des Entwurfs EU-Wiederherstellungs-
verordnung; Rat der Europäischen Union 2023; ZERBE 
2019a, S. 26). Sie kann aktiv durch Maßnahmen oder pas-
siv durch Unterlassen von Eingriffen erfolgen. Renatu-
rierung hat das Ziel, die Biodiversität und die Resilienz 
von Ökosystemen zu erhalten oder zu erhöhen und dient 
darüber hinaus auch der nachhaltigen Landnutzung, dem 
Klimaschutz und der Klimaanpassung.
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2. Auf immer größeren Flächen sind Ökosysteme ver-
ändert, geschädigt, gestört oder beseitigt. Sowohl die
 biotische Zusammensetzung von Lebensräumen und
die mit ihnen verknüpften Ökosystemfunktionen und
-leistungen als auch die abiotischen Verhältnisse wie
Temperatur und Wasserverfügbarkeit ändern sich durch 
menschlichen Einfluss. Zudem nehmen die Einträge von 
Schadstoffen zu. Inzwischen sind in Europa 81  % der
 Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
92/43/EWG (FFH-Richtlinie) in einem schlechten Zu-
stand (EEA 2021). Etwa 19 % der europäischen Tier- und 
Pflanzenarten, deren Gefährdungsstatus bewertet wer-
den kann, sind vom Aussterben bedroht (HOCHKIRCH
et al. 2023). In Deutschland wird der Zustand von 63 %
der FFH-Arten und 69 % der FFH-Lebensraumtypen als
„ungünstig-unzureichend“ oder „ungünstig-schlecht“
eingestuft (BfN 2020a) und nur 9 % der Oberflächen-
gewässer sind in einem „sehr guten“ oder „guten“ ökolo-
gischen Zustand (BMUV und UBA 2022). Ursache hier-
für ist vor allem die Veränderung der Landnutzung
(HOCHKIRCH et al. 2023). Einerseits ist insbesondere
die landwirtschaftliche Nutzung seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts intensiver geworden. Beispielsweise haben Ein-
träge von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zugenom-
men, die Fruchtfolgen sind enger geworden und der
Anteil an Landschaftselementen wie Hecken hat abge-
nommen. Andererseits wird eine extensive landwirt-
schaftliche Nutzung mancherorts vollständig aufgege-
ben – mit negativen Folgen für Vielfalt von Landschaften 
und Lebensräumen. Gleichzeitig haben die Siedlungs- 
und Verkehrsflächen zugenommen und der ökologische
und klimaangepasste Umbau des Waldes benötigt viel
Zeit, um wirksam zu werden (BMEL o. J.–c; 2018; UBA
2023a). Zunehmend setzen der Klimawandel und invasi-
ve, gebietsfremde Arten der einheimischen Biodiversität 
zu. Die Folgen dieser Entwicklungen sind gravierend –
auch für uns Menschen. Die Natur hat nicht nur einen
Wert an sich, sondern stellt mit ihren Ökosystemleistun-
gen die Grundlagen für unser Leben und Wirtschaften
bereit (MA 2005; IPBES 2019): Sie liefert Lebensmittel
und Rohstoffe, reguliert wichtige Stoffkreisläufe und
kann unsere Gesundheit auf vielfältige Weise positiv be-
einflussen (SRU 2023b). Degradierte Ökosysteme kön-
nen viele dieser Funktionen und Leistungen nur noch
eingeschränkt oder gar nicht mehr erfüllen und Störun-
gen wie Trockenperioden oder Überschwemmungen
 weniger gut abpuffern. Multifunktionale und resiliente
Ökosysteme sind die Grundlage für die land- und forst-
wirtschaftliche Produktion sowie für die Fischerei. Sie
tragen außerdem zum natürlichen Klimaschutz bei und
sind essenziell für die Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels (PÖRTNER et al. 2021a).

3. Die Degradierung von Ökosystemen aufzuhalten und
möglichst umzukehren, ist ein zentraler Bestandteil einer

Transformation zur Nachhaltigkeit. Es bleibt ein wichti-
ges Anliegen des Naturschutzes und einer nachhaltigen 
Landnutzung, natürliche oder naturnahe Lebensräume 
zu erhalten. Allerdings ist dies in der Vergangenheit oft 
nicht gelungen, insbesondere auf Flächen, die intensiv 
von Menschen genutzt werden, etwa in der Agrarland-
schaft oder im Siedlungsbereich. Degradierungen wie 
 Bodenverdichtungen oder Entwässerungen von Mooren 
sind in der Regel nur teilweise reversibel und können nur 
über lange Zeiträume und oft mit erheblichem Aufwand 
rückgängig gemacht werden (KOLLMANN et al. 2019; 
ZERBE 2022). Daneben wurden als größte praktische Bar-
rieren für die Renaturierung eine unzureichende Finan-
zierung, konkurrierende Belange zwischen verschiede-
nen Interessengruppen sowie mangelnde politische 
Priorisierung identifiziert (CORTINA-SEGARRA et  al. 
2021). Trotzdem gibt es bereits zahlreiche erfolgreiche 
Maßnahmen wie die Wiedervernässung von Mooren, die 
Renaturierung von Fließgewässern oder die Rückkehr 
großer Wildtiere.

4. Zwei Missverständnisse sind hinsichtlich der Renatu-
rierung von Ökosystemen auszuräumen. Erstens ist das
Ziel von Renaturierungsmaßnahmen nicht, einen Natur-
zustand frei von menschlichem Einfluss wiederherzu-
stellen, der in Mitteleuropa ohnehin seit langem prak-
tisch nicht mehr anzutreffen ist. Zwar ist die intensive
Landnutzung eine der Hauptursachen für den Verlust von 
Biodiversität (EEA 2019; IPBES 2019), allerdings kann
extensive Nutzung durch den Menschen vielfach auch
die Biodiversität fördern: So wurden in Europa viele
 artenreiche Kulturlandschaften wie Wiesen, Weiden und 
Heiden vom Menschen geschaffen und genutzt. Zahlrei-
che der in ihnen lebenden Tiere und Pflanzen profitieren 
von einer extensiven Bewirtschaftung und Pflege dieser
Flächen oder sind sogar davon abhängig (POSCHLOD
2017). Zweitens bedeutet Renaturierung nicht, dass ein
statisch definierter Zielzustand erreicht werden soll
(ZERBE 2019a, S. 35). Menschliche Aktivitäten und Um-
weltveränderungen werden auch zukünftig erhebliche
Auswirkungen auf Ökosysteme haben. Dies gilt beispiels-
weise für den Klimawandel, von dem auch bisherige Ge-
biete, die zum Schutz von Natur und Landschaft ausge-
wiesen wurden, substanziell betroffen sein werden
(HOFFMANN et  al. 2019). Ökosysteme können sich
durch menschlichen Einfluss so verändern, dass sie sich
in Funktion und Struktur von vergangenen und gegen-
wärtigen Systemen unterscheiden (novel ecosystems)
(HOBBS et  al. 2009). Heimische und nicht heimische
Arten kommen zusammen vor und bilden Lebensge-
meinschaften, die es vorher nicht gab. Die Planung und
Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen sollten
diese Aspekte berücksichtigen (FRIETSCH et al. 2023;
PERRING et al. 2013; WBBGR 2020; GANN et al. 2019)
und Anpassungen an dynamische Prozesse ermöglichen.
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5. Auf verschiedenen Ebenen hat die Politik bereits
Ziele für Renaturierung gesetzt (ZERBE 2019a, S. 471):
Laut des globalen Rahmens für die biologische Vielfalt
(Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, s.
UNEP 2022) sollen bis 2030

 ɦ mindestens 30 % der weltweiten Land- und Meeres-
fläche unter Schutz stehen und 

 ɦ 30 % der degradierten Ökosysteme wiederhergestellt 
werden.

Ähnlich sieht auch die EU-Biodiversitätsstrategie (Euro-
päische Kommission 2020) bis 2030 Folgendes vor:

 ɦ Bedeutende Gebiete mit geschädigten und kohlenstoff-
reichen Ökosystemen sollen wiederhergestellt werden. 
Mindestens 30 % der Arten und Lebensräume, die sich 
derzeit nicht in einem günstigen Zustand befinden, sol-
len bis dahin einen günstigen Zustand oder einen posi-
tiven Trend aufweisen.

 ɦ Mindestens je 30 % der Land- und Meeresfläche sol-
len bis dahin geschützt sein. Mindestens ein Drittel 

dieser Schutzgebiete – also je 10  % der Land- und 
 Meeresfläche – sollen streng geschützt sein.

Diese Ziele stehen in Bezug zueinander und überschnei-
den sich räumlich.

6. Gemäß dem Entwurf der EU-Wiederherstellungs-
verordnung sollen bis 2030 mindestens 20 % der Land- 
sowie der Meeresfläche der EU von Renaturierungsmaß-
nahmen erfasst und bis 2050 für alle Ökosysteme, die
einer Wiederherstellung bedürfen, entsprechende Maß-
nahmen etabliert werden. Zudem enthält der Entwurf
konkrete Ziele für bestimmte Ökosysteme und Bestäu-
berpopulationen (Europäisches Parlament 2024). Dabei
legt er  zunächst bis 2030 auch einen Schwerpunkt auf
Natura 2000-Gebiete (Art. 4). Aufgrund des schlechten
Zustands der Natur und mit Blick auf die Langfristziele
der Verordnung werden Renaturierungsmaßnahmen
aber deutlich darüber hinausgehen müssen. Ob die Ziele 
erreicht werden, wird stark von anderen europäischen
Vorgaben, Politiken und deren Umsetzung abhängen,
 welche die Umwelt sowie die Land- und Wassernutzung
beeinflussen, beispielsweise von der Wasserrahmen-
Richtlinie 2000/60/EG und der Gemeinsamen Agrar-

Quelle: HERING et al. 2023, Abb. S1, verändert und übersetzt

 ɦ Abbildung 1

Mögliche Verbindungen der EU-Wiederherstellungsverordnung mit anderen EU-Politiken
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politik (GAP) der EU (HERING et al. 2023; s. Abb. 1). 
Eine wirksame Renaturierungspolitik ist und bleibt ein 
richtiges und wichtiges Anliegen, auch um nationalen 
und internationalen Verpflichtungen nachzukommen. 
Sie sollte auf nationaler Ebene intensiv weiterverfolgt 
werden, auch für den Fall, dass in der EU keine Mehr-
heit für eine Wiederherstellungsverordnung zustande 
kommt.

7. Um in Deutschland die wichtige Aufgabe der Renatu-
rierung voranzubringen, sind zwei Ansatzpunkte zen-
tral. Zum einen müssen Gebiete zum Schutz von Natur 
und Landschaft in ihren Funk tionen gestärkt werden, 
um sich besser an Veränderungen, beispielsweise durch 
den Klimawandel, anpassen zu können. Hierfür muss das 
bestehende Schutzgebiets system qualitativ, aber auch 
quantitativ fortentwickelt werden (BEIERKUHNLEIN 
et al. 2023). Dazu ist auch ein verbessertes Management 
der Gebiete nötig, das stärker auf die jeweiligen Schutz-
ziele ausgerichtet ist. Dies schließt eine entsprechend 
 angepasste Bewirtschaftung ein. Zum anderen ist es wich-
tig, den Zustand von Ökosystemen auch außerhalb von 
Schutzgebieten in der Gesamtlandschaft zu verbessern, 
beispielsweise in land- und forstwirtschaftlich intensiv 
genutzten Landschaften. Dies erfordert Innovationen 

und veränderte, natur- und umweltschonende Formen 
der Landbewirtschaftung. 

8. Wie Maßnahmen, um andere gesellschaftliche Ent-
wicklungen und Ziele zu erreichen, benötigen auch 
 Renaturierungsmaßnahmen Flächen. Ökosysteme wie-
derherzustellen wird daher auch Konflikte um Flächen-
nutzung, wirtschaftliche Aspekte und unser Konsum-
verhalten mit sich bringen, die es zu moderieren und zu 
entscheiden gilt. Renaturierung ist somit eine gesell-
schaftliche Aufgabe mit weitreichenden ökonomischen 
Implikationen. Sie betrifft nicht nur den Naturschutz, 
sondern vor allem auch die landnutzenden Sektoren, 
neben der Stadt- und Regionalplanung insbesondere die 
Landwirtschaft und die Waldbewirtschaftung. Aus die-
sem Grund haben drei Sachverständigenräte des Bundes 
mit komplementärer Expertise in diesen Bereichen – der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) sowie die 
Wissenschaftlichen Beiräte für Biodiversität und Ge-
netische Ressourcen (WBBGR) und für Waldpolitik 
(WBW) – gemeinsam die vorliegende Stellungnahme 
 erarbeitet. Sie zielt darauf ab, Grundzüge einer Renatu-
rierungspolitik zu entwickeln, die Synergien zwischen 
Naturschutz und Landnutzungsinteressen erzeugt sowie 
Zielkonflikte minimiert.

2  Ökosysteme renaturieren –  
was bedeutet das, wie geht es und  
was bringt es ökonomisch?

9. Die Begriffe Renaturierung und Wiederherstellung in 
Bezug auf Ökosysteme und Landschaften sind Syno-
nyme. Insbesondere im politischen Kontext hat sich 
 Wiederherstellung als Übersetzung des englischen Be-
griffs „restoration“ weitgehend durchgesetzt. In der Wis-
senschaft wird das Anliegen bislang unter dem  Begriff 
 Renaturierung diskutiert. In der vorliegenden Stellung-
nahme wird daher vorrangig der Begriff Renaturierung 
in einem breiten Verständnis verwendet. Renaturie-
rungsmaßnahmen können verschiedene Ziele verfolgen, 
wie 

 ɦ historische oder aktuelle Referenzzustände herzu-
stellen, 

 ɦ erwünschte Landschaftsbilder zu schaffen, 

 ɦ das Vorkommen bestimmter Arten zu fördern, 

 ɦ ökologische Funktionen und Leistungen zu verbessern, 

 ɦ den Hemerobiegrad zu verringern, der angibt, wie 
stark Ökosysteme vom Menschen beeinflusst werden 
(KOWARIK 1999), oder 

 ɦ Resilienz der Ökosysteme zu stärken (OTT 2009). 

Um das Erreichen von Renaturierungszielen zu überprü-
fen, ist es wichtig, diese mit Indikatoren zu unterlegen. 
So sieht der Entwurf der EU-Wiederherstellungsver-
ordnung unter anderem in Art. 11 und 12 Indikatoren 
für Agrarökosysteme und Wälder vor (Tz. 106).

10. Eine wichtige Zielstellung für die Renaturierung – vor 
allem im Kontext eines sich verändernden Klimas – ist 
Resilienz. Sie bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, 
 dynamisch auf Veränderungen und Störungen zu reagie-
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ren, diese zu bewältigen und dabei Funktionen und 
grundlegende Strukturen beizubehalten (ADGER et al. 
2011; HOLLING 1973; MEUWISSEN et  al. 2019). Die 
 Resilienz von Systemen ist abhängig von ihrer Fähigkeit 
zu Anpassung und Selbstorganisation (ADGER et  al. 
2011). Diversität und Konnektivität, also die Verbindung, 
verleihen einer Vielzahl von Ökosystemen Resilienz 
(TIMPANE-PADGHAM et al. 2017). Dabei müssen die 
Ziele von Resilienz (z. B.: Welche Ökosystemfunktionen 
gilt es zu stärken?) unter den beteiligten  gesellschaftlichen 
Akteuren ausgehandelt werden.

11. Degradierte Ökosysteme können durch vielfältige 
Maßnahmen ökologisch aufgewertet werden (Abb. 2 und 
Kap.  2.1). Werden die Ökosysteme wieder biodiverser, 
multifunktionaler und resilienter, führt dies zu einer 
verlässlicheren Bereitstellung vielfältiger Ökosystemleis-
tungen, wie beispielsweise verbesserte Wasserrückhal-
tekapazitäten und Wasserqualität, Gesundheitsvorteile 
oder Landschaftsästhetik. Aber auch Produktionsleistun-
gen, wie etwa landwirtschaftliche Erträge, können 
 langfristig stabiler werden durch resiliente, multifunk-
tiona le Ökosysteme (Kap.  2.2). Werden verschiedene 
Funktionen auf einer Fläche kombiniert, um unterschied-

liche gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedürfnisse 
mit der Wiederherstellung ökologischer Funktionen in 
Einklang zu bringen, wird dies als multifunktionale Flä-
chennutzung bezeichnet.

2.1 Formen der Renaturierung 
von Ökosystemen

12. Je nach Ökosystem, Zielen und zugrundeliegendem 
Konzept kann Renaturierung verschiedene Formen 
anneh men (Tab.  1). Beispielsweise sollten in intensiv 
 bewirtschafteten Agrarlandschaften Maßnahmen im 
 Vordergrund stehen, die eine biodiversitäts- und klima-
freundlichere landwirtschaftliche Produktion unter-
stützen. Dabei geht es zum einen um Renaturierung in 
der Agrarlandschaft, aber außerhalb von landwirtschaft-
lich bewirtschafteten Flächen, zum Beispiel, wenn mehr 
Strukturvielfalt durch Hecken entsteht. Zum anderen 
werden bei einem produktionsintegrierten Ansatz direkt 
auf der Fläche ökologische Funktionen in die landwirt-
schaftliche Produktion integriert, beispielsweise durch 
angepasste Mahdzeitpunkte. Bei sehr starker Degradie-
rung von Ökosystemen kann eine Revitalisierung oder 

SRU, WBBGR und WBW, eigene Darstellung

 ɦ Abbildung 2

Effekte von Renaturierungsmaßnahmen in unterschiedlichen Ökosystemen

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode Drucksache 20/11595– 15 – 



ökologische Sanierung erforderlich sein (zur Begriffs-
abgrenzung s. Tab. 1).

13. Renaturierungsmaßnahmen haben eine sehr unter-
schiedliche Eingriffstiefe (vgl. ZERBE 2019a, S. 56–58) 
und sind keineswegs auf Schutzgebiete beschränkt. Hier-
zu gehören unter anderem:

 ɦ „Nichtstun“, Ökosystementwicklung ohne direkte 
Eingriffe des Menschen (Prozessschutz),

 ɦ Entzug von Nährstoffen aus Boden und Wasser, zum 
Beispiel durch Anbau und Ernte bestimmter Pflanzen, 
sowie Reduktion von Nährstoffeinträgen,

 ɦ Renaturierung von Gewässern und Feuchtgebieten, 

 ɦ aktive Wiederansiedlung von Arten,

 ɦ Waldumbau, zum Beispiel Veränderung der Artzu-
sammensetzung und Altersstruktur der Wälder,

 ɦ Diversifizierung von Ackerbausystemen, Förderung der 
Biodiversität von Äckern (z. B. von standorttypischen 
Ackerwildkraut-Gesellschaften und Bestäubern) und 
strukturelle Bereicherung der Agrarlandschaft (z. B. 
durch Hecken, artenreiche Feldraine und Blühstreifen), 
Agroforstsysteme,

 ɦ Aufhalten der Sukzession im Offenland (z. B. bei Kultur-
landschaften wie Heiden) und Zurückdrängen uner-
wünschter Arten,

 ɦ Wiederherstellung natürlicher Standorteigenschaften, 
zum Beispiel Wiedervernässung von Mooren, Wieder-

herstellung der Bodeneigenschaften, Entsiegelung von 
Flächen,

 ɦ Anpassung der Grünlandnutzung an den Standort zum 
Schutz artenreicher Wiesen und Weiden, zum Beispiel 
durch traditionelle oder neue Mahdzyklen oder Bewei-
dungsformen,

 ɦ Renaturierung traditionell genutzter, anthropogener 
Ökosysteme der Kulturlandschaft wie  Streuobstwiesen,

 ɦ Baumpflanzungen und Gebäudebegrünungen in Städ-
ten.

14. Vielfach werden und wurden bereits Renaturierungs-
maßnahmen umgesetzt, zum Beispiel, wenn Eingrif fe 
durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert, 
naturferne Nadelbaumbestände zu klimaangepassten 
Mischbeständen umgebaut, Fließgewässer renaturiert 
oder Moore wiedervernässt werden bzw. wurden. Auch 
durch den ökologischen Waldumbau konnten bereits Re-
naturierungserfolge erzielt werden. So zeigen die Ergeb-
nisse der  dritten Bundeswaldinventur 2012, dass Vielfalt 
und  Naturnähe in den Wäldern deutlich zugenommen 
haben. Der Teilindikator „Wälder“ des Indikatoren-
berichts 2023, der Aussagen zum Zustand der Waldbio-
diversität und zur Erreichung waldrelevanter Ziele der 
Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) 
 erlaubt, zeigt einen Zielerreichungsgrad von gut 80  % 
(BMUV 2023b). Auch im Zusammenhang mit der Rena-
turierung von Flüssen wurden zahlreiche Projekte ge-
plant und umgesetzt, die gerade für die Vernetzung von 
Ökosystemen eine wichti ge Rolle spielen (SRU 2020; 
LAWA 2019). Mit dem Bundes programm „Blaues Band 
Deutschland“ wurde der Weg für wichtige Vorhaben, die 

 ɦ Tabelle 1

Formen von Renaturierung

Passive Renaturierung Belastungen und Eingriffe werden reduziert, Ökosysteme regenerieren sich von 
selbst durch natürliche Prozesse wie zum Beispiel Sukzession.

Aktive Renaturierung Wiederherstellung von Ökosystemstrukturen und -funktionen wird aktiv initiiert 
oder unterstützt.

Rekultivierung Anderweitig genutzte Flächen (z. B. Bergbau) werden für Landwirtschaft, 
 Waldbewirtschaftung oder Freizeitnutzung wieder nutzbar gemacht.

Revitalisierung Bestimmte abiotische Standortfaktoren und Ökosystemfunktionen werden 
 wiederhergestellt.

Ökologische Sanierung Starke Umweltbelastungen werden zur Verbesserung der abiotischen 
 Bedingungen aktiv beseitigt.

SRU, WBBGR und WBW, eigene Darstellung; Datenquelle: KIEHL 2019, S. 400
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die Bundeswasserstraßen betreffen, geebnet (BMVI 
und BMUB 2017). Insbesondere die Revitalisierung der 
Auen hat eine hohe Bedeutung für den Schutz der Bio-
diversität und der vielfältigen Funktionen von Fließ-
gewässern, unter anderem als  Retentionsflächen bei 
 Starkregenereignissen. Ein Beispiel für ein Projekt, das 
deutschlandweit in Modellre gionen sozial-ökologische 
und ökonomische Erfolgsfaktoren für die Renaturierung 
von Grünland beleuchtet, ist  GRASSWORKS. Es unter-
sucht, wie Wiesen und Weiden so bewirtschaftet werden 
können, dass ökologisch hochwertige Ökosysteme ent-
stehen und erhalten und gleichzeitig Landwirt:innen für 
diese Gemeinwohlleistungen fair honoriert werden 
(TEMPERTON 2023). Hier  wurden bereits wertvolle Er-
fahrungen gesammelt, auf die  aufgebaut werden kann. 

15. Die Gesellschaft für Freilandökologie und Natur-
schutzplanung mbH (GFN) und adelphi consult GmbH 
haben in einer Studie für den Naturschutzbund Deutsch-
land e. V. (NABU) Potenzialräume für die Renaturierung 
von Ökosystemen in Deutschland ermittelt (GFN und 
adelphi 2021). Sie kommen zu dem Ergebnis, dass über 
20 % der Fläche Deutschlands für Renaturierungsmaß-
nahmen gut geeignet sind, insbesondere organische 
Böden (2,6  %), Auen größerer Flüsse (1  %), Wälder 
(11,1 %) und Grünland (6,9 %). Flächen, die als Lebens-
raumtypen unter Schutz der FFH-Richtlinie stehen, 
wurden von der Analyse ausgeschlossen.

16. Die politischen und rechtlichen Instrumente für die 
Renaturierung von marinen Ökosystemen unterschei-
den sich deutlich von denen im terrestrischen Bereich 
und im Süßwasser. Meeresflächen sind in der Regel kein 
privates Eigentum und mit anderen, oft ebenfalls stei-
gen den Nutzungskonkurrenzen wie Schifffahrt, Fische-
rei und Energienutzung konfrontiert (BSH 2021; BMUV 
o.  J.). Hier gibt es wenig praktische Erfahrungen mit 
 Renaturierungsmaßnahmen (ZERBE 2019b) und man 
steht diesbezüglich konzeptionell noch am Anfang. 
 Deshalb wird in dieser Stellungnahme nicht auf die 
 Renaturierung mariner Lebensräume eingegangen, auch 
wenn sie ein wichtiges Thema für die Zukunft ist.

17. Immer mehr Aufmerksamkeit erhält die Stadt natur. 
Renaturierung in urbanen Ökosystemen dient sowohl 
dem Schutz der Biodiversität als auch der dringend not-
wendigen Klimaanpassung, zum Beispiel der Versicke-
rung von Regenwasser bei Starkregenereignissen oder 
durch Reduktion von Hitze. Städtische Grünräume  bilden 
eine wichtige Ergänzung der baulichen Infrastruktur 
einer Stadt und sind von großer Bedeutung für Gesund-
heit und Lebensqualität der Einwohner:innen. Als Parks 
oder begrünte Plätze sollten sie qualitativ (multifunktio-
nal) aufgewertet werden, zum Beispiel durch naturnahe 
Anpassung und extensive Pflegekonzepte. Des Weiteren 

sollten städtische Grünräume möglichst miteinander 
vernetzt werden. Mit der ökologischen Aufwertung 
 urbaner Ökosysteme und deren Finanzierung hat sich 
der SRU ausführlicher in seinem Sondergutachten 
„ Umwelt und Gesundheit konsequent zusammendenken“ 
befasst (SRU 2023b; s.  a. KÖCK et  al. 2024). Sie wird 
daher in dieser Stellungnahme nicht weiter vertieft.

2.2 Die volkswirtschaftliche 
Relevanz von renaturierten 
Ökosystemen

18. Bestimmte Ökosystemleistungen bringen hohen 
volkswirtschaftlichen Nutzen mit sich (zum  Beispiel 
 Naturkapital Deutschland – TEEB DE 2016; DASGUPTA 
2021;  BARBIER 2022). Lebensräume, in die stark vom 
Menschen eingegriffen wird, um eine spezifische Leis-
tung zu maximieren, stellen in der Regel weniger der üb-
rigen Ökosystemleistungen bereit (HOLT et al. 2016). 
Insbesondere reduziert die Fokussierung auf die land- 
und forstwirtschaftliche Produktion oftmals regulieren-
de Ökosystemleistungen (z. B. Regulierung regionaler 
Wasserkreis läufe: LATINOPOULOS et  al. 2020; allge-
mein s. BOHAN und VANBERGEN 2021; SRU 2015, 
Tz. 194 ff.). Dies kann zu enormen Folgekosten für die 
Allgemeinheit führen (z. B. Ausgaben für Wasseraufbe-
reitung, Flutschäden etc.). Diese Kosten sind jedoch zu-
meist auf der einzel betrieblichen Ebene nicht direkt 
sichtbar. Ein Grund problem besteht also darin, dass die 
betriebswirtschaftlichen Entscheidungen, wie Ökosys-
teme genutzt werden, bei weitem nicht alle volkswirt-
schaftlichen Konsequenzen berücksichtigen (BARBIER 
2022) – bislang setzt das Recht hierfür in zentralen Land-
nutzungsbereichen, wie der landwirtschaftlichen Boden-
bearbeitung und der Forstwirtschaft, zu wenig Anreize 
(s. Kap. 4.5).

19. Würden in Kosten-Nutzen-Analysen, die zum Bei-
spiel für große Infrastrukturprojekte standardmäßig 
durchgeführt werden müssen, die entstehenden Verlus-
te an Ökosystemleistungen vollständig einberechnet, 
 ließen sich hohe gesellschaftliche Folgekosten oftmals 
vermeiden (ZERBE 2019a, S. 507 f.): Projekte, bei denen 
die Kosten den Nutzen übersteigen, sollten nicht reali-
siert werden. Degradierte Ökosysteme schlagen sich in 
mitunter deutlich veränderten Kosten-Nutzen-Verhält-
nissen nieder. Beispielsweise weist der Bundesverkehrs-
wegeplan 2030 für die geplante Vertiefung der Unter-
weser einen vielfach höheren Nutzen im Vergleich zu den 
Kosten aus (BMVI 2016c; 2016b). Berücksichtigt man 
 jedoch den Verlust an Ökosystemleistungen, so liegt der 
Nutzen der Weservertiefung womöglich nur knapp über 
den Kosten (DROSTE et al. 2017).
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20. Für die volkswirtschaftliche Bewertung von Rena-
turierungsmaßnahmen bedeutet dies, dass nicht nur 
die betriebswirtschaftlichen Konsequenzen verglichen 
werden dürfen (s. a. den Überblick in WHITE et al. 2022; 
vgl. Tab.  2). Relevante Kosten- und Nutzenkategorien 
gehen über direkte Ausgaben (z.  B. Arbeitslohn für 
 Renaturierung und Monitoring) und Einnahmen (z. B. 
landwirtschaftliche Ertragsquellen aus Folgenutzung 
im renaturierten Zustand) hinaus. Auf der Kostenseite 
sind dabei insbesondere die Opportunitätskosten zu 
 berücksichtigen, also die durch die Renaturierung weg-
fallenden Erträge (z. B. verringerte forstwirtschaftliche 
Nutzung von Wäldern oder durch Wiedervernässung von 
Mooren entfallende Milcherzeugung). Auf der Nutzen-
seite kann Renaturierung, je nach Kontext, unterschied-
liche ökonomische Werte generieren, die insbesondere 
auf diversen Ökosystemleistungen basieren.

21. Die direkten Gebrauchswerte renaturierter Ökosys-
teme umfassen etwa sauberes Trinkwasser oder Holz aus 
angepasster forstwirtschaftlicher Waldnutzung. Für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse bedarf es einer Markt-
nachfrage nach passenden Produkten (WBBGR 2016). 
Diese Voraussetzung muss teilweise erst noch geschaf-
fen werden; beispielsweise laufen aktuell diverse For-
schungs- und Demonstrationsprojekte zur Paludikultur 
auf wiedervernässten Moorböden (Kasten 2). Darüber 
hinaus stellen Tourismus und Erholung wichtige direkte 
Gebrauchswerte von renaturierten Ökosystemen dar – 

Kulturlandschaften ausdrücklich eingeschlossen. Der 
 Naturtourismus kann durchaus im stadtnahen Umfeld 
erfolgen, siehe etwa die Renaturierung der Emscher 
oder die Umwandlung der ehemaligen „Müllinsel“ vor 
Kopenhagen in einen Naturpark (KAAE et  al. 2019). 
 Renaturierung in Wohnortnähe erleichtert Naturauf-
enthalte (s. zum bundesweiten Bedarf HERMES et  al. 
2023). Diese führen wiederum zu niedrigeren Gesund-
heitsausgaben und gesteigerter menschlicher Produk-
tivität (SRU 2023b; BUCKLEY und CHAUVENET 2022). 
Dass Renaturierung die umliegenden Gebiete für Ein-
wohner:innen attraktiver machen kann, belegt etwa die 
Wiederherstellung von Feuchtgebieten und natürlichen 
Fluss läufen ( GIERGICZNY et al. 2022; RICHARDSON 
et al. 2022). 

22. Neben dem gegenwärtigen Gebrauch ist auch die 
 Option zukünftiger Nutzung zu beachten. Selbst wenn 
ein Renaturierungsprojekt keine unmittelbare An schluss-
nutzung nach sich zieht, kann dennoch der sogenannte 
Optionswert relevant sein. Dieser spiegelt die  Option zu-
künftigen Gebrauchs wider, beispielsweise wenn eine auf 
Struktur- und Artenvielfalt ausgerichtete Landschafts-
pflege die Möglichkeit touristischer Nutzungen erhält. 
Schließlich muss eine Gesamtbetrachtung aller Kosten 
und Nutzen auch diejenigen Werte berücksichtigen, die 
sich nicht aus einem konkreten Gebrauch ergeben (sog. 
non-use values). Der Vermächtniswert drückt den gesell-
schaftlichen Wunsch aus, ein Erbe an zukünftige Gene-

 ɦ Tabelle 2

Volkswirtschaftlich relevante Kosten und Nutzen von Renaturierung

Kosten Nutzen

Direkte Kosten 
 ɦ Kosten für die Wiederherstellung, 
z. B. Material- und Personalkosten

 ɦ Erhaltung und Überprüfung des  renaturierten 
 Zustands, 
z. B. Pflegemaßnahmen und  Monitoring

Opportunitätskosten durch entgangene Erträge 
z. B. nach Renaturierung nicht mehr oder nur 
 eingeschränkt mögliche Landwirtschaftsformen

Nutzen aus direktem Gebrauch  
(= direkter Gebrauchswert),
z. B. sauberes Trinkwasser, Holz, neue  Nutzungs formen 
wie  Ökotourismus 

Nutzen aus indirektem Gebrauch  
(= indirekter  Gebrauchswert),  regulierende 
 Ökosystemleistungen des renaturierten Zustands,
z. B. Wasserrückhalt (Hochwasserschutz), 
 Wasserreinigung,  Bestäubung, CO2-Speicherung 

Nutzen aus potenziellem Gebrauch in der Zukunft  
(= „Optionswert“ eines renaturierten Ökosystems)

Nutzen unabhängig vom Gebrauch 
(= Vermächtniswert und Existenzwert),
z. B. von  Tier- und  Pflanzenarten oder auch Landschaften

SRU, WBBGR und WBW, eigene Darstellung
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rationen weiterzugeben, etwa eine  Kulturlandschaft dau-
erhaft zu erhalten. Die Bereitschaft, die notwendigen 
Aufwendungen aufzubringen, kann als Vermächtniswert 
der Landschaft interpretiert werden: Beispielsweise er-
fordert die Schafbeweidung auf thüringischen Kalk-
magerrasen jährliche Zuschüsse von circa 700 Euro pro 
Hektar (HAMPICKE 2013, S. 88; s. a. ELIAS et al. 2019). 
Darüber hinaus bezieht sich der Existenzwert auf die 
 Bereitschaft von Menschen, bestimmte Ökosysteme 
oder Arten zu bewahren, ohne selbst jemals einen Ge-
brauchsnutzen aus ihnen zu ziehen. Zwar sind die Nicht-
gebrauchswerte pro Person tendenziell klein, in der 
Summe stellen sie aber eine relevante Größe dar (MOORE 
et al. 2018).

Regulierende Ökosystemleistungen als zentraler 
volkswirtschaftlicher Nutzen von Renaturierung 
23. Renaturierung fördert funktionsfähige  Ökosysteme 
mit intakten Kreisläufen (z. B. Stoff-, Wasser-, Kohlen-
stoffkreisläufe). Dies sichert die sogenannten regulie-
renden Ökosystemleistungen und generiert dadurch 
vielfältigen Nutzen (Tab. 2: indirekte Gebrauchswerte). 
Beispielsweise schützen intakte Wasserkreisläufe über 
unterschiedliche Ökosysteme hinweg (z. B.  Fließgewässer, 
Wälder, Auen) vor Hochwasser und Erosion, reinigen 
 Abwässer und ermöglichen Grundwasserneubildung. 
Im Gegensatz dazu stören degradierte Ökosysteme die 
Funktionsfähigkeit von Wasserkreisläufen und stellen 
weniger der entsprechenden Leistungen bereit ( GRIZETTI 
et al. 2019). Insbesondere hängen auch Landwirtschafts-
erträge von diversen regulierenden Ökosystemleistun-
gen ab (Tz.  73). So sichert die Blütenbestäubung die 
Fruchtproduktion vieler Kulturpflanzen und ermöglicht 
dadurch erst landwirtschaftliche Erträge (HANLEY et al. 
2015). Ein hypothetischer Kollaps der Bestäuberpopula-
tionen in Deutschland könnte einen kurzfristigen volks-
wirtschaftlichen Schaden in der Größenordnung von etwa 
3,8 Mrd. Euro hervorrufen (Mittelwert der Schätzungen 
in LIPPERT et al. 2021, S. 12). Bestäubungsfreundliche 
Bewirtschaftung kann sich dabei auch auf einzelbetrieb-
licher Ebene finanziell lohnen (HIPÓLITO et al. 2016). 

24. Je stärker der Klimawandel fortschreitet, umso wich-
tiger werden diejenigen regulierenden Ökosystemleis-
tungen, die dem Klimaschutz dienen (z. B. CO2-Speiche-
rung, s. RIEGEL et  al. 2023) oder Klimaanpassung 
ermöglichen (IBISCH 2023, S.  122). Ökosysteme, die 
 widerstands- und anpassungsfähig gegenüber Klima-
extremen sind, bringen großen volkswirtschaftlichen 
Nutzen mit sich. Das Beispiel resiliente Waldbewirtschaf-
tung zur Anpassung an Trockenheit und Dürre illustriert 
dies (UBA 2023d): Die Kosten für den Umbau besonders 
gefährdeter Buchen- und Fichtenwälder in Deutschland 
an Risikostandorten mit trockenheitstoleranten Baum-
arten werden sich in den nächsten dreißig Jahren ver-

mutlich auf 14 bis 43  Mrd. Euro belaufen, also durch-
schnittlich etwa 1  Mrd. Euro pro Jahr (BOLTE et  al. 
2021). Hierzu zählen Ausgaben für künstliche Verjün-
gung inklusive Bodenvorbereitung, Pflanzung, Verbiss-
schutz, Kulturpflege etc. Diesen Ausgaben steht ein 
Nutzen durch vermiedene bzw. geringere zukünftige 
 Dürreschäden gegenüber (zusätzlich Co-Benefits etwa 
für die menschliche Gesundheit, s. SRU 2023b). Einen 
Anhaltspunkt bieten hier die von den jüngsten Hitze- und 
Dürresommern verursachten Schäden für die Waldbe-
wirtschaftung in Deutschland. So schätzen MÖHRING 
et al. (2021) die von 2018 bis 2020 entstandenen ökono-
mischen Dürreschäden für Forstbetriebe auf 12,7 Mrd. 
Euro (s. a. TRENCZEK et al. 2022). Quantitative Ergeb-
nisse hängen immer auch von spezifischen Modellie-
rungsannahmen ab. Daher können die in unterschiedli-
chen Studien ermittelten Kosten und Nutzen nicht direkt 
gegeneinander aufgerechnet werden. Entscheidend sind 
hier aber nicht exakte Werte, sondern die allgemeine 
 Erkenntnis, dass den Waldumbaukosten der Nutzen der 
Klimawandelanpassung gegenübersteht – dieser fällt 
umso höher aus, je langfristiger die eingenommene 
 Perspektive ist (HANEWINKEL et al. 2013). Vor diesem 
Hintergrund erscheinen die Ausgaben für den aktiven 
Umbau trockenstressgefährdeter Wälder als vorsorgen-
de Investition in Resilienz gegenüber zukünftigen Klima-
extremen sinnvoll. In vielen Fällen (z.  B. Kleinprivat-
wald) bedarf es finanzieller Unterstützung, um die 
notwendigen Investitionen zu ermöglichen – insbeson-
dere, wenn dadurch zusätzliche Ökosystemleistungen als 
öffentliche Güter bereitgestellt werden (KNOKE und 
MOOG 2005; s. Tz. 173 ff.).

25. Allgemein steigt der ökonomische Nutzen von Rena-
turierung gerade mit der Höhe des Klimaschutzbeitrags 
an: Je höher der zur Berechnung angenommene 
 gesellschaftliche Schaden pro Tonne CO2-Ausstoß, desto 
höher der ökonomische Nutzen des Klimaschutzes 
(BRADBURY et al. 2021). Vor diesem Hintergrund  bietet 
in Deutschland die Wiedervernässung von Mooren einen 
kosteneffizienten Weg der Vermeidung von CO2-Emis-
sionen und der Bindung von CO2 aus der Atmosphäre. 
Dies gilt auch, wenn zusätzliche Methanemissionen nach 
einer Wiedervernässung berücksichtigt werden (ZERBE 
2019a, S.  505). Um bis 2050 nahezu alle derzeit ent-
wässerten und landwirtschaftlich genutzten Moorböden 
in Deutschland wiederzuvernässen, fielen Ausgaben von 
etwa 21 Mrd. Euro an (hierbei werden auch die Oppor-
tunitätskosten auf Betriebsebene berücksichtigt). Dem-
gegenüber steht ein geschätzter volkswirtschaftlicher 
Nutzen von 67,5  Mrd. Euro vermiedenen Klimafolge-
schäden; somit „übersteigt [der Nutzen] deutlich den Fi-
nanzbedarf“ (SCHÄFER et al. 2022, S. 5 und 125). Diese 
Schätzung ergibt sich aus 346 Mio. Tonnen eingesparten 
CO2eq, die per Methodenkonvention des Umweltbundes-
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amtes (UBA) mit einem vermiedenen Schaden von 
195 Euro pro Tonne CO2 einhergehen (ebd., S. 125). 

26. Für die Kosten-Nutzen-Analyse bedeutet dies, dass 
die Opportunitätskosten von Renaturierung nicht sta-
tisch betrachtet werden sollten. Sinnvoller erscheint eine 
Analyse, die erwartete zukünftige Entwicklungen mitein-
bezieht: Zum Beispiel sollten zukünftige Landwirtschafts-
erträge bei nicht an den Klimawandel angepasster Pro-
duktion (ohne Renaturierung) mit den zukünftigen 
Erträgen bei teilweiser Renaturierung (zugleich höhere 
Resilienz gegenüber Klimaextremen) verglichen werden. 
Die mit solchen Schätzungen verbundenen Unsicher-
heiten gilt es bei der Einordnung konkreter Bewertungs-
ergebnisse zu berücksichtigen (s. dazu auch Kasten 1).

Schlussfolgerung zum volkswirtschaftlichen 
Wert von Renaturierung
27. Studien zeigen, dass auf globaler Ebene ein Großteil 
der Ökosysteme bereits übernutzt ist und Renaturierung 
volkswirtschaftlich vorteilhaft wäre (BRADBURY et al. 
2021, S. 4). Auch die Europäische Kommission hat eine 
Folgenabschätzung der von ihr vorgeschlagenen Wieder-
herstellungsverordnung durchgeführt. Laut  dieser Schät-
zung würde die 90%ige Wiederherstellung degradierter 
Ökosysteme in der EU bis zum Jahr 2050 einen ökono-
mischen Wert von 1,86 Billionen Euro mit sich  bringen, 
zwölfmal so viel wie die erwarteten Renaturierungskos-
ten (Europäische Kommission 2022, S. 103). Gleichzeitig 
ist klar, dass sich nicht jede Renaturierungsmaßnahme in 
jedem Kontext volkswirtschaftlich lohnt. So variieren die 
direkten Renaturierungskosten stark mit dem Arbeitsbe-
darf: Bei Grünlandrenaturierung schwanken die Kosten 
um den Faktor 100, je nachdem, ob eine individuelle Pflan-
zung von Zielarten notwendig oder eine Aussaat möglich 
ist (ZERBE 2019a, S. 499). Daher bedarf es jeweils eines 
Vergleichs der spezifischen Kosten und Nutzen unter-
schiedlicher Maßnahmen.  Beispielsweise bringt die Um-
wandlung von Acker- in Grünland auf eher trockenen 
Böden teils hohe Kosten mit sich (HAMPICKE 2013, 
S. 113); jedoch können trockene Standorte durch eine 
Kombination von Freiflächenphotovoltaik und Einsaat 
von artenreichem Grünland  sowohl betriebswirtschaft-
liche Einkommensströme als auch regulative Ökosystem-
leistungen generieren (MEYER et al. 2023). Multifunk-
tiona le Landschafts nutzung muss somit im konkreten 
Kontext entwickelt werden. Insbesondere muss sich der 
 volkswirtschaftliche Nutzen von Renaturierung auch auf 
betriebswirtschaftlicher Ebene niederschlagen (ZKL 2021, 
S. 4). Hierzu sollten die Staatsbeihilfen für die Landwirt-
schaft noch deutlich stärker als bisher an multiple Öko-
systemleistungen gekoppelt werden, damit sie effektive-
re Anreize zur Renaturierung setzen (Tz. 168 ff.).

Kasten 1
Ökonomische Naturbewertung

Ökonomische Naturbewertung wird in der wissen-
schaftlichen Literatur kritisch diskutiert. Sie hat 
verschiedene strukturelle Schwierigkeiten. So aggre-
gieren die in Tabelle 2 abgebildeten Kategorien indi-
viduelle Kosten und Nutzen. Eine solche Aggregie-
rung kann jedoch allenfalls die Größenordnung des 
gesellschaftlichen Gesamtwerts von Renaturierung 
angeben. Zunächst dürfte es in vielen Kontexten 
kaum möglich sein, allen Ökosystemleistungen einen 
exakten monetären Wert zuzuweisen. Zudem setzt 
eine Kosten-Nutzen-Analyse bereits ein genau de-
finiertes Entscheidungsproblem voraus. Dem gehen 
aber oftmals vielschichtige Problemlagen mit einer 
Vielzahl möglicher Handlungsalternativen sowie 
 unterschiedlichen Renaturierungszielen voraus (s. 
Tz. 9). Vor diesem Hintergrund müssen individuell 
anfallende Kosten und Nutzen innerhalb einer über-
geordneten Perspektive reflektiert werden, die auch 
soziale Werte, normative Abwägungen und Diskus-
sionsprozesse einschließt (z. B. KENTER et al. 2016; 
MASSENBERG et al. 2022; LO und SPASH 2013). Der 
SRU, der WBBGR und der WBW befürworten mithin 
Kosten-Nutzen-Analysen, um den ökono mischen 
Wert von Renaturierung herauszustellen. Solche 
Analysen sollten dabei hinterfragt werden können, 
etwa im Rahmen multikriterieller Analysen (KAIM 
et al. 2018). Generell ist ökonomische Naturbewer-
tung kein Selbstzweck, sondern als Teil eines über-
geordneten gesellschaftlichen Zielbildungs prozess 
zu verstehen (Welche Natur wollen wir?, s. Deutscher 
Naturschutztag 2021).
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3  Zielkonflikte und Synergien von 
Renaturierungsmaßnahmen mit anderen 
Flächennutzungen

28. In den 1970er-Jahren war der Gesetzgeber noch 
davon ausgegangen, dass Landwirtschaft und Wald-
bewirtschaftung zugleich auch den Zielen des Natur-
schutzes dienen (KÖCK 2010; SRU 1985). Die zunehmend 
intensivere Nutzung der Flächen führte jedoch außer zu 
steigenden Erträgen auch zu stärkeren Beeinträchtigun-
gen von Böden, Grundwasser, Lebensräumen und Arten. 
In Verbindung mit klimawandelbedingten Ereignissen 
wie Dürre oder Starkregen steigt das Risiko, dass Land-
wirtschaft und Waldbewirtschaftung die Versorgung 
mit wichtigen Gütern nicht mehr sicherstellen und be-
stimmte Leistungen nicht mehr erbringen können 
( KAHLENBORN et al. 2021). Dazu gehören die Produk-
tion von Lebensmitteln, die Gewinnung von stofflichen 
und energetischen Rohstoffen, aber auch Ökosystemleis-
tungen wie Kohlenstoffspeicherung oder Wasserrück-
halt. Renaturierungsmaßnahmen können dem entgegen-
wirken, da sie Stabilität und Anpassungsfähigkeit der 
Wald- und Agrarökosysteme stärken sowie dem natür-
lichen Klimaschutz dienen. Gerade im Hinblick auf eine 
dauerhafte produktive Landnutzung bestehen hier ge-
meinsame Ziele des Naturschutzes, der Landwirtschaft 
und der Waldbewirtschaftung, wie Strategien und Posi-
tionspapiere der Akteur:innen zeigen (WBW 2023; 
LFV BW 2021; ZKL 2021). Die Bereitschaft zum Han-
deln ist hoch und die bereits laufenden Aktivitäten sind 
vielfältig (STMELF Bayern 2023; MEHRING et al. 2023; 
Umwelt stiftung Michael Otto und DBV 2023). Auch 
wenn langfristig große Synergien möglich sind, können 
 Renaturierungsmaßnahmen Veränderungen und Ein-
schränkungen für die Landnutzung mit sich bringen 
(CORTINA- SEGARRA et al. 2021; s. a. Kap. 4.1). Es ist 
daher wichtig, gemeinsam mit den Akteur:innen Syner-
gien zu ent wickeln und sie durch Anreize zu unterstüt-
zen.

29. Durch ihren großen Anteil an der Flächennutzung 
in Deutschland haben Landwirtschaft und Waldbewirt-
schaftung eine erhebliche Verantwortung für Renaturie-
rung (s. Abschn. 3.1.1). Ohne ihre Mithilfe wird es nicht 
gelingen, degradierte Flächen in einen besseren ökolo-
gischen Zustand zu versetzen. Die Integration von Re-
naturierungsmaßnahmen in die Landwirtschaft und 
Waldbewirtschaftung trifft auf unterschiedliche Aus-
gangsbedingungen und Herausforderungen beim Anbau 

von Lebens- und Futtermitteln (Abschn.  3.2.1), von 
Energie- und Industriepflanzen (Abschn.  3.2.2) sowie 
von Holzrohstoffen (Abschn. 3.2.3).

30. Traditionell fällt die Bewirtschaftung von Wäldern 
unter den Begriff der Forstwirtschaft, mit dem vor allem 
eine wirtschaftliche Ausrichtung assoziiert wird. Auch 
im Recht findet er Verwendung, so auch im Bundes-
waldgesetz (BWaldG). Der Begriff der Waldbewirtschaf-
tung dagegen weitet den Blick auf die vielfältigen ande-
ren Funktionen des Waldes. Daher wird letzterer in 
dieser Stellungnahme verwendet, soweit möglich und 
sinnvoll.

3.1 Aktuelle Landnutzung in 
Deutschland

31. In einem dicht besiedelten Land wie Deutschland 
besteht ein hoher und weiter wachsender Nutzungsdruck 
auf die Flächen. Die Nachfrage steigt, zum Beispiel nach 
Flächen für Wohnen, Gewerbe oder Infrastruktur, aber 
auch für den Anbau nachwachsender Rohstoffe und die 
Produktion erneuerbarer Energien. 

3.1.1 Hauptnutzungsarten 
 Landwirtschaft und 
 Waldbewirtschaftung

32. Etwas mehr als die Hälfte der Landesfläche Deutsch-
lands wird landwirtschaftlich genutzt, ein knappes Drit-
tel ist bewaldet (UBA 2023b; s. Abb. 3, Mitte). Landwirt-
schaftliche Flächen umfassen sowohl artenreiche, 
extensiv bewirtschaftete Äcker, Wiesen und Weiden als 
auch intensiv genutzte Flächen mit engen Fruchtfolgen 
oder in Monokultur, die wenig Raum für Biodiversität 
lassen. Produziert werden auf diesen Flächen Futter- 
sowie Lebensmittel und Energiepflanzen, wobei etwa 
dreimal so viel Fläche für Futtermittel wie für Lebens-
mittel oder Energie- und Industriepflanzen genutzt wird 
(Abb. 3, links). Seit 2009 liegt der Anteil von Landwirt-
schaftsflächen mit hohem Naturwert (High Nature Value 
Farmland) an der gesamten Agrarlandschaftsfläche re-
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lativ konstant bei etwa 13 % (davon 2022: 6,4 % Grün-
land, 4,7 % Strukturelemente, 0,9 % Acker, 1,4 % andere 
Nutzflächen) (BfN o. J.–b). Damit besteht eine deutliche 
Lücke zum Zielwert von 20 %, der bereits 2015 erreicht 
werden sollte (BMUV 2023b, S.  75). Der ökologische 
Landbau, der 2022 auf 11,2 % der landwirtschaftlichen 
Fläche betrieben wurde (BMEL 2023c), ist eine Möglich-
keit, durch angepasste Bewirtschaftung eine höhere 
Arten vielfalt und einen höheren Naturwert zu erreichen 
(BMEL 2023d; FiBL 2022).

33. Auch Wälder bieten eine breite Palette an Lebens-
räumen mit sehr unterschiedlicher naturschutzfachlicher 
Wertigkeit. Die dritte Bundeswaldinventur 2012 wies 
mehr als ein Drittel der Waldflächen als naturnah oder 
sehr naturnah hinsichtlich der Baumartenzusammen-
setzung aus (Abb. 3, rechts). Der Bestand an jungen 
 Bäumen bis 4 m Höhe konnte bereits auf der Hälfte der 
Flächen als naturnah oder sehr naturnah eingestuft 
 werden (BMEL o. J.–b). Insgesamt ist der Anteil der Laub-
bäume gestiegen, die Wälder sind älter geworden und 
auch die Mengen an Totholz, eine wichtige Grundlage 
für die Waldbiodiversität, haben sich deutlich vergrößert 
(BMEL 2021b). Die Aktivitäten zum Waldumbau (UBA 
2019, S. 128  f.) lassen eine Fortsetzung des Trends zu 
einer naturnäheren Baumartenzusammensetzung für die 

vierte Bundeswaldinventur, die Ende 2024 vorgestellt 
werden soll, erwarten.

34. Für Renaturierungsmaßnahmen müssen Eigentü-
mer:innen und Nutzende von landwirtschaftlichen Flä-
chen ebenso gewonnen werden wie diejenigen, die über 
Privatwald, Kommunalwald und Staatswald (Land oder 
Bund) entscheiden. Etwa 60 % der Landwirtschafts fläche 
Deutschlands sind gepachtet, rund 38 % gehören den Land-
wirt:innen selbst und knapp 2 % stehen den Nutzenden 
unentgeltlich zur Verfügung (Statistische Ämter des Bun-
des und der Länder 2021). Welcher Anteil dieser Flächen 
der öffentlichen Hand gehört – und damit ein facher für 
Renaturierungsmaßnahmen bereitstünde als der private 
Anteil –, ist derzeit nicht bekannt. Eine Stichprobe auf 
4  % der landwirtschaftlichen Fläche zeigt, dass etwa 
10 % davon Eigentum von Gebiets- und sonstigen Kör-
perschaften (einschließlich Religionsgemeinschaften) 
sind (TIETZ und HUBERTUS 2024). Waldflächen gehö-
ren zu 43 % privaten Eigentümer:innen, 32 % sind Staats-
wald (Land). Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
zum Beispiel Zweckverbände und Kommunen, besitzen 
22 % und nur 3 % sind Staatswald (Bund) („Forststruk-
turerhebung 2022: 43 % des deutschen  Waldes in Privat-
besitz“, Pressemitteilung Nr. 415 des  Statistischen Bun-
desamtes vom 30. September 2022).

SRU, WBBGR und WBW, eigene Darstellung; Datenquellen: Mitte: UBA 2023b; links: AEE 2021; rechts: BMEL o. J.–b 

 ɦ Abbildung 3

Flächennutzung in Deutschland und Einzelaspekte der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung
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35. Konflikte um die Nutzung der Flächen bestehen 
 sowohl quantitativ, also hinsichtlich der Frage, wie viel 
Fläche für welche Nutzung verfügbar ist, als auch quali-
tativ, also in Bezug auf die Intensität der Nutzung. Rena-
turierungsmaßnahmen können diese Konflikte einerseits 
verschärfen, wenn etwa ökologisch aufgewertete Flächen 
weniger landwirtschaftliche Erträge erbringen sollten. 
Andererseits entstehen auch Synergien, wenn Renaturie-
rung beispielsweise zu einer verbesserten Wasserhalte-
fähigkeit, effektiverer Bestäubung, natürlicher Schäd-
lingskontrolle oder Erosionsschutz führt, die eine 
langfristige Produktionsfähigkeit unterstützen (PE’ER 
et al. 2023). Die Renaturierung von Gewässern schafft 
nicht nur Synergien mit Tourismus und Naherholung 
durch wiederhergestellte Flächen, sondern trägt auch 
zum natürlichen Klimaschutz und zur Klimaanpassung 
bei. So können naturnahe Auen beispielsweise Kohlen-
stoff speichern und vor Hochwasserereignissen schüt-
zen.

3.1.2 Inanspruchnahme zusätzlicher 
Flächen für Siedlung und Ver-
kehr, einschließlich Infrastruk-
tur für erneuerbare Energien

36. Seit Jahrzehnten wachsen die Siedlungs- und Verkehrs-
flächen in Deutschland, aktuell um 55 ha pro Tag (vier-
jähriges Mittel der Jahre 2018 bis 2021, s.  Statistisches 
Bundesamt 2023a). Dies geschieht vor allem zulasten von 
Agrarflächen. Zusätzlich verringert diese Flächenneuin-
anspruchnahme auch das  Flächenpotenzial für alternati-
ve oder mit der Landwirtschaft kombinierte  Nutzungen, 
einschließlich Renaturierungsmaßnahmen. In der deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie ist das Ziel  verankert, die 
Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen für Siedlungs- 
und Verkehrszwecke bis zum Jahr 2030 auf durchschnitt-
lich unter 30 ha pro Tag zu begrenzen (Bundesregierung 
2021). Dass ein ähnliches Ziel (maximal 30 ha pro Tag) 
bereits 2020 deutlich verfehlt wurde, hat allerdings  bisher 
nicht zu einer echten Priorisierung des Flächensparens 
geführt. Dabei strebt die Bundesregierung bis 2050 sogar 
an, die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche auf 
netto null zu senken, also zu einer Flächenkreislaufwirt-
schaft überzugehen (ebd.). Es sind demnach deutlich ver-
stärkte Anstrengungen für einen sparsamen Umgang mit 
Flächen nötig (SRU 2018, Abschn. 3.1.1.2). Hierzu gehört, 
das Flächenmanagement und den Bodenschutz stärker 
ressortübergreifend zu berücksichtigen sowie entspre-
chende Instrumente zu nutzen, weiterzuentwickeln und 
in der Praxis konsequent anzuwenden (LABO 2020). Dies 
gilt umso mehr, als die dringliche Schaffung bezahlba-
ren Wohnraums, die erfor derliche Energiewende sowie 
der geplante Ausbau von Verkehrsinfrastruktur mit neuen 

Flächenbedarfen verbunden sind (Tab. 3). Wie hoch diese 
Bedarfe tatsächlich ausfallen und wie sie sich auf den 
Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche auswirken, 
lässt sich nur ungefähr abschätzen. So ist etwa der Flä-
chenbedarf für den Ausbau der erneuerbaren Energien 
stark von technischen  Innovationen beeinflusst, die bei-
spielsweise die Leistungsfähigkeit von Anlagen steigern 
können. Nur ein Teil der Fläche, die insgesamt für den 
Ausbau der erneuer baren Energien notwendig ist, wird 
dauerhaft einer landwirtschaftlichen oder der Renaturie-
rung dienenden  Nutzung entzogen. In welchem Umfang 
der Wohnungsbau zum Anstieg der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche führt, hängt maßgeblich davon ab, ob Wohn-
raum in Ein- oder Mehrfamilienhäusern entsteht und ob 
diese innerhalb oder außerhalb bestehender Siedlungs-
strukturen errichtet werden.

37. Das Ziel, ausreichend neuen Wohnraum zu  schaffen, 
ließe sich theoretisch erreichen, ohne Flächen außerhalb 
von bestehenden Siedlungsstrukturen neu in  Anspruch 
zu nehmen, da prinzipiell ausreichend Innenentwick-
lungspotenzial in deutschen Städten und Gemeinden 
 vorhanden ist (BBSR 2022). In der Praxis ist dies aber 
nur teilweise realisierbar. Hemmnisse sind beispiels-
weise eine fehlende Bereitschaft von Eigentümer:innen, 
geeignete Flächen oder leerstehende Objekte zu ent-
wickeln, proble matische und wenig nachgefragte Lagen 
sowie höhere Kosten durch erforderlichen Abriss oder 
Umbau des Bestands (ebd.). Daher scheint es wahr-
scheinlich, dass  zumindest ein Teil des Wohnungsbaus 
außerhalb bestehender Siedlungsstrukturen erfolgen 
wird ( OSTERBURG et al. 2023). Bisher wird neues Bau-
land oft in Regionen mit einem geringen Bevölkerungs-
wachstum ausge wiesen, was dort zu einer besonders 
hohen  Flächen neuinanspruchnahme führt (LABO 2020). 
In  Metropolregionen ist die Siedlungsdichte hingegen 
 bereits hoch und die Flächennutzung überwiegend effi-
zient. Allerdings ist hier auch der Bedarf an zusätzlichem 
 Wohnraum eklatant. Um diesen flächenschonend zu 
 befriedigen, ist es notwendig, Stadtquartiere teilweise 
zu verdichten.

38. Gesunde, ressourcenschonende und klimawandel-
resiliente Städte bedürfen neben einer nachhaltigen 
 baulichen Entwicklung auch einer ausreichenden Ver-
sorgung mit Grünräumen und Gewässern (SRU 2018, 
 Abschn.  4.2.2; zur gesetzlichen Verankerung des Frei-
raumbedarfs s. a. § 1 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG). Sie dienen in der Stadt sowohl der Klima-
anpassung und der öffentlichen Gesundheit als auch der 
städtischen Biodiversität und sie können die  Attraktivität 
bisher wenig nachgefragter Stadtquartiere erhöhen (SRU 
2023b). Entsprechend sieht die geplante EU-Wiederher-
stellungsverordnung vor, auch urbane Ökosysteme zu 
renaturieren. Beispielsweise schreibt sie in Art.  8 vor, 
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dass sich bis 2030 die nationale Gesamt fläche städtischer 
Grünflächen sowie die städtische Baumüberschirmung 
netto nicht verringern und dass  danach ein steigender 
Trend erreicht werden soll (Europäisches Parlament 
2024). Diese Ansprüche mit dem Wohnungsbauziel in 
Einklang zu bringen, bleibt herausfordernd. Wichtig ist es 
hierfür unter anderem, den  Gebäudebestand zu erhal ten, 

zu entwickeln und  teilweise umzunutzen (UBA 2023f) 
sowie effiziente und gleichzeitig umweltscho nende 
 Mobilitätsangebote zu schaffen, um die Beanspruchung 
von Fläche durch Verkehr zu verringern. Auch könnten 
teilweise konfliktarm Synergien zwischen der Klimaan-
passung, der Förderung der Stadtnatur und dem Gesund-
heitsschutz geschaffen werden, beispielsweise durch 

von den Verfahrensschritten einer Umweltprüfung disku-
tiert werden (Deutscher Bundestag – Wissenschaft liche 
Dienste 2023). Solche Ausnahmen bergen das Risiko, dass 
Umweltauswirkungen von Vorhaben weniger gründlich 
abgewogen, in der Folge flächenschonende Alternativen 
 seltener ausgeführt und Habitate stärker zerschnitten 
werden. Dies würde auch den Zielen der geplanten EU-
Wiederherstellungsverordnung entgegenwirken.

41. Der Grundsatz, dass nicht vermeidbare Eingriffe in 
Natur und Landschaft zu kompensieren sind, wie es das 
BNatSchG vorschreibt (§ 13 BNatSchG), gilt für Sied-
lungs- und Verkehrsflächen ebenso wie für den Rohstoff-
abbau (Abschn. 3.1.3). Bei diesen Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen muss stets eine naturschutzfachliche 
Aufwertung auf den hierfür vorgesehenen Flächen er-
reicht werden. Obwohl diese Maßnahmen geschädigte 
Ökosysteme renaturieren, sollten sie klar von Maßnah-
men unterschieden werden, die sich aus Verpflichtungen 
gemäß der geplanten EU-Wiederherstellungsverordnung 
ergeben. Während die naturschutzrechtliche Eingriffs-
regelung darauf abzielt, Verschlechterungen des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbildes auszugleichen („no 
net loss“), strebt die geplante EU-Wiederherstellungs-
verordnung eine deutliche Verbesserung über den Status 
quo hinaus an. Durch die von ihr veranlassten Maßnah-
men sollen Ökosysteme beginnen, sich zu regenerieren, 
wovon erwartet wird, dass sowohl die biologische Viel-
falt als auch der Klimaschutz und die Klimaanpassung 
profitieren. Dies kann mittels der Eingriffsregelung oder 
anderer europäischer Kompensationsvorschriften (auch 
als „offsetting“ bezeichnet) nicht erreicht werden. In 
der Praxis erfüllen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
wegen erheblicher Vollzugsdefizite häufig nicht einmal 
die an sie gestellten naturschutzfachlichen Anforde-
rungen (RABENSCHLAG et al. 2019). Zudem findet die 
Eingriffsregelung sowohl für die landwirtschaftliche 
Bodenbearbeitung als auch für die Waldbewirtschaftung 
in der Regel keine Anwendung, weil für diese weitrei-
chende gesetzliche Privilegierungen bestehen. Auch im 
besiedelten Bereich ist die naturschutzrechtliche Ein-
griffsregelung nur dann zu berücksichtigen, wenn Außen-
bereichsflächen in Anspruch genommen werden (§ 18 
Abs. 2 BNatschG). Die Flächen, auf denen Maßnahmen 
entsprechend der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung durchgeführt werden, sollten daher nicht auf Ziele 
der geplanten EU-Wiederherstellungsverordnung an-
gerechnet werden können (SER Europe Legal Working 
Group 2023). Auch ist es aus diesem Grund nicht zielfüh-
rend, das von der Bundesregierung in Aussicht gestellte 
Naturflächengesetz, welches das Renaturierungsanlie-
gen in Deutschland voranbringen soll (SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP 2023, S. 7), vor allem auf eine 

 ɦ Tabelle 3

Geschätzter Flächenbedarf für ausgewählte Politikziele und damit zusammenhängender Anstieg der 
 Siedlungs- und Verkehrsfläche bzw. der Versiegelung

Politikziel Konkretes  Ausbauziel Geschätzter 
 Flächenbedarf

Geschätzter Anstieg der 
 Siedlungs und Verkehrs
fläche bzw. der Versiegelung

Deckung des 
 Wohnraum bedarfs

Zeitraum  
 2021–2025

400.000 Wohnungen 
pro Jahr1

34*–44 ha pro Tag2

(bei 25 Wohneinheiten  
pro ha4)

(* wenn nur der 
 empirisch ermittelte 
Wohnraumbedarf von 
308.000 Wohnungen  
pro Jahr3 gedeckt wird)

0**–44*** ha pro Tag2, 4

(bei ausschließlicher  Nutzung 
des  
**   vorhandenen Innen-

entwicklungspotenzials
***  des bisher unbeplanten 

 Außenbereichs)

Ausbau der 
 Solarenergie

Zeitraum  
 2021–2030

Bis 2030: Photovoltaik-
anlagen mit 215 GW 
 installierter Leistung5

(hälftige Aufteilung 
 zwischen Dach- und 
 Freiflächenanlagen)

23–36 ha pro Tag6, 7 für 
 Freiflächenanlagen

(spezifische Flächen-
inanspruchnahme von 
 0,7–1,4 ha/MWp)

0,12–1,1 ha pro Tag

(versiegelte Fläche;  
Annahme: 0,5–3 % von  
durch Freiflächenanlagen 
 insgesamt beanspruchte 
 Fläche8, 9) 

Ausbau der 
 Windenergie

Zeitraum  
 2021–2030

Bis 2030: 115 GW 
 Kapazität bei Wind-
energieanlagen an Land5

2 % der Fläche 
 Deutschlands bis 2032 
(im WindBG als gewich-
tete Vorgabe an die 
 Länder festgelegt10)

176 ha pro Tag11

(bei Annahme vollständig 
freier Flächen; Rotor 
darf über die Flächen 
hinaus ragen)

2,4 ha pro Tag12

(tatsächlich dauerhaft mit 
 Anlagen überstellte Fläche, 
 einschließlich Zuwegung)

Ausbau der Verkehrs
infra struktur 
(Bundesfern straßen, 
Schienen- und 
 Wasserwege)

Zeitraum  
2016–2030

Umsetzung bzw. Beginn 
der im Bundesverkehrs-
wegeplan13  bis 2030 
 vorgesehenen Projekte 
(„mit vordringlichem 
 Bedarf“ und „mit vor-
dringlichem Bedarf – 
 Engpassbeseitigung“)

3 ha pro Tag14

(ohne Projekte der 
 Länder und Kommunen, 
die in der Vergangenheit 
den weitaus größeren 
Teil des Bedarfs für 
 Verkehrsinfrastruktur 
ausmachten2)

3 ha pro Tag14

SRU, WBBGR und WBW, eigene Darstellung; Datenquellen: 1 SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 2021; 2 OSTERBURG et al. 2023, S. 21–22;  
3 HENGER und VOIGTLÄNDER 2021; 4 BBSR 2022, S. 77–78; 5 Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023 (EEG 2023) § 4; 6 GÜNNEWIG et al. 2022b, S. 10;  

bei einem Ausgangswert im Jahr 2022 von 32.000 ha installierten Photovoltaik-Freiflächenanlagen, s. UBA 2023e; 7 BÖHM und TIETZ 2022, S. 5;  
bei einem Ausgangswert im Jahr 2022 von 32.000 ha installierten Photovoltaik-Freiflächenanlagen, s. UBA 2023e;  

8 MUKE Baden-Württemberg 2018, S. 14; 9 FEHRENBACH et al. 2021, S. 70; 10 Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) § 3;  
11 BONS et al. 2023, S. 114; 12 KNE 2022, S. 3; 13 BMVI 2016a; 14 Deutscher Bundestag 2016 
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Fassaden- und Dachbegrünungen. Die bauliche Stadtent-
wicklung mit der Grün- und Freiraum- sowie der Ver-
kehrsplanung zusammenzubringen und dabei sowohl 
Umweltaspekte als auch die soziale  Dimension zu be-
achten, entspricht dem Leitbild der  dreifachen Innen-
entwicklung (UBA 2022).

39. Für den notwendigen Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien sind prinzipiell ausreichend Flächen vorhanden, 
deren Nutzung eher geringe negative Wirkungen auf 
Mensch, Natur und Landschaft erwarten lässt (WIEHE 
et al. 2021; RIEDL et al. 2020; s. a. SRU 2022). Für Photo-
voltaikanlagen gehören hierzu insbesondere Dächer 
und Fassaden bestehender Gebäude (KNE 2022). Dort 
soll mindestens die Hälfte des geplanten Photovoltaik-
anlagen-Zubaus verwirklicht werden (Deutscher Bundes-
tag 2023, S.  8). Für Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
 eignen sich aus Naturschutzperspektive beispielsweise 
Gewerbegebiete, Altlastenstandorte oder Straßenrand-
streifen (GÜNNEWIG et al. 2022a; KBU 2023). Werden 
Photovoltaikanlagen auf Agrarflächen errichtet, ist es 
im Sinne der Flächenverfügbarkeit vorzugswürdig, Agri-
Photovoltaikanlagen zu installieren, da sie eine land-
wirtschaftliche Weiternutzung auf mindestens 85 % der 
Nutzfläche erlauben. Effiziente Doppelnutzungen von 
Flächen für die Energie- und Lebensmittelproduktion 
sind also möglich (OSTERBURG et  al. 2023). Zudem 
 können bei einem entsprechenden Design und Manage-
ment von Agri-Photovoltaikanlagen auch Synergien mit 
dem Biodiversitätsschutz erzielt werden (TÖLGYESI 
et  al. 2023). Pro Flächeneinheit produzieren Photo-
voltaik- und Windenergieanlagen zudem um ein Viel-
faches höhere Strommengen, als aus der dort wachsen-
den Biomasse  generiert werden könnte – sie sind also 
 flächeneffizienter als Energiepflanzen (BÖHM 2023). 
Andererseits können die Anlagen teilweise negative 
Auswirkungen auf die Fauna haben. Zudem nehmen ihre 
Fundamente sowie  nötige Leitungen und Zuwegungen 
bisher nicht entwickelte Flächen neu in Anspruch. Dies 
hat in der Regel einen irreversiblen Verlust von Boden-
biodiversität und Bodenfunktionen zur Folge (z.  B. 
THRÄN et al. 2020). 

40. Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien und 
der Schaffung neuen Wohnraums sind höhere Investi-
tionen in die Verkehrsinfrastruktur ein weiteres zentra-
les Vorhaben der Bundesregierung (SPD, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und FDP 2021). Bestimmte Verkehrs-
projekte zur „Engpassbeseitigung“ sollen beschleunigt 
werden („Modernisierungspakt“, s. SPD, BÜNDNIS 90/
DIE  GRÜNEN und FDP 2023). Während ein modernes 
Schienennetz für die Mobilitätswende erforderlich ist, 
dient eine Erweiterung des Bundesfernstraßennetzes 
in der Regel diesem Ziel nicht. Kritisch ist zu sehen, dass 
in diesem Zusammenhang immer wieder Ausnahmen 

von den Verfahrensschritten einer Umweltprüfung disku-
tiert werden (Deutscher Bundestag – Wissenschaft liche 
Dienste 2023). Solche Ausnahmen bergen das Risiko, dass 
Umweltauswirkungen von Vorhaben weniger gründlich 
abgewogen, in der Folge flächenschonende Alternativen 
 seltener ausgeführt und Habitate stärker zerschnitten 
werden. Dies würde auch den Zielen der geplanten EU-
Wiederherstellungsverordnung entgegenwirken.

41. Der Grundsatz, dass nicht vermeidbare Eingriffe in 
Natur und Landschaft zu kompensieren sind, wie es das 
BNatSchG vorschreibt (§ 13 BNatSchG), gilt für Sied-
lungs- und Verkehrsflächen ebenso wie für den Rohstoff-
abbau (Abschn. 3.1.3). Bei diesen Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen muss stets eine naturschutzfachliche 
Aufwertung auf den hierfür vorgesehenen Flächen er-
reicht werden. Obwohl diese Maßnahmen geschädigte 
Ökosysteme renaturieren, sollten sie klar von Maßnah-
men unterschieden werden, die sich aus Verpflichtungen 
gemäß der geplanten EU-Wiederherstellungsverordnung 
ergeben. Während die naturschutzrechtliche Eingriffs-
regelung darauf abzielt, Verschlechterungen des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbildes auszugleichen („no 
net loss“), strebt die geplante EU-Wiederherstellungs-
verordnung eine deutliche Verbesserung über den Status 
quo hinaus an. Durch die von ihr veranlassten Maßnah-
men sollen Ökosysteme beginnen, sich zu regenerieren, 
wovon erwartet wird, dass sowohl die biologische Viel-
falt als auch der Klimaschutz und die Klimaanpassung 
profitieren. Dies kann mittels der Eingriffsregelung oder 
anderer europäischer Kompensationsvorschriften (auch 
als „offsetting“ bezeichnet) nicht erreicht werden. In 
der Praxis erfüllen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
wegen erheblicher Vollzugsdefizite häufig nicht einmal 
die an sie gestellten naturschutzfachlichen Anforde-
rungen (RABENSCHLAG et al. 2019). Zudem findet die 
Eingriffsregelung sowohl für die landwirtschaftliche 
Bodenbearbeitung als auch für die Waldbewirtschaftung 
in der Regel keine Anwendung, weil für diese weitrei-
chende gesetzliche Privilegierungen bestehen. Auch im 
besiedelten Bereich ist die naturschutzrechtliche Ein-
griffsregelung nur dann zu berücksichtigen, wenn Außen-
bereichsflächen in Anspruch genommen werden (§ 18 
Abs. 2 BNatschG). Die Flächen, auf denen Maßnahmen 
entsprechend der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung durchgeführt werden, sollten daher nicht auf Ziele 
der geplanten EU-Wiederherstellungsverordnung an-
gerechnet werden können (SER Europe Legal Working 
Group 2023). Auch ist es aus diesem Grund nicht zielfüh-
rend, das von der Bundesregierung in Aussicht gestellte 
Naturflächengesetz, welches das Renaturierungsanlie-
gen in Deutschland voranbringen soll (SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP 2023, S. 7), vor allem auf eine 
leichtere Beschaffung von Flächen für Ausgleichsmaß-
nahmen zu fokussieren. Die naturschutzrechtliche Ein-

 ɦ Tabelle 3

Geschätzter Flächenbedarf für ausgewählte Politikziele und damit zusammenhängender Anstieg der 
 Siedlungs- und Verkehrsfläche bzw. der Versiegelung

Politikziel Konkretes  Ausbauziel Geschätzter 
 Flächenbedarf

Geschätzter Anstieg der 
 Siedlungs und Verkehrs
fläche bzw. der Versiegelung

Deckung des 
 Wohnraum bedarfs

Zeitraum  
 2021–2025

400.000 Wohnungen 
pro Jahr1

34*–44 ha pro Tag2

(bei 25 Wohneinheiten  
pro ha4)

(* wenn nur der 
 empirisch ermittelte 
Wohnraumbedarf von 
308.000 Wohnungen  
pro Jahr3 gedeckt wird)

0**–44*** ha pro Tag2, 4

(bei ausschließlicher  Nutzung 
des  
**   vorhandenen Innen-

entwicklungspotenzials
***  des bisher unbeplanten 

 Außenbereichs)

Ausbau der 
 Solarenergie

Zeitraum  
 2021–2030

Bis 2030: Photovoltaik-
anlagen mit 215 GW 
 installierter Leistung5

(hälftige Aufteilung 
 zwischen Dach- und 
 Freiflächenanlagen)

23–36 ha pro Tag6, 7 für 
 Freiflächenanlagen

(spezifische Flächen-
inanspruchnahme von 
 0,7–1,4 ha/MWp)

0,12–1,1 ha pro Tag

(versiegelte Fläche;  
Annahme: 0,5–3 % von  
durch Freiflächenanlagen 
 insgesamt beanspruchte 
 Fläche8, 9) 

Ausbau der 
 Windenergie

Zeitraum  
 2021–2030

Bis 2030: 115 GW 
 Kapazität bei Wind-
energieanlagen an Land5

2 % der Fläche 
 Deutschlands bis 2032 
(im WindBG als gewich-
tete Vorgabe an die 
 Länder festgelegt10)

176 ha pro Tag11

(bei Annahme vollständig 
freier Flächen; Rotor 
darf über die Flächen 
hinaus ragen)

2,4 ha pro Tag12

(tatsächlich dauerhaft mit 
 Anlagen überstellte Fläche, 
 einschließlich Zuwegung)

Ausbau der Verkehrs
infra struktur 
(Bundesfern straßen, 
Schienen- und 
 Wasserwege)

Zeitraum  
2016–2030

Umsetzung bzw. Beginn 
der im Bundesverkehrs-
wegeplan13  bis 2030 
 vorgesehenen Projekte 
(„mit vordringlichem 
 Bedarf“ und „mit vor-
dringlichem Bedarf – 
 Engpassbeseitigung“)

3 ha pro Tag14

(ohne Projekte der 
 Länder und Kommunen, 
die in der Vergangenheit 
den weitaus größeren 
Teil des Bedarfs für 
 Verkehrsinfrastruktur 
ausmachten2)

3 ha pro Tag14

SRU, WBBGR und WBW, eigene Darstellung; Datenquellen: 1 SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 2021; 2 OSTERBURG et al. 2023, S. 21–22;  
3 HENGER und VOIGTLÄNDER 2021; 4 BBSR 2022, S. 77–78; 5 Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023 (EEG 2023) § 4; 6 GÜNNEWIG et al. 2022b, S. 10;  

bei einem Ausgangswert im Jahr 2022 von 32.000 ha installierten Photovoltaik-Freiflächenanlagen, s. UBA 2023e; 7 BÖHM und TIETZ 2022, S. 5;  
bei einem Ausgangswert im Jahr 2022 von 32.000 ha installierten Photovoltaik-Freiflächenanlagen, s. UBA 2023e;  

8 MUKE Baden-Württemberg 2018, S. 14; 9 FEHRENBACH et al. 2021, S. 70; 10 Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) § 3;  
11 BONS et al. 2023, S. 114; 12 KNE 2022, S. 3; 13 BMVI 2016a; 14 Deutscher Bundestag 2016 
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griffsregelung ist dennoch ein zentrales Instrument 
des Ressourcenschutzes und sollte nicht geschwächt 
werden. Wenn es naturschutzfachlich sinnvoll ist, sollte 
das Potenzial von produktionsintegrierten Kompensa-
tionsmaßnahmen in diesem Zusammenhang stärker 
ausgeschöpft werden, da sie eine landwirtschaftliche Nut-
zung (z. B. als Weide) weiter ermöglichen.

3.1.3 Flächenbedarf für den 
 Rohstoffabbau

42. Neben dem Bedarf für Siedlungs- und  Verkehrsfläche 
(s. Tz. 36) besteht eine Flächennachfrage für die unter- 
und oberirdische Rohstoffgewinnung (REITH 2016). 
Bergbautätigkeiten sind fast immer mit  erheblichen 
 Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. Dabei 
sind Abbauflächen auf lange Sicht durchaus Teil eines 
Flächenkreislaufes, weil sie begleitend und nach Ende 
der Bergbautätigkeiten entsprechend der Genehmigung 
rekultiviert werden müssen. Da der vorherige Zustand 
nach Umbruch und Entnahme von Bodenmaterial kaum 
wiederhergestellt werden kann, entstehen häufig neue 
Lebensräume (ZERBE 2019a, S. 442). Diese können auch 
naturschutzfachlich sehr bedeutsam sein – dennoch sind 
viele wertvolle ursprüngliche Ökosysteme wie Auen 
(Kiesabbau), Moorböden (Torfgewinnung) oder ganze 
Landschaften (Braunkohletagebau) zerstört. Aktuell 
 werden knapp 0,4 % der Landesfläche Deutschlands für 
die Rohstoffgewinnung genutzt (UBA 2024). 

43. Seit 1994 werden zwischen 7 und 9 ha pro Tag neu 
für die Rohstoffgewinnung genutzt (UBA 2024). Von 
 täglich 7,7 ha im Jahr 2022 entfielen rund 4,3 ha auf 
den Abbau von Bau- und Industriemineralien, 1,8 ha 
auf den Abbau von Torf und 1,6 ha auf den Abbau von 
Braunkohle (ebd.). Einfluss auf diese Aktivitäten haben 
neben der Baukonjunktur gesellschaftliche, wirtschaft-
liche und technische Entwicklungen. So werden mit dem 
Braunkohleausstieg die Tagebauflächen und die Verbren-
nung von Kohle abnehmen. Als Konsequenz verringert 
sich aber auch das Angebot an REA-Gips aus den 
Rauchgas entschwefelungsanlagen. Damit steigt unter 
Umständen die Nachfrage nach Naturgips, sodass die Ab-
bauflächen für diesen Rohstoff zunehmen könnten. Dem 
kann durch ein vermehrtes Angebot an Recyclinggips, 
aber auch durch den Einsatz von alternativen Materia-
lien wie Lehm, Holzfasern oder Stroh für Trockenbau-
platten entgegengewirkt werden (LAGA 2022). Die Flä-
chen für den Abbau von Torf sind innerhalb der letzten 
zehn Jahre von 1  ha pro Tag auf knapp 2  ha pro Tag 
 angestiegen. Bund und Länder haben jedoch vereinbart, 
keine neuen Abbaugenehmigungen mehr zu erteilen, 
 sodass der Abbau langfristig enden wird (BMUV 2023a; 
BMUB 2016).

44. Umwelt- und Naturschutzbehörden sollten die euro-
päischen Pläne, den Rohstoffabbau innerhalb der EU 
auszuweiten, aufmerksam begleiten: So sieht der Entwurf 
eines Gesetzes für kritische Rohstoffe mit Blick auf die 
Versorgungssicherheit neben dem Ausbau der Kreislauf-
führung eine Ausdehnung der heimischen Rohstoffge-
winnung vor (Europäische Kommission 2023). Derzeit 
laufen in verschiedenen Regionen Deutschlands Erkun-
dungsvorhaben für den Abbau von Metallen wie Kupfer, 
Zink oder Lithium (BGR 2017; MDR 2023; GOLDBERG 
et al. 2023). Für diese Vorhaben spricht unter anderem, 
dass bei heimischem Abbau die Verlagerung ökologischer 
Probleme ins Ausland vermieden und die Einhaltung 
hoher Umweltschutz-, Sozial- und Menschenrechtsstan-
dards leichter überwacht werden können. Zudem sind 
die Transportwege erheblich kürzer. Die geplante deut-
liche Verkürzung der Fristen für Umweltverträglichkeits-
prüfungen und Genehmigungsverfahren (Europäische 
Kommission 2023) birgt jedoch Risiken für die Belange 
des Naturschutzes (s. Tz. 41).

3.2 Was bedeuten Renaturie
rungsmaßnahmen für die 
Versorgungssicherheit?

45. Renaturierung darf sich nicht auf Schutzgebiete 
 beschränken. Ziel ist, auch auf land- und forstwirtschaft-
lich genutzten Flächen einen besseren ökologischen 
 Zustand zu erreichen. Eine zentrale Rolle spielen dabei 
die Hauptnutzenden: Landwirtschaft und Waldbewirt-
schaftung versorgen die Gesellschaft mit Lebens- und 
Futtermitteln, Energiepflanzen wie Raps oder Mais, 
 Industriepflanzen wie Stärke- oder Faserpflanzen, Rest-
stoffen und Nebenprodukten wie Gülle oder Stroh sowie 
mit Holz. Auf lange Sicht können Renaturierungsmaß-
nahmen die Produktivität sichern, aber auch zu Verände-
rungen bei Nutzung und Bewirtschaftung und teilweise 
zu Ertragsminderungen führen.

46. Verschiedene Faktoren bilden die Rahmenbedingun-
gen für eine naturnähere Nutzung der Flächen. Dazu ge-
hören geologische, bodenökologische, hydrologische und 
klimatische Eigenschaften, die die Bewirtschaftungsmög-
lichkeiten mitbestimmen. In der Landwirtschaft spielen 
die Nutzungsform (Acker/Grünland), die Art der Bewirt-
schaftung (intensiv/extensiv, konventionell/ökologisch) 
und die angebauten Produkte (Lebens- und Futtermit-
tel, Energie- und Industriepflanzen) eine Rolle für Böden, 
Wasserhaushalt, Flora und Fauna. Auf den Zustand von 
Wäldern wirken sich vor allem die Bewirtschaftungs-
ziele und die damit verbundenen waldbaulichen Verfah-
ren aus. Diese beeinflussen die Baumartenzu sammen-
setzung, das Alter der Bestände und ihre struktu relle 
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Vielfalt sowie den Grad der Erschließung und der Boden-
beeinträchtigung. Demzufolge können veränderte Be-
wirtschaftungsformen bei entsprechender Ausrichtung 
den ökologischen Wert von land- und forstwirtschaft-
lichen Flächen erhöhen, ohne etwa die ökonomische 
 Nutzung aufzugeben.

47. Gleichzeitig ändern sich durch den Klimawandel 
 äußere Bedingungen wie Temperaturen sowie Menge, 
Intensität und Variabilität der Niederschläge. Dies birgt 
Risiken: In der Landwirtschaft können sie zur Verschie-
bung von Anbaugebieten, zu Schädlingsbefall und Krank-
heiten, zu Hitzestress bei Pflanzen und Nutztieren, Wind- 
und Wassererosion und schließlich zu Ertragsausfällen 
oder Qualitätseinbußen führen (UBA 2023d; KAHLEN-
BORN et al. 2021, S. 56). Auch in den Wäldern bewirken 
Klimaänderungen Stress durch Hitze, Trockenheit, 
Schädlinge und Krankheiten. Diese Kalamitäten haben, 
ebenso wie Windwurf und ein höheres Waldbrandrisiko, 
neben den ökologischen Auswirkungen auch Einbußen 
bei Erträgen sowie den Regulierungs- und Erholungs-
funktionen zur Folge (KAHLENBORN et al. 2021, S. 60; 
FORZIERI et  al. 2021; WBW 2021). Die notwendigen 
Veränderungen für Landwirtschaft und Waldbewirt-
schaftung können und sollten auch dafür genutzt wer-
den, Renaturierungsziele zu verfolgen.

48. Für die Landwirtschaft in Deutschland bedeutet 
Renaturierung mindestens zweierlei: die strukturelle 
Vielfalt in der Agrarlandschaft zu erhöhen und die Be-
wirtschaftung umwelt- und biodiversitätsfreundlicher 
zu gestalten (Tz. 12  ff.). Wie sich diese Anpassungen 
auf die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln aus-
wirken und ob sich dadurch die Nachfrage nach impor-
tierten landwirtschaftlichen Produkten erhöht, hängt 
maßgeblich davon ab, welche Anteile der in Deutschland 
verfügbaren landwirtschaftlichen Fläche für die Produk-
tion von pflanzlichen Lebensmitteln (statt z. B. Futter- 
oder Energiepflanzen) genutzt werden. Außerdem ist es 
entscheidend, ob sich auch die Ernährungsgewohnheiten 
der Bevölkerung in Deutschland im Hinblick auf den 
Verzehr tierischer Lebensmittel ändern und weniger 
Lebensmittel verschwendet werden (Abschn. 3.2.1).

49. Energie- und Industriepflanzen (Abschn.  3.2.2) 
sowie Holzrohstoffe (Abschn.  3.2.3) werden für eine 
klima schonende Produktion von Strom, Wärme und 
Kraftstoffen eingesetzt. Aber auch in der Grundstoff-
industrie, für Kunststoffe, Papier und Pappe oder  weitere 
Bereiche der Bioökonomie besteht ebenso wie in der 
 Bau- und Möbelindustrie Bedarf an diesen Rohstoffen. 
Damit steigt die Nachfrage, gleichzeitig ist aber das 
 Angebot an nachhaltig produzierter Biomasse begrenzt 
(BMWK, BMEL und BMUV 2022). Um den Abstand 
 zwischen Angebot und Nachfrage gering zu  halten, 

 müssen die vorhandenen Mengen möglichst effizient 
eingesetzt werden. Dazu tragen die Leitprinzipien der 
natio nalen Biomassestrategie – Priorisierung der stoff-
lichen Nutzung, Vorrang der Mehrfach- und Kaskaden-
nutzung, energetische Nutzung vorrangig von bio genen 
Rest- und Abfallstoffen – bei. Dies ist wichtig, wird aber 
allein nicht ausreichen, zumal die Renaturierung von 
Ökosystemen das Biomassepotenzial reduzieren könnte. 
Inwieweit die Produktion nutzbarer Biomasse auf wie-
dervernässten Moorböden Abhilfe schaffen kann, wird 
in den kommenden Jahren großflächig erforscht („Nasse 
Moornutzung auf dem Weg zum Markt“, Presse mitteilung 
der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) 
vom 30. November 2023; s. Kasten 2).

50. Von großer Bedeutung ist es, räumliche Verlagerungs-
effekte ökologischer Probleme ins Ausland ( Leakage) 
zu verhindern. Reduziert sich national das Angebot an 
Biomasse, sollten diese Rohstoffe nicht unkontrolliert 
durch vermehrte Importe ersetzt werden (SRU 2020, 
Tz. 70 ff.; SCHIER et al. 2022; DIETER et al. 2020). Der 
Import von Biomasse, die unter Inkaufnahme erhebli-
cher Schäden an Ökosystemen im Ausland erzeugt wird, 
sollte erschwert oder verhindert werden (EGENOLF et al. 
2023), beispielsweise durch einen erweiterten Carbon 
Border Adjustment Mechanism (CBAM). Ein  zusätzlicher 
wichtiger Ansatzpunkt sind Mindeststandards, die als 
Voraussetzung für den Import festgelegt werden. Dazu 
gehören Zertifikate und Produktsiegel, zum Beispiel FSC, 
PEFC, „Bio“-Siegel der EU und der Anbauverbände oder 
Blauer Engel (HENNENBERG et al. 2019; DETZEL et al. 
2019; FEHRENBACH et al. 2019a; 2019b), auch wenn sie 
wegen Schwächen in der Kritik stehen (BLUMROEDER 
et al. 2019). Darüber hinaus ist mit der Verordnung über 
entwaldungsfreie Lieferketten (EU) 2023/1115 ein wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung getan. Die Verord-
nung legt Sorgfaltspflichten für die Einfuhr bestimmter 
Produkte fest, die in den Herkunftsländern Entwaldung 
oder Schädigung von Wäldern verhindern sollen (u. a. 
Soja, Palmöl, Holz). Wie effektiv die Sorgfaltspflichten 
die Degradierung oder den Verlust von Primärwäldern 
tatsächlich abwenden und reduzieren können, hängt von 
der Umsetzung und Kontrolle ab (WBAE 2023).

3.2.1 Lebens- und Futtermittel

51. Etwa 70 % der Landwirtschaftsfläche in Deutschland 
ist Ackerland, etwa 29 % Grünland; Dauerkulturen wie 
Obst oder Wein nehmen nur etwa 1 % ein (Statistisches 
Bundesamt 2024). Im Zeitraum von 1992 bis 2021 ver-
ringerte sich die Landwirtschaftsfläche in Deutschland 
um 7 %, wobei das Ackerland um 1 % zunahm, das Grün-
land hingegen um 11  % abnahm (OSTERBURG et  al. 
2023). Der Ackerbau leistet mit Abstand den größten 
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Beitrag zur inländischen Produktion von Lebens- und 
Futtermitteln (BMEL 2021a). Grünland trägt als Weide 
oder durch gemähtes Schnittgut zur Tierernährung und 
somit zur Produktion tierischer Lebensmittel bei.

52. Rechnerisch deckt Deutschland seinen Bedarf an 
 Lebensmitteln zu etwa 80 % selbst (BZL 2024a). Dieser 
Selbstversorgungsgrad gibt das Verhältnis von Inlands-
erzeugung zu inländischem Verbrauch an, wobei sich 
der Verbrauch aus der Inlandsproduktion und der Diffe-
renz aus Importen und Exporten errechnet. Deutschland 
importiert also mehr Lebensmittel, als es ausführt. Es 
handelt sich hierbei allerdings um einen Durchschnitts-
wert, über die verschiedenen Produktgruppen hin weg 
 variiert der Selbstversorgungsgrad stark (Abb.  4). So 
 bezieht Deutschland insbesondere Obst und  Gemüse, 
pflanzliche Öle und Fette, Honig sowie Fische und Fisch-
erzeugnisse zu großen Teilen aus anderen Ländern. Bei 
diesen Produktgruppen lag der Selbstversorgungsgrad in 
den Jahren 2022 und 2023 lediglich zwischen 17 und 43 % 
(BMEL o. J.–a). Auch Genussmittel wie Wein, Kaffee, Tee 
und Kakao werden überwiegend oder vollständig aus dem 
Ausland bezogen (BMEL o. J.–a; WBAE 2020, S. 150). Bei 
den Futtermitteln lässt sich der Selbstversorgungsgrad 
entweder anhand des Produktgewichts (97 %) oder auf 
Basis des Proteingehalts (75 %) bestimmen. Es besteht 
also insbesondere hinsichtlich der Eiweißversorgung 
von Nutztieren ein Defizit, das Deutschland durch im-
portierte eiweißreiche Agrarprodukte deckt, vor allem 
durch Soja und Sojaschrot (BLE und BZL 2024c).

53. Viele der importierten Agrarprodukte sind bei ihrer 
Erzeugung sehr flächenintensiv. Daher beansprucht 
Deutschland durch seinen Lebensmittelkonsum und 
seine Nutztierhaltung auch im Ausland Agrarflächen 
in beträchtlichem Umfang. Im Jahr 2016 erforderten 
die Ernährungsgewohnheiten die Bewirtschaftung von 
etwa 18,3 Mio. ha Anbaufläche. Dies ist etwas mehr als 
die gesamte Landwirtschaftsfläche in Deutschland 
(18,1 Mio. ha). Für den inländischen Konsum wurden nur 
6,6 Mio. ha innerhalb Deutschlands belegt, die restlichen 
11,7 Mio. ha im Ausland (JUNGMICHEL et al. 2021). Der 
Bedarf Deutschlands an landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen hinterlässt also einen beträchtlichen Flächenfuß-
abdruck in anderen Ländern und verstärkt dort den Land-
nutzungswandel und diverse Umweltprobleme.

54. Vor diesem Hintergrund sind Renaturierungsmaß-
nahmen grundsätzlich auch danach zu bewerten, welche 
Folgen sie für die Versorgung mit Lebens- und Futter-
mitteln, die entsprechenden Handelsbilanzen und die 
mögliche Verlagerung von Umweltschäden ins Ausland 
haben (Tz. 50). In der politischen Auseinandersetzung 
um die geplante EU-Wiederherstellungsverordnung 
 wiesen verschiedene Akteure auf die Gefahr von Verla-
gerungseffekten (Leakage) hin (s. bspw. Deutscher Bun-
destag – Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz 2023). Um dem zu 
 begegnen, ist es entscheidend, dass sich parallel zu den 
produktionsseitig ansetzenden, der Renaturierung die-
nenden Maßnahmen auch die Ernährungsgewohnheiten 

Quelle: BZL 2024b

 ɦ Abbildung 4

Durchschnittlicher Selbstversorgungsgrad Deutschlands, aufgeschlüsselt nach Produktgruppen (2022, in %)
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in der Bevölkerung ändern und die Lebensmittelver-
schwendung drastisch reduziert wird (WBAE 2020).

55. Der während der Debatte um die geplante EU-Wie-
derherstellungsverordnung erhobene Einwand, diese 
würde die Ernährungssicherheit innerhalb oder außer-
halb der EU gefährden (siehe z. B. „EPP Group withdraws 
from negotiations on nature restoration law“, Presse-
mitteilung der Group of the European People’s Party 
vom 31. Mai 2023), hält einer Überprüfung nicht stand 
(Europäische Kommission 2022, S. 107  f.; PE’ER et al. 
2023). Die geplanten Renaturierungsmaßnahmen wer-
den stattdessen die Strukturvielfalt in der Agrarland-
schaft erhöhen und sich positiv auf die Wasserverfügbar-
keit, Erosionskontrolle, Bestäubervielfalt, Bodenstruktur 
und Bodenfruchtbarkeit auswirken (s. a. Tz. 23 und 92). 
Da Renaturierung also die Produktionsgrundlagen er-
hält, ist sie als Zukunftsinvestition im Interesse einer 
langfristigen Stabilisierung von Erträgen zu verstehen.

56. Zu bedenken ist allerdings, dass es zukünftig nicht 
ausreichen wird, Renaturierungsmaßnahmen vorrangig 
an unproduktiven Standorten durchzuführen. Aktuell 
werden für Naturschutzmaßnahmen auf Äckern beispiels-
weise häufig Flächen mit einer geringen Bodenqualität 
und/oder einer ungünstigen Lage genutzt (vgl. LAKNER 
2023). Solche Flächen könnten auch in Zukunft die 
 Möglichkeit bieten, Renaturierungsvorhaben relativ 
 konfliktarm umzusetzen. Auf ihnen alleine werden sich 
aber die übergeordneten mittel- und langfristigen Re-
naturierungsziele nicht erreichen lassen, die resiliente 
Ökosysteme, das Aufhalten der Landdegradation sowie 
eine erhöhte Ernährungssicherheit einschließen (Art. 1 
der geplanten EU-Wiederherstellungsverordnung, s. 
Europäi sches Parlament 2024). In Agrarökosystemen ist 
es hierfür notwendig, die Biodiversität zu fördern und 
vielfältige, vernetzte Habitate innerhalb der Agrarland-
schaften zu schaffen bzw. zu erhalten (WBBGR 2020). 
Ebenso werden sich die in Art. 11 der geplanten EU-Wie-
derherstellungsverordnung genannten Indikatoren für 
die Agrar landschaft (Index der Grünlandschmetterlin-
ge, der Vorrat an organischem Kohlenstoff in minerali-
schen Ackerflächen, der Anteil der landwirtschaftlichen 
Flächen mit Landschaftselementen mit großer Vielfalt 
und der Index häufiger Feldvogelarten) nur positiv ent-
wickeln, wenn Renaturierungsmaßnahmen deutlich 
über punktuelle Verbesserungen hinausgehen und die 
Agrarflächen insgesamt naturverträglicher bewirtschaf-
tet werden. Wenn eine umfassende Renaturierung er-
reicht werden soll, sind daher teilweise Ertragsminde-
rungen zu erwarten, zumindest gegenüber dem heutigen, 
häufig mit hohem Energie- und Chemikalieneinsatz 
 erzielten  Niveau. Entstehen durch Maßnahmen, die 
 primär dem Gemeinwohl dienen, auf betrieblicher Ebene 
Einkommenseinbußen, sind diese durch eine Honorie-

rung der er brachten ökologischen Leistungen auszuglei-
chen (Tz. 175 ff.). In vielen Fällen geht eine Renaturie-
rung aber auch mit gleichbleibenden oder sogar erhöhten 
landwirtschaftlichen Erträgen einher (GARBACH et al. 
2017; TAMBURINI et al. 2020).

57. Für eine stabile Ernährungssicherheit in Deutsch-
land sowie für die Vermeidung von potenziellen Leakage- 
Effekten (Tz.  50) ist es insbesondere bedeutsam, den 
 Flächenanteil zu erhöhen, auf dem in Deutschland pflanz-
liche Lebensmittel für den direkten menschlichen 
 Konsum angebaut werden, und dafür den Flächenanteil 
für Futtermittel zu reduzieren. Das Grünland sollte 
hiervon wegen seiner hohen Bedeutung für die heimische 
Bio diversität und viele Ökosystemleistungen wie die 
Kohlenstoffspeicherung und den Erosionsschutz nicht 
betroffen sein (WBBGR 2015). In Deutschland dienen 
etwa 60 % der landwirtschaftlichen Flächen (30 % der 
gesamten Fläche Deutschlands, Abb. 3) der Erzeugung 
von Futtermitteln (Angabe für den Zeitraum 2021/2022, 
s. BZL 2024c). Dennoch übersteigt der Bedarf an Futter-
mitteln für die hohen Tierbestände in Deutschland die 
inländisch produzierten Mengen (vgl. Kompetenznetz-
werk Nutztierhaltung 2020). Insbesondere Schweine-
fleisch wird in großen Mengen auch für den Export pro-
duziert (BZL 2024a). Zwar sind sowohl die Erzeugung 
von Fleisch in Deutschland als auch der inländische 
Fleischkonsum seit einigen Jahren rückläufig (BMEL 
o.  J.–a), beides bewegt sich aber weiterhin auf einem 
hohen, nicht nachhaltigen Niveau (vgl. LAKNER 2023; 
SRU 2023a). 

58. Produktionsseitig ist es hierfür nötig, vor allem auf 
eine Reduktion der Tierbestände hinzuwirken, beispiels-
weise durch eine Internalisierung von Umweltkosten, ver-
änderte Haltungskriterien und die staatliche Förderung 
von Umbaumaßnahmen. Die aktuelle Bundesregierung 
hat zudem das Ziel formuliert, den Trend hin zu einem 
geringeren Fleischkonsum in Deutschland zu befördern 
(BMEL 2021a). Hierfür sollten die Konsument:innen 
unter anderem durch attraktivere fleischarme Essens an-
gebote, zusätzliche Informationen über Umwelteffekte 
und eine Beendigung des verminderten Mehrwertsteuer-
satzes auf Fleisch adressiert werden (SRU 2023a). Paral-
lel gilt es, die Lebensmittelverschwendung zu verringern 
(ebd.). Sinken die Nutztierbestände und der entsprechen-
de Futtermittelbedarf, werden wesentliche Flächenan-
teile für die Erzeugung von pflanzlichen Lebensmitteln 
oder für Renaturierungsmaßnahmen frei (SCBD 2022; 
OSTERBURG et al. 2023, S. 5). Ähnlich würde auch das 
Zurückfahren des Energiepflanzenanbaus dazu führen, 
dass mehr Flächen für die heimische Produktion pflanz-
licher Lebensmittel zur Verfügung stünden. Werden in 
Deutschland mehr pflanzliche Lebensmittel erzeugt und 
verzehrt und die Produktion und der Konsum tierischer 
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Lebensmittel hingegen verringert, dient dies nicht nur 
der Ernährungssicherheit und der menschlichen Gesund-
heit. Zusätzlich können diese Veränderungen auch dazu 
beitragen, ökologische Belastungsgrenzen einzuhalten, 
wie beispielsweise die Nitratgrenzwerte für Grundwas-
ser in Regionen mit hoher Konzentration der Tierhaltung 
(s. bspw. OVG Lüneburg, Urt. v. 21.11.2023 – 7 KS 8/21 
zur Nitratbelastung im Flusseinzugsgebiet der Ems).

59. Die Folgen des Klimawandels und des Biodiversitäts-
verlusts, wie beispielsweise Wasserknappheit und Land-
degradation, sind bereits deutlich zu spüren und werden 
konkrete Auswirkungen auch auf die Landwirtschaft in 
Deutschland haben (s. Tz. 24 und 47). Daher ist es dring-
lich und notwendig, die Natur mit ihren vielfältigen 
Ökosystemen auch in der Agrarlandschaft zu schützen 
und zu renaturieren. Dazu bedarf es teils weiterer pro-
duktionsintegrierter Maßnahmen und teils gezielter Maß-
nahmen an bestimmten Standorten jenseits der bewirt-
schafteten Flächen (bspw. eine stärkere Strukturierung 
der Landschaft durch Säume und Hecken und damit eine 
Stärkung des Biotopverbundes). Was im Einzelfall nötig 
ist und welche quantitativen Flächenbedarfe hierfür 
 erforderlich sind, hängt von den regionsspezifischen 
 Renaturierungszielen ab. Für diese bildet der nationale 
Wiederherstellungsplan die Grundlage, der laut ge-
planter EU-Wiederherstellungsverordnung aufzustellen 
ist. Sie sollten im Rahmen der Landschaftsplanung 
bzw. der räumlichen Gesamtplanung präzisiert werden 
(Tz. 113 ff.).

3.2.2 Energie- und Industriepflanzen

60. Die Anbauflächen für Energie- und Industriepflan-
zen haben in Deutschland in den letzten Jahrzehnten 
deutlich zugenommen. So erfasste die FNR 1994 knapp 
0,4 Mio. ha als Anbaufläche für Energie- und Industrie-
pflanzen, 2011 bereits 2,0 Mio. ha allein für Energiepflan-
zen und weitere 0,3 Mio. ha für Industriepflanzen (FNR 
2012). Während die Fläche für Industriepflanzen seit 
2011 konstant blieb, wurden 2022 auf 2,3 Mio. ha Ener-
giepflanzen angebaut. Das entspricht zusammen etwa 
16 % der Landwirtschaftsfläche bzw. 8 % der  Landesfläche 
(FNR 2023c; s. Abb. 3). Mit diesen Nutzungen können 
ökologisch bedeutsame Veränderungen einhergehen wie 
eine Verengung von Fruchtfolgen, Defizite in der Humus-
bilanz oder eine höhere Erosionsgefährdung (LUICK 
2019). Für den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen 
wie Mais oder Raps wurden auch Brachen und Grünland 
in Ackerland umgewandelt und der Anbau intensiviert. 
Damit stiegen die Erträge, aber auch der Einsatz an Pflan-
zenschutz- und Düngemitteln. In der Folge veränderten 
sich Nahrungsangebote für Tiere und Pflanzen sowie 
deren Lebensräume, was zu einem Rückgang von agrar-

landtypischen Arten oder Populationen führte (WIEHE 
et al. 2011; BfN o. J.–c; AMMERMANN und MENGE 2011). 

61. Auf das bestehende Angebot an Energie- und Indus-
triepflanzen treffen wachsende Nachfragefelder insbe-
sondere aus der Bioökonomie (BRINGEZU et al. 2020). 
Biobasierte Grundstoffe und Produkte sollen ebenso wie 
Energie und Energieträger aus Biomasse den Weg in eine 
klimaneutrale Gesellschaft ermöglichen (BULLER et al. 
2022; BMBF und BMEL 2020). Bedarf und Nachfrage 
einer Vielzahl von Branchen können als Treiber eine deut-
liche Veränderung des Anbauspektrums bewirken (BMBF 
2022). Dabei gilt es, die vorhandenen Erfahrungen mit 
dem Aufschwung des Energiepflanzenanbaus auszu-
werten, um Fehlentwicklungen nicht zu wiederholen. 

62. Weitere Trends, wie klimatische Veränderungen, an-
gepasste Förderlandschaften beispielsweise für Biokraft-
stoffe oder nachwachsende Rohstoffe (BÖTTCHER et al. 
2020; BMEL 2015), eine Zunahme des Ökolandbaus, aber 
auch die finanzielle Anerkennung von Ökosystemleistun-
gen können ebenfalls zu einem veränderten Anbauspek-
trum führen (Abschn. 4.5.2). Die Entscheidungen über 
die angebauten Produkte hängen zwar auch von lang-
fristigen Lieferverträgen ab, liegen aber in erster Linie in 
der Hand der Landwirt:innen. Die Anpassungen an all 
diese Veränderungen bieten die Möglichkeit, auch die 
Interessen des Natur- und Klimaschutzes kurzfristig 
einzubinden. Die Erfordernisse der Renaturierung sind 
künftig weitere Faktoren, die in die Bewirtschaftungs-
entscheidungen einfließen und Erträge und Einkommen 
beeinflussen werden. Von Bedeutung ist, welche Kultur-
pflanzen angebaut, wie Pflanzenschutz- und Dünge-
mittel eingesetzt oder inwieweit Flächen für Landschafts-
elemente wie Hecken oder Baumreihen, Blühstreifen oder 
Wiedervernässung umgenutzt werden.

63. Agroforstsysteme kombinieren die landwirtschaft-
liche Nutzung mit Hecken oder Gehölzstreifen auf Acker- 
oder Grünland. Bäume erbringen zum Beispiel Früchte, 
Nüsse oder Wertholz und unterstützen zugleich die Biodi-
versität sowie die Bodenfunktionen der gesamten Fläche 
(BEULE 2022). Eine Alternative für den Anbau von Ener-
giepflanzen bieten Kurzumtriebsplantagen. Schnellwach-
sende Pflanzen wie Weiden, Pappeln oder Miscanthus 
liefern innerhalb weniger Jahre  Grundstoffe für die Bio-
ökonomie oder Festbrennstoffe (WBAE und WBW 2016).

64. Durch den hohen Bedarf an Wind- und Solarenergie 
bieten sich für Landwirt:innen und Flächeneigentü-
mer:innen neue Einnahmemöglichkeiten. Parallel kann 
die Fläche, insbesondere unterhalb von Windenergie-
anlagen, weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. 
Bestenfalls können Photovoltaikmodule Schutz vor zu 
viel Sonneneinstrahlung, Wetterereignissen und Aus-
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trocknung bieten (TROMMSDORFF et  al. 2022). Die 
Kombination mit Biodiversitätsstrukturen wie Blühstrei-
fen unter oder neben den Modulen ermöglicht sogar eine 
Dreifachnutzung (www.offenlandinfo.de o. J.; SÁNCHEZ 
et al. 2022; MEYER et al. 2023). Auch wenn die  Nachfrage 
nach Biokraftstoffen für landwirtschaftliche Maschinen 
aufgrund veränderter politischer Rahmenbedingungen 
steigen sollte (tagesschau.de 16.01.2024), wird der Be-
darf an Biokraftstoffen für den Pkw-Verkehr im Zuge der 
Elektrifizierung voraussichtlich sinken. Gleichzeitig wird 
damit die Nachfrage nach Strom steigen. Dieser Strom 
kann deutlich flächeneffizienter mit Wind- und Solar-
energie gewonnen werden (BÖHM 2023). So können Flä-
chen, die bisher für den Energiepflanzenanbau genutzt 
werden, ökologisch aufgewertet und möglichst parallel 
für die Produktion nachgefragter Pflanzenrohstoffe ge-
nutzt werden. 

3.2.3 Holzrohstoffe

65. Renaturierung wird auch die Versorgung mit Holzroh-
stoffen beeinflussen. Wälder liefern Holz für Bau-, Ener-
gie- und Produktionsrohstoffe und erfüllen eine  Vielzahl 
unverzichtbarer Funktionen wie Kohlenstoffspeicherung, 
Sauerstoffproduktion sowie Erosions-, Gewässer- und 
Grundwasserschutz. Gleichzeitig dienen sie als Lebens-
raum für Flora und Fauna sowie als Erholungsort (UBA 
2021b). Die Zusammensetzung der Baumarten, die Alters-
struktur der Bestände, die Intensität der  Bewirtschaftung 
sowie die klimatischen Verhältnisse bedingen, wie weit 
welche Funktionen erfüllt werden können. Die  Waldfläche 
in Deutschland hat zwischen 2016 und 2022 um 62.500 ha 
(das entspricht ca. 0,2 % der Landesfläche) zugenommen 
(Statistisches Bundesamt 2023b). Gleichzeitig hat die Vi-
talität der Bäume zwischen 1984 und 2022 vor allem im 
Zusammenhang mit Trockenjahren deutlich  abgenommen. 
So stieg der Anteil von Bäumen mit Kronenverlichtung, 
also sichtbaren Blatt- oder Nadelverlusten, von 56 auf 
79 %. Insbesondere seit den Trockenjahren 2018 bis 2021 
hat zudem die Mortalität bei vielen Baumarten, insbe-
sondere der Fichte, zugenommen (DLR 2022; BMEL 
2023b; FNR 2023b, S. 5; SPIECKER und KAHLE 2023). 
Wassermangel, Hitze stress, dadurch verstärkter Befall mit 
Schädlingen und Krankheiten sowie Extremwetterereig-
nisse wie Stürme setzen dem Wald zu. Folgen sind ein 
höheres Schadholzaufkommen (FNR 2023b, S. 16), Mehr-
kosten für Flächenvorbereitung und Wiederaufforstung 
sowie Zuwachs verluste und Mindererlöse (WBW 2021; 
MÖHRING et al. 2021). Die entstandenen Offenflächen 
stellen die Waldwirtschaft vor große Herausforderun-
gen im Hinblick auf Ertragsverluste und Investitionen in 
die Wiederbewaldung. Gleichzeitig bieten die Entwick-
lungen aber auch die Chance für einen beschleunigten 
Waldumbau und das Zulassen natürlicher Sukzession. 

66. Mit der NBS hatte die Bundesregierung 2007 das Ziel 
vorgegeben, dass sich bis 2020 5  % der Waldfläche 
Deutschlands natürlich entwickeln sollen (BMU 2007). 
Laut Bundeswaldinventur 2012 war auf 4,1 % der Wald-
fläche eine Holznutzung nicht zulässig oder zu erwarten 
(Thünen-Institut o. J.). Gründe dafür sind Nutzungsver-
zicht der Waldbesitzenden, Geländeeigenschaften, Natur-
schutz oder auch die Funktion als Schutzwald (z. B. gegen 
Lawinen, Erosion oder als Windschutz) (BMEL 2018, 
S. 38; FNR 2023b, S. 12). Zusätzlich existieren circa 1,5 % 
nicht begehbare Flächen, auf denen eine Holznutzung 
unwahrscheinlich ist (ENGEL et al. 2016b). Welche  dieser 
Flächen den Ansprüchen einer natürlichen Waldentwick-
lung im Sinne der NBS genügen, lässt sich anhand eines 
Kriterienkatalogs prüfen, der 2016 vorgestellt wurde 
(ENGEL et al. 2016a). Entscheidend sind unter anderem 
eine Mindestflächengröße und die dauerhafte und rechts-
verbindliche Aufgabe der forstlichen Nutzung und natur-
schutzfachlicher Pflegeeingriffe. Der Anteil von Flächen, 
die diese Mindeststandards erfüllen, lag im Jahr 2020 bei 
3,1  % (STEINACKER et  al. 2023). Für die Gewinnung 
weiterer Flächen mit natürlicher Waldentwicklung liegen 
Vorschläge vor, mit welchen systematischen Planungsan-
sätzen naturschutzfachliche und ökonomische  Interessen 
möglichst weit in Einklang gebracht werden können (ebd.).

67. Insgesamt wurden 2020 126 Mio. m³ Holzrohstoffe, 
davon 16 Mio. m³ Altholz, zu etwa 55 % stofflich und 45 % 
energetisch genutzt (Abb. 5). Die stoffliche Nutzung in 
langlebigen Produkten wie Baustoffen oder Möbeln  erhält 
die Funktion als Kohlenstoffspeicher. Bei kurzlebigen 
Produkten wie Papierwaren und Verpackungen kann der 
Rohstoff nur durch Recycling länger im Kreislauf gehal-
ten werden. Um die Stoffkreisläufe zu verlangsamen und 
den Bedarf an Primärholz zu verringern, ist eine Mehr-
fach- und Kaskadennutzung zwischen Ernte und energe-
tischer Nutzung auf jeweils höchstmöglichem Niveau 
 entscheidend (RISSE et al. 2017).

68. Holzrohstoffe leisten einen Beitrag auf dem Weg in 
ein treibhausgasneutrales Deutschland, indem sie energie-
intensive Produkte wie Stahl oder Beton ersetzen, als 
Grundstoff für die chemische Industrie dienen oder ener-
getisch genutzt werden (UBA 2021b). Gleichzeitig muss 
aber auch die Funktion der Kohlenstoffspeicherung in 
Bäumen und Böden gesichert und ausgebaut werden. Ein 
zusätzlicher Ausbau des CO2-Speichers durch Auffors-
tung unterstützt diese Ziele (BMUV 2023a, S. 36), das 
gegenwärtige Potenzial ist jedoch aufgrund knapper 
 Flächen gering. Deshalb kommt der CO2-Aufnahme in 
bereits bestehenden Wäldern und dem Schutz der CO2-
Speicher ebenfalls eine hohe Bedeutung zu (UBA 2023c, 
S. 23; SRU 2020, Tz. 76 ff.). Werden diese Speicher nicht 
erhalten, können sie ihre Senkenfunktion verlieren und 
zur CO2-Quelle werden (UBA 2021b, S. 42). Daneben birgt 
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der Ausbau eines langlebigen stofflichen CO2-Speichers, 
zum Beispiel in Form von Gebäuden aus Holz, ein gewis-
ses Klimaschutzpotenzial (z. B. CHURKINA et al. 2020; 
WBGU 2020, Kap.  3.5.3; HAFNER und RÜTER 2018; 
HAFNER und SCHÄFER 2017). Schwer voraussagbar 
ist, wie dauerhaft die Kohlenstoffspeicherung in Öko-
systemen und in Produkten ist. So werden Wälder in 
 Europa klimawandelbedingt gegenüber Schädlingen und 
abiotischen Störungen wie Sturm und Feuer anfälliger 
(FORZIERI et al. 2021). Ebenso ist aber für den gebun-
denen Kohlenstoff in Produkten fraglich, welche Anteile 
der stofflichen Nutzung tatsächlich langlebig in Gebrauch 
bleiben. Die Verweildauer von Kohlenstoff in vielen 
Holzprodukten wie Möbeln, Paletten, Schalungsholz oder 
Textilien aus Viskose ist deutlich kürzer als die durch-
schnittliche Verweildauer von Kohlenstoff in Wäldern. 
Eine Steigerung der Speicherfunktion in Produkten ließe 
sich erreichen, wenn der Anteil der langlebigen Holzpro-
dukte an der stofflichen Holznutzung erhöht würde. Aus 
Klimasicht ist es sinnvoll, beide Arten von Speichern zu 
erhalten und auszubauen. Mit Blick auf Umwelt- und Bio-
diversitätsschutz müssen allerdings auch die zahlreichen 
anderen Funktionen von Wäldern wie Lebensraum, Re-
gulierung des Wasserhaushalts oder Erholung gestärkt 
werden. 

69. Die Waldbewirtschaftung steht verschiedenen Her-
ausforderungen gegenüber: Der Klimawandel bedroht 
die Wälder und damit auch deren Funktion als Kohlen-
stoffspeicher, während gleichzeitig die Wichtigkeit die-
ser Speicherfunktion wächst. Der seit langem gezielt 

 betriebene Waldumbau ist aufgrund der Umtriebszeiten 
und schonenden Vorgehensweisen mit Verjüngung unter 
dem Schirm der Altbäume ein langsamer Prozess. Durch 
häufigere Schadensereignisse wie Dürren, Schädlingska-
lamitäten, Stürme oder vermehrte Waldbrände (UBA 
2023d) wird der Waldumbau zwar gegebenenfalls regio-
nal beschleunigt, die Wiederbewaldung der Schad- und 
Freiflächen hat aber mit erheblichen technischen und 
ökonomischen Schwierigkeiten zu kämpfen (NW-FVA 
2023; WBW 2021). Um die ökologische Funktionsfähig-
keit sowie die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit von 
Wäldern langfristig zu stärken, können Renaturierungs-
maßnahmen unterstützend wirken, allerdings die forst-
wirtschaftliche Nutzung auch einschränken. So sind teils 
aufwendigere Techniken erforderlich, um den Wasser-
haushalt und die Waldböden bei Durchforstung,  Holzernte 
und Erschließung zu schonen. Auch ein höherer Totholz-
anteil sowie ein größerer Anteil älterer Bäume und nicht 
bewirtschafteter Wälder beeinflussen die Waldbewirt-
schaftung (UBA 2021b; BfN 2020b). 

70. Finanzielle Unterstützung für ein aktives klimaan-
gepasstes Waldmanagement bieten bestehende und neue 
Förderprogramme wie die Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 
(GAK), das Förderprogramm klimaangepasstes Wald-
management und das Aktionsprogramm Natürlicher 
 Klimaschutz (ANK). Maßnahmen, die zugleich der Bio-
diversität und dem Strukturreichtum als Grundlage re-
silienter Wälder dienen, können damit honoriert werden 
(BMUV 2023a, S. 37; s. Tz. 179). Eine weitere Einnahme-

SRU, WBBGR und WBW, eigene Darstellung; Datenquellen: FNR 2023a; 2023d

 ɦ Abbildung 5

Aufkommen und Verwendung von Holzrohstoffen 2020

Drucksache 20/11595 Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode– 32 – 



quelle kann in Einzelfällen die Verpachtung von Flächen 
für die Windenergienutzung bieten. Die Anzahl von 
Windenergieanlagen im Wald hat jedoch Grenzen, wenn 
Gebiete beispielsweise eine hohe ökologische Bedeutung 
haben oder als Rückzugsorte für bedrohte Arten dienen 
(SRU 2022, Kap. 5). Auch müssen Flächenbedarf und die 
negativen Auswirkungen der Bau- und Betriebsphase in 
die Standortentscheidungen einbezogen werden. Disku-
tiert wird die Möglichkeit, Kahlflächen, die beispiels weise 
durch Stürme oder Schädlingsbefall entstanden sind, als 
Standorte zu nutzen (FA Wind 2023; SRU 2022, Tz. 127). 
Windenergieanlagen im Wald unterstützen die Energie-
wende, müssen aber mit besonderer Sensibilität hinsicht-
lich Natur- und Artenschutz und auch mit Blick auf 
 Erholung und Tourismus erwogen werden (UBA 2021b).

3.3 Schlussfolgerungen

71. Um die mittel- und langfristigen Ziele der geplanten 
EU-Wiederherstellungsverordnung sowie weiterer natio-
naler und internationaler Verpflichtungen und  Strategien 
zu erfüllen, müssen Renaturierungsmaßnahmen in der 
Breite umgesetzt werden. Als endliche, nicht  vermehrbare 
Ressource muss die Landfläche schonend und effizient 
genutzt werden. Eine multifunktionale Nutzung kann 
dabei unterstützen, ist allerdings nicht immer möglich 
(OSTERBURG et al. 2023). Im Einzelfall kann auch eine 
ökologische Intensivierung (KOVÁCS-HOSTYÁNSZKI 
et al. 2017) auf geeigneten Flächen zielführend sein, vor 
allem, wenn im Gegenzug naturschutzfachlich wichtige 
Flächen extensiviert und vernetzt werden können. 

72. Renaturierungsmaßnahmen haben zahlreiche positi-
ve Auswirkungen, insbesondere auch für eine resiliente 
Landwirtschaft und Waldbewirtschaftung, können aber 
auch Kosten und Einschränkungen für die Landnutzen-
den mit sich bringen. Die Maßnahmen werden in vielen 
Fällen bisherige Landnutzungsformen beeinflussen oder 
verändern. Renaturierung erfordert angepasste, integra-
tive Wirtschaftsweisen und darüber hinaus auch Vor-
rangflächen für den Naturschutz. Als Folge können sich 
neue Landschaftsbilder entwickeln, beispielsweise in 
 Regionen mit bisher trockengelegten Mooren. All dies hat 
neben ökologischen auch ökonomische und soziale 
 Auswirkungen. Eine Renaturierung in der Breite ist daher 
nur möglich, wenn große Teile der Gesellschaft, ins-
besondere Flächeneigentümer:innen und -nutzende, von 
dem Sinn dieser Veränderung überzeugt sind. Werden 
Zielkonflikte und Synergien frühzeitig mitgedacht und 
moderiert, können Politik und Gesellschaft gemeinsam 
Vorschläge für den Umgang damit entwickeln (s.  a. 
Kap.  4.1). Hierbei ist es auch entscheidend, dass einer 
 Verlagerung von Umweltschäden ins Ausland vorgebeugt 
wird.

Renaturierung ist Voraussetzung für langfristige 
Ernährungssicherheit
73. Renaturierungsmaßnahmen, die für mehr Land-
schaftselemente wie Hecken, artenreiche Feldraine, Feld-
gehölze, Kleingewässer, Feuchtgebiete sowie Blühstrei-
fen und -flächen in der Landschaft sorgen, und eine 
umweltschonende Wirtschaftsweise, die mit weniger 
Pflanzenschutzmitteln und Nährstoffeinträgen aus-
kommt,  können teilweise zu Ertragsminderungen füh-
ren. Sie sind aber essenziell, um den Boden vor Wind- 
und Wassererosion zu schützen, schaffen Lebensraum 
für Bestäuber sowie weitere Nützlinge und halten das 
Wasser in der Landschaft. Ohne diese Funktionen wird 
es nicht möglich sein, auf lange Sicht stabile landwirt-
schaftliche Erträge zu erzielen (HABER 1990; KNOKE 
et  al. 2012; DREXLER et  al. 2021). Maßnahmen der 
 Renaturierung erhalten somit mittel- und langfristig die 
landwirtschaftliche Wirtschaftsgrundlage und dienen so 
der Ernährungssicherheit jetziger und zukünftiger Ge-
nerationen. Zudem sind Renaturierungsmaßnahmen 
dringend erforderlich, um die Landnutzung an den Kli-
mawandel anzupassen, da auch hierfür unter anderem 
ein möglichst intakter Wasserkreislauf und eine große 
Agrobiodiversität notwendig sind.

Ein sparsamer Umgang mit Flächen ist notwendig
74. Große Gewinne für den Natur- und Klimaschutz, 
aber auch für den Gewässer- und Hochwasserschutz 
 verspricht die Renaturierung von Mooren, Flussauen und 
Wäldern (BMUV 2023a; SRU 2020, Kap.  4). Wo sich 
 verschiedene Ansprüche auf einer Fläche miteinander 
vereinbaren lassen, können multifunktionale Nutzungen 
Interessenkonflikte abmildern oder auflösen. Schrump-
fen land- und forstwirtschaftliche Nutzfläche sowie der 
übrige Freiraum durch Siedlungs- und Infrastruktur-
vorhaben weiter, nimmt die Konkurrenz um unbebaute 
Flächen zu. Daher sollte die Flächenneuinanspruch-
nahme für Siedlung und Verkehr zügig weiter reduziert 
werden. Wenn sie nicht vermeidbar ist, sind ihre Auswir-
kungen auszugleichen (SRU 2016; 2024). Der gesetzlich 
verankerte Grundsatz, hierbei Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege ( Realkompensation) 
den Vorrang vor finanzieller Kompensation zu geben, 
sollte aus Sicht des SRU, des WBBGR und des WBW 
 beibehalten werden. Rechtlich bereits vorgeschriebene 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollten jedoch von 
Renaturierungsmaßnahmen im Sinne der geplanten 
EU-Wiederherstellungsverordnung unterschieden wer-
den. Sie können Beeinträchtigungen des Naturzustandes 
und der Funktionsfähigkeit von Ökosystemen bestenfalls 
ausgleichen, in der Summe aber meist keine Verbesserun-
gen gegenüber dem Status vor dem Eingriff erreichen. 
Die Flächen, auf denen sie durchgeführt werden, sollten 
daher nicht auf Ziele der geplanten EU-Wiederherstel-
lungsverordnung angerechnet werden können.
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Landnutzungen wandeln sich bereits
75. Landwirtschaft und Waldbewirtschaftung stehen 
durch den fortschreitenden Klimawandel vor tiefgrei-
fenden Änderungen ihrer bisherigen Produktionsgrund-
lagen und -weisen. Dies macht eine Weiterentwicklung 
der  Produktionsweisen und Innovationen bei Produkten 
erforderlich. Unter anderem stoßen die Klimaschutzbe-
strebungen eine zunehmende Nachfrage nach biogenen 
Rohstoffen und alternativen Energiequellen an. Zum Bei-
spiel steigt die Nachfrage nach Holz europaweit (LERINK 
et al. 2023) und der Ausbau der Wind- und Solarenergie 
kann landwirtschaftlichen Betrieben neue Geschäfts-
zweige  eröffnen. Entscheidend ist es jedoch, die be-
schränkte Verfügbarkeit von Flächen und Produkten zu 
berücksichtigen. Daher sind eine höhere Multifunktio-
nalität der  Flächen und eine Kaskadennutzung der pro-
duzierten Rohstoffe essenziell. Das Absterben von Bäu-
men als Folge des Klimawandels bietet die Chance, den 
bereits vor Jahrzehnten begonnenen Waldumbau hin zu 
naturnäheren, strukturreicheren und resilienten Wäl-
dern zu beschleunigen. Renaturierungsmaßnahmen sind 
daher ein wichtiges Mittel, um die CO2- Speicherfunktion 
von Wäldern und Böden zu erhalten und zu verbessern.

Veränderte Konsummuster können helfen, 
 Verlagerungseffekte zu vermeiden
76. Damit die Renaturierung von Agrarflächen nicht zu 
einer Verlagerung der Produktion und damit einher-
gehend von Umweltschäden ins Ausland führt, müssen 
auch im Inland die verfügbaren Landwirtschaftsflächen 
in größerem Umfang dafür genutzt werden, pflanzliche 
Lebensmittel für den direkten menschlichen Konsum 
 anzubauen. Damit dies gelingt, sollte insbesondere die 
Nachfrage nach Futtermitteln sinken. Hierfür ist eine 
Verringerung des Nutztierbestands sowie ein verminder-
ter Konsum tierischer Lebensmittel notwendig. Den 
Umbau der Nutztierhaltung gilt es finanziell anzureizen. 
Parallel sollte die Politik auch das Konsumverhalten der 
Bevölkerung in geeigneter Weise adressieren, eine  stärker 
pflanzenbasierte Ernährung fördern und auf weniger 
 Lebensmittelverschwendung hinwirken (SRU 2023a). 
Zudem sind Verhaltensänderungen zum Beispiel in den 
Bereichen Wohnen und Mobilität erforderlich, damit ins-
gesamt die Nachfrage nach Energie, Fläche und Rohstof-
fen abnimmt (SRU 2024; 2023a). Des Weiteren sollte die 
Einfuhr nicht nachhaltig erzeugter Produkte begrenzt 
oder erschwert werden.

4  Rahmenbedingungen für Renaturierung 
verbessern

77. Die Renaturierung degradierter Ökosysteme ist eine 
Generationenaufgabe. Die geplante EU-Wiederherstel-
lungsverordnung legt allein für Planung und Beginn ent-
sprechender Maßnahmen einen Zeithorizont bis 2050, 
also eine Zeitspanne von mehr als 25 Jahren, zugrunde. 
Konkrete Erfolge können, abhängig von Zielsetzung und 
Form der Renaturierung, aber wesentlich mehr Zeit in 
Anspruch nehmen, wie das Beispiel der Wasserrahmen-
richtlinie zeigt. Die entsprechenden Maßnahmen  müssen 
zudem alle renaturierungsbedürftigen Flächen erfassen, 
gleich ob diese im Eigentum der öffentlichen Hand oder 
Privater stehen. Diese beträchtlichen Realisierungszeit-
räume erfordern einen gesellschaftlichen und rechtlichen 
Rahmen, der eine langfristige Renaturierungspolitik er-
möglicht und die dafür notwendige Planungssicherheit 
schafft.

78. Der Staat, der zum Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen (Art. 20a Grundgesetz – GG) verpflichtet ist, 
trägt hierfür besondere Verantwortung (KÖCK 2023b, 
S. 644). Diese schließt nicht nur ein, ökologisch  wertvolle 
Lebensräume zu erhalten, sondern auch den vormals 

guten Zustand geschädigter oder zerstörter  Ökosysteme 
wiederherzustellen (MURSWIEK in: SACHS 2021, GG 
Art.  20a Rn.  19; CALLIESS 2001, S.  144  ff.). Aus dem 
Grundgedanken, dass die Freiheiten künftiger Genera-
tionen vor den Folgen einer Überbeanspruchung der na-
türlichen Lebensgrundlagen zu bewahren sind (BVerfG, 
Beschl. v. 24.03.2021 – 1 BvR 2656/18), lässt sich auch ein 
entsprechender Auftrag zum Schutz und zur Wieder-
herstellung der Natur ableiten, wenngleich die hierfür 
maßgeblichen Erwägungen des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) nicht ohne Weiteres vollständig über-
tragbar sind (mit Blick auf die Biodiversitätssicherung 
vgl. SPRANGER 2023, S. 274; KÖCK 2023b, S. 645; 2023a, 
S. 574 f.). Intakte Ökosysteme tragen dazu bei, das Klima 
zu stabilisieren (PÖRTNER et  al. 2021b), und dienen 
damit zugleich dem Ziel, Klimaneutralität zu erreichen. 
Zudem erfüllt Deutschland mit einer effektiven Renatu-
rierungspolitik auch seine internationalen Verpflichtun-
gen, etwa zur Wiederherstellung der Biodiversität nach 
dem Beschluss von Kunming-Montreal (UNEP 2022).
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4 Rahmenbedingungen für Renaturierung verbessern

79. Bei der konkreten Ausgestaltung einer solchen Re-
naturierungspolitik ist der Staat relativ frei (vgl. BVerfG, 
Beschl. v. 13.03.2007 – 1 BvF 1/05, Rn. 111 (BeckRS)). Damit 
er seiner Verantwortung gerecht werden kann, müssen 
die eingesetzten Instrumente und Maßnahmen einen 
 effektiven Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
sicher stellen (vgl. BRÖNNEKE 1999, S. 240). Um dies zu 
gewährleisten, sollten nach Ansicht des SRU, des WBBGR 
und des WBW folgende zentrale Aufgaben angegangen 
werden:

 ɦ Renaturierungsmaßnahmen entwickeln, die auf breite 
Akzeptanz der Landnutzenden stoßen und die regio-
nale Entwicklung stärken (Kap. 4.1),

 ɦ spezifische Ziele der Renaturierung entwickeln und 
festlegen (Kap. 4.2),

 ɦ die Renaturierung mit anderen Flächennutzungen 
koordinieren und Erfolge langfristig erhalten (Kap. 4.3),

 ɦ konkrete Renaturierungsmaßnahmen durch staatliche 
Akteure umsetzen und langfristig managen (Kap. 4.4) 
sowie

 ɦ Rahmenbedingungen für die Beteiligung Privater an 
der Renaturierung verbessern (Kap. 4.5).

80. Um diese Aufgaben zu verwirklichen, ist eine umfas-
sende Politikstrategie erforderlich. Der SRU, der WBBGR 
und der WBW schlagen daher vor, dass der Bund diese in 
einem Politikplanungsrecht nach dem Vorbild des Klima-
schutz- oder des Klimaanpassungsgesetzes verankert. 
Die Instrumente, die zur Umsetzung dieser Strategie ge-
schaffen, optimiert und eingesetzt werden sollten, sind 
vielfältig (Abb. 6). Die Koordinierung der Renaturierung 
mit anderen Flächennutzungen wird insbesondere durch 
planerische Mittel sichergestellt. Für die Beteiligung 
 privater Akteur:innen an der Renaturierung sind ökono-
mische Instrumente von besonderer Bedeutung, mit 
denen konkrete Maßnahmen angereizt und ökologische 

SRU, WBBGR und WBW, eigene Darstellung; Datenquelle: Kategorisierung der Instrumente nach KLOEPFER 2016, § 5 Rn. 41

 ɦ Abbildung 6

Zentrale Instrumente einer effektiven Renaturierungspolitik
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Leistungen vergütet werden. Diese sollten durch proze-
durale, informationelle und kooperative Instrumente 
 ergänzt werden.

81. Eine effektive Renaturierungspolitik sollte, wo nötig, 
auch die Art und Weise der Gewässer- und Landnutzung 
durch Ge- und Verbote (direkte Verhaltenssteuerung) 
beeinflussen. Die Erfahrungen mit der Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie haben gezeigt, dass sich die 
 Defizite in den Ökosystemen mit einer Politik, die allein 
auf die Freiwilligkeit der Landnutzenden setzt, nicht 
 vollständig beseitigen lassen (REESE et al. 2018, S. 24; 
aus der Rspr. vgl. OVG Lüneburg, Beschl. v. 21.11.2023 – 
7  KS  8/21). Dies betrifft etwa die Bereitstellung von 
Flächen für Renaturierungsprojekte (z. B. für die Wie-
dervernässung von Mooren, s. Kasten 2; vgl. MÖCKEL 
2024; HIRSCHELMANN et  al. 2023, S.  8). Wird die 
 Umsetzung eines Projekts von der Zustimmung einzel-
ner Flächen eigentümer:innen abhängig gemacht, ver-
drängt das  Privatinteresse an der ungehinderten Wei-
ternutzung eines Grundstücks gegebenenfalls das 
Interesse der Allgemeinheit an der Wiederherstellung 
intakter Ökosysteme mit ihren vielfältigen Funktionen 
für die Gesellschaft (vgl. MÖCKEL 2024). Dieses Ge-
meinwohlinteresse ist darauf gerichtet, die Handlungs-
freiheiten jetziger und zukünftiger Generationen zu 
schützen. Betreibt der Staat eine Renaturierungspolitik 
ausschließlich auf Grund lage des Freiwilligkeitsansatzes, 
vernachlässigt er also seinen Auftrag, die Grundrechte 
Drittbetroffener zu schützen, einseitig zugunsten der 
Flächeneigentümer:innen. Das ist auch deshalb proble-
matisch, weil das BVerfG in ständiger Rechtsprechung 
davon ausgeht, dass das Grund eigentum einen stärke-
ren Sozialbezug aufweist als etwa das Eigentum an 
 anderen Sachen (Art. 14. Abs. 2 GG; BVerfG, Beschl. v. 
12.01.1967 – 1 BvR 169/63; Beschl. v. 22.05.2001 – 1 BvR 
1512/97, 1 BvR 1677/97).

82. Angesichts der Vielfalt an notwendigen Instrumen-
ten einer ambitionierten Renaturierungspolitik schlagen 
der SRU, der WBBGR und der WBW nachfolgend die 
aus ihrer Sicht besonders relevanten Ansatzpunkte einer 
effektiven Renaturierungspolitik vor.

4.1 Akzeptanz von Landschafts
wandel und regionale 
Entwicklung stärken

83. Einige Renaturierungsmaßnahmen, wie Blühstreifen 
auf landwirtschaftlichen Flächen oder die Diversifizie-
rung der Baumarten in Wäldern, wurden in der Vergan-
genheit schon vielfach umgesetzt und sind gesellschaft-
lich akzeptiert. Andere Maßnahmen sind dagegen bisher 

kaum oder deutlich weniger verbreitet und ihre Umsetz-
barkeit ist teilweise gesellschaftlich noch umstritten. 
Auen- oder Moorrenaturierungen (s. Kasten 2) beispiels-
weise führen zu gravierenden Veränderungen der Land-
schaften und ihrer Nutzungsmöglichkeiten – ob für 
Anwoh nende oder für landnutzende Betriebe. Eine Wie-
dervernässung dieser trockengelegten Flächen bedeutet 
eine Kehrtwende in einer Nutzbarmachung durch den 
Menschen, die jahrhundertelang gesellschaftlich und 
 politisch erwünscht war. Auch wenn eine Wiederver-
nässung aus Klimaschutzgründen heute erforderlich ist, 
sollte doch den Nutzenden Wertschätzung entgegenge-
bracht und ihre bisherigen Leistungen in der Kultivie-
rung der Flächen anerkannt werden. Damit diese großen 
Umstellungen in der Flächennutzung gelingen, ist es 
wichtig, verschiedene Akteur:innen einzubeziehen, bei-
spielsweise Betriebe, die auf zu renaturierenden Flächen 
wirtschaften, lokale Verantwortungsträger:innen oder 
auch die breite Öffentlichkeit.

84. Teilweise können Renaturierungsmaßnahmen mit 
ökonomischen Interessen kollidieren. In der Folge kön-
nen Nachteile für wirtschaftliche Akteur:innen sowie 
 Anwohnende entstehen (s. Abschn.  4.1.1). Vor diesem 
Hintergrund werden derzeit verschiedene Möglichkeiten 
diskutiert, wie solche Nachteile abgefedert und Renatu-
rierungen so geplant werden können, dass sie mittel- und 
langfristig Vorteile für die betroffenen Personengruppen 
mit sich bringen (s. Abschn.  4.1.2). Ein transparenter 
Kommunikationsprozess hilft dabei, die erwartbaren 
Auswirkungen der Renaturierungsmaßnahmen sichtbar 
zu machen (s. Abschn. 4.1.3). 

4.1.1 Einflussfaktoren von 
 Akzeptanz verstehen

85. Gesellschaftliche Akzeptanz ist eine wichtige Voraus-
setzung, um Renaturierungspolitik zu legitimieren und 
umzusetzen (zur Legitimität s. SRU 2019, Tz. 169 ff.). 
Ohne diese Akzeptanz können sich Renaturierungs-
projekte verzögern oder gar nicht zustande kommen 
(ZERBE 2019a, S. 477 ff.; MASSENBERG et  al. 2022, 
S. 52; DI SACCO et al. 2021, S. 1333; HÖHL et al. 2020, 
S. 23). Sie kann sich als positive Einstellung oder auch als 
 aktive Unterstützung zeigen, fehlende Akzeptanz dage-
gen in Protesten oder dem Nichteinhalten von Natur-
schutzvorschriften beispielsweise in Schutzgebieten 
(JONES et al. 2022, S. 2). 

86. Bei der Renaturierungspolitik sowie bei konkreten 
Vorhaben spielt die Akzeptanz der Land- und Forst-
wirt:innen eine bedeutende Rolle. Gemäß einer  Umfrage 
ist deren Problembewusstsein in Bezug auf den Biodi-
versitätsverlust insgesamt sehr hoch (MEHRING et al. 
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2023). 66 % der Land- und 84 % der Forstwirt:innen sind 
der Auffassung, dass dringend etwas dagegen unter-
nommen werden muss, und ein Großteil (81 bzw. 85 %) 
fühlt sich auch persönlich dafür verantwortlich. Trotz-
dem sehen viele Land- und Forstwirt:innen (54 bzw. 
72  %) Hürden, im Kontext der Biodiversität aktiv zu 
 werden, und fürchten, dass eine höhere Biodiversität 
auch Risiken mit sich bringt (ebd.; s. Tz. 88). In der Pra-
xis zeigt sich, dass Land- und Forstwirt:innen konkre-
te Renaturierungsvorhaben insbesondere dann ableh-
nen, wenn sie dadurch betriebliche Flächen verlieren, 
die Nutzung von Flächen eingeschränkt wird oder 
 Fördermöglichkeiten wegfallen (ZERBE 2019a, S.  477; 
KOLLMANN 2019, S. 89; UBA 2020, S. 6; von RUSCH-
KOWSKI und NIENABER 2016, S.  530; SRU 2020, 
Tz. 324; STOWASSER et al. 2021, S. 61; HUMMEL et al. 
2022, S.  38). Aus Sicht der Land- und Forstwirt:innen 
stellt sich hier die Frage nach den betriebswirtschaft-
lichen Konsequenzen von Renaturierung: Haben sie 
 bereits erlebt, dass erfolgreiche Biodiversitätsmaßnah-
men sich letztlich finanziell negativ auswirken (etwa 
weil betroffene Teilflächen anschließend unter Schutz 
gestellt wurden, s. Tz. 134), könnten sie zukünftige frei-
willige Programme ablehnen. Zudem verändern Renatu-
rierungsmaßnahmen nicht nur die Nutzungsmöglich-
keiten, sondern auch den Marktpreis der Flächen. Dieser 
sinkt beispielsweise, wenn Moore wiedervernässt wer-
den, Acker- in Grünland umgewandelt oder durch 
 Heckenstrukturen angereichert wird (zu Mooren: 
 HIRSCHELMANN et al. 2023, S. 7). Somit werden die 
positiven Effekte von Renaturierung auf die Umwelt, die 
Gesellschaft und die Landnutzenden teilweise von 
 kontraproduktiven Anreizstrukturen überlagert. Die 
 Anreize, etwa durch land- und forstwirtschaftliche För-
derinstrumente, sollten klar gesetzt sein: Renaturierung 
darf sich auf betrieblicher Ebene auch kurzfristig nicht 
als  Verlust niederschlagen. Mittel- und langfristig kann 
Renaturierung die Bewirtschaftungsmöglichkeiten sogar 
stärken (s. Tz. 23 ff.). 

87. Neben betriebswirtschaftlichen Einbußen für Einzel-
ne kann es auch zu strukturellen Auswirkungen auf ganze 
Regionen kommen. Mit diesem Argument wenden sich 
einige Interessenvertretungen der Waldbewirtschaftung 
regelmäßig gegen potenzielle Einschränkungen der 
 wirtschaftlichen Nutzung von Wäldern und weisen 
dabei insbesondere auf drohende Arbeitsplatzverluste 
hin (z. B. „Wirtschaftswald Possen soll stillgelegt wer-
den: Landesregierung Thüringen folgt falschem Wildnis-
Versprechen“, Pressemitteilung der Deutschen Säge- 
und Holzindustrie vom 7. Dezember 2017; DFWR 2021; 
FRÜHWALD und KNAUF 2013). Renaturierung kann in 
bestimmten Regionen durchaus einen Strukturwandel 
auslösen (s. Kasten 2), der aber auch  regionalökonomische 
Chancen mit sich bringt (s. Tz. 91).

88. Andere, nicht ökonomische Ursachen können eben-
falls die Akzeptanz von Renaturierungsmaßnahmen 
 beeinträchtigen. Teilweise wird Renaturierung als man-
gelnde Wertschätzung gegenüber der bisherigen Bewirt-
schaftung der Fläche verstanden (ZERBE 2019a, S. 477; 
s. a. SRU 2020, Tz. 324). In einigen Fällen,  beispielsweise 
in Wäldern, werden Einschränkungen in der bisherigen 
Nutzung der Flächen für Freizeit- und Erholungszwecke 
oder gar Betretungsverbote befürchtet (ZERBE 2019a, 
S. 477; KOLLMANN 2019, S. 89; HIRSCHELMANN et al. 
2023, S. 7). Daneben kann es zur Ablehnung eines Rena-
turierungsprojektes führen, wenn Naturschutz- oder 
 Renaturierungsziele (SRU 2020, Tz. 323) oder das kon-
krete Klima- und Naturschutzpotenzial nicht bekannt 
sind (HIRSCHELMANN et al. 2023, S. 24). Die Menschen 
formen bereits seit Jahrhunderten Landschaften um. 
In den vergangenen 150 Jahren geschah dies besonders 
intensiv. Vor diesem Hintergrund erscheint naturnahe 
Landschaft oder gar Wildnis vielen Menschen fremd (s. 
ZERBE 2019a, S.  533). So kann auch ein renaturierter 
Fluss einigen Menschen bedrohlich erscheinen, da der 
Verlust von Kontrolle über die Landschaft, wie beispiels-
weise Überschwemmungen und die Zunahme von Mü-
cken, befürchtet werden (ebd., S. 482; HIRSCHELMANN 
et al. 2023, S. 7). Unter den Land- und Forstwirt:innen 
rechnen viele mit einer Zunahme von Beutegreifern (45 % 
der Land- sowie 54 % der Forstwirt:innen) oder  Parasiten 
und Pflanzenschädlingen (32  % der Landwirt:innen) 
(MEHRING et al. 2023). Weiterhin kann Angst vor dem 
Verlust der vertrauten Landschaft eine Rolle spielen 
(ZERBE 2019a, S.  482; HIRSCHELMANN et  al. 2023, 
S. 7). Schließlich gibt es teilweise Sorgen, ob die Ernäh-
rungssicherheit bei großflächigen Renaturierungsmaß-
nahmen noch gewährleistet ist (s. Tz. 55). 

89. Neben den Eigenschaften und Nutzungsmöglich-
keiten der renaturierten Flächen spielt auch Verfahrens-
gerechtigkeit eine Rolle für die Akzeptanz (zu Gewässer-
renaturierung: HELDT et al. 2016, S. 3). Die Unterstützung 
für Renaturierungen ist höher, wenn lokale Akteur:innen 
in die Planungen einbezogen und dabei die Möglich keiten, 
aber auch Grenzen der Bürgerbeteiligung transparent 
kommuniziert werden (z. B. zur Einrichtung von National-
parks: RÖLLE und PALEIT 2023). Daneben kann lokales 
und praktisches Wissen bei der Entwicklung  passgenauer 
Renaturierungsmaßnahmen sowie bei ihrer Umsetzung 
helfen (SCHÜTTE et al. 2023, S. 38; Europäische Kom-
mission – Generaldirektion Umwelt 2022, S. 12; HELDT 
et al. 2016, S. 3; SRU 2020, Tz. 347).
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Kasten 2
Fallbeispiel Wiedervernässung von Mooren 
und ihre Auswirkungen auf die Agrarstruktur  
(Fokus: niedersächsische Küstenregion)

Ein Großteil der Moorböden in Deutschland ist entwäs-
sert und wird landwirtschaftlich genutzt.  Entwässerte 
Moore machen in Deutschland 7 % der landwirtschaft-
lichen Fläche aus und sind für 37 % der landwirtschaft-
lichen Treibhausgasemissionen verantwortlich („Paludi - 
kultur: Wiedervernässte Moore für mehr Klimaschutz“, 
Pressemitteilung des UBA vom 1. März 2023). Auf die 
norddeutschen Bundesländer entfallen besonders viele 
Moorböden (s. Abb. 7). Sie werden zu etwa der Hälfte 
als Grünland (52 %), zu 19 % als Acker- und 15 % als 
Waldflächen genutzt (BMUV 2022, S. 6 f.). Die übrigen 
14  % verteilen sich auf terrestrische Feuchtgebiete, 
Siedlungen, Gehölze, Gewässer und Torfabbau (ebd.). 

Aufgrund der hohen Treibhausgasemissionen aus tro-
ckengelegten Mooren sehen politische Strategien wie 
die nationale Moorschutzstrategie sowie die Bund-Län-
der-Zielvereinbarung zum Klimaschutz durch Moor-

bodenschutz eine umfassende Moorrenaturierung bis 
zum Jahr 2045 vor. Die entwässerungsbasierten Nut-
zungsformen können dann nicht wie bisher fortgeführt 
werden, was wiederum die regionale Agrarstruktur be-
einflusst. 

Dies zeigt sich insbesondere in der bislang von Milch-
wirtschaft geprägten niedersächsischen Küstenre gion. 
Die Wiedervernässung impliziert hier einen substan-
ziellen regionalen Strukturwandel, da nasse  Moorböden 
nicht mehr als Weideflächen genutzt werden können 
(Wasserbüffelhaltung ausgenommen). Konkret be-
läuft sich der regionale Flächenbedarf für die Wie-
dervernässung von Mooren, um die Emissionsreduk-
tionsziele bis 2045 wie vorgesehen zu erreichen, auf 
circa 116.000 ha (bei vollständiger Renaturierung) bis 
208.200  ha (bei teilweise torfzehrender und damit 
CO2-freisetzender Nutzung) (JANSEN-MINßEN et al. 
2022, S. 31). Mit der Wiedervernässung gehen poten-
ziell rund 3.800 bis 6.800 landwirtschaftliche Arbeits-
plätze in der niedersächsischen Küstenregion verloren. 
Rechnet man nachgelagerte Arbeitsplätze in der Milch- 
und  Ernährungswirtschaft hinzu, könnten insgesamt 

Quelle: TIEMEYER 2023, S. 23

 ɦ Abbildung 7

Moorfläche in moorreichen Bundesländern
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30.000 bis 54.000 Arbeitsplätze zur Disposition stehen 
(ebd., S. 34). Potenzielle agrarstrukturelle Auswirkun-
gen einer großflächigen Wiedervernässung müssen 
 innerhalb des landwirtschaftlichen Strukturwandels 
eingeordnet werden. Seit Jahrzehnten sinkt sowohl die 
Zahl der Landwirtschaftsbetriebe als auch die der 
 Beschäftigten: So ging in Deutschland in den letzten 
zwanzig Jahren die Zahl der in der Landwirtschaft 
 Beschäftigten jährlich um etwa 2 % zurück (KURTH 
et al. 2019, S. 7). Zwischen 2007 und 2016 wurde fast 
jeder sechste landwirtschaftliche Betrieb aufgegeben 
(ebd., S. 15). Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht 
alle Landwirtschaftspraktiken, die aktuell auf ent-
wässerten Mooren stattfinden, überhaupt wirtschaft-
lich sind. So führt die Weideviehhaltung auf entwäs-
serten Moorböden in Mecklenburg-Vorpommern zu 
negativer Netto-Wertschöpfung (SCHÄFER 2016, 
S. 137; SCHÄFER et al. 2022, S. 53). Zudem sind viele 
ehemalige Moorböden nach jahrzehntelanger land-
wirtschaftlicher Nutzung vermulmt, das heißt, ihre 
Oberbodenstruktur zerfällt, weshalb sie weniger 
 Wasser und Nährstoffe speichern und ihre Ertrags-
fähigkeit abnimmt (BZL 2023). Ein „Weiter so!“ auf 
den  entwässerten Moorflächen würde somit auch die 
zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten einschränken.

Die (schrittweise) Wiedervernässung erfordert es 
daher, neue Nutzungsformen und Geschäftsmodelle 
zu entwickeln. Die sogenannte Paludikultur (vom latei-
nischen „palus“ = „Sumpf“) umfasst Landwirtschaft 
und Waldbewirtschaftung auf nassen Moorböden. Sie 
stellt derzeit oftmals noch keine betriebswirtschaft-
lich tragfähige Alternative dar (DVL und GMC 2022). 
Pilotprojekte zeigen allerdings, dass Paludikultur 
 prinzipiell neue Wertschöpfungsketten auf Basis un-
terschiedlicher Produktgruppen wie Dämmstoffe, 
Kunststoffe, Papier/Kartonagen oder Trockengranulat 
schaffen kann (NORDT et al. 2022; Systain Consul-
ting 2023). Um diese Ansätze in der Praxis zu erpro-
ben und betriebswirtschaftlich tragfähige Modelle 
zu entwickeln, bedarf es adäquater Investitionen 
(SCHÄFER et al. 2022). Hier können etwa die im Rah-
men des ANK aufgelegten Förderprogramme wichtige 
Anschubhilfen leisten. Neben der Paludikultur stellt 
auch die Freiflächenphotovoltaik eine potenzielle Ein-
kommensquelle auf wiedervernässten Moorflächen 
dar. Derzeit besteht allerdings noch großer Forschungs- 
und Erprobungsbedarf, wie die Freiflächenphoto-
voltaik torferhaltend errichtet und betrieben werden 
kann (Greifswald Moor Centrum 2022a).

Die Wiedervernässung von Mooren sollte als Genera-
tionenprojekt, ähnlich etwa dem Kohleausstieg, ver-
standen werden (JANSEN-MINßEN et al. 2022, S. 41). 

Im Rahmen des allgemeinen Strukturwandels weg von 
agrarisch geprägten Regionalstrukturen bedarf es 
dabei einer neuen „Einbettung der Landwirtschaft in 
die Gesellschaft“ (GRETHE et al. 2021, S. iii; FEINDT 
et al. 2019). Gerade über die Wiedervernässung und 
die nasse Bewirtschaftung leistet die Landwirtschaft 
einen gesellschaftlich enorm wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz (STÜBER et al. 2023, S. 135). Die hier-
durch zusätzlich bereitgestellten Ökosystemleistun-
gen sind finanziell zu vergüten (s.  Abschn.  4.5.2). 
 Besondere Unterstützung sollte denjenigen zuteil-
werden, die als Vorreiter agieren, also bereits Wie-
dervernässungen planen oder durchführen und/oder 
Paludikultur erproben (GRETHE et al. 2021, S. 87). 

Für die umfassende Moorrenaturierung könnten je-
doch neben finanziellen Anreizen auch verbindlichere 
Ansätze notwendig werden (ebd.). Die Anhebung der 
Wasserstände beeinflusst großflächig die Nutzbarkeit 
von Grundstücken unterschiedlicher Eigentümer:innen. 
Falls letztere sich nicht einigen, würde die Wieder-
vernässung der gesamten Fläche scheitern. Daher ist 
fraglich, ob die bislang rein freiwilligen Ansätze der 
Moorschutzstrategie mittelfristig ausreichen (Greifs-
wald Moor Centrum 2022b). Darauf deutet auch das 
Beispiel der auf Freiwilligkeit basierenden Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie hin, deren Ziele nicht 
 zuletzt aufgrund dieses Ansatzes deutlich verfehlt 
 werden (Tz. 81). Das Recht gibt dem Staat die Möglich-
keit, private Grundeigentümer:innen aus Gründen des 
Allgemeinwohls zu verpflichten, Wiedervernässungs-
maßnahmen zu dulden. Als ultima ratio sind auch 
 Enteignungen rechtlich möglich. In diesen Fällen müss-
ten die Eigentümer:innen Ausgleichs- bzw. Entschä-
digungszahlungen erhalten (Tz. 150 f.).

Insgesamt zeigt das Beispiel Moorwiedervernässung 
in besonderem Maße, welche Herausforderungen bei 
Renaturierungen zu bewältigen sind und dass sich 
die Rolle der Landwirtschaft für die Gesellschaft wan-
delt. Gerade die Akzeptanzfrage ist hier von Bedeu-
tung, da die Anhebung der Wasserstände erhebliche 
Nutzungsänderungen erfordert. Dies gilt nicht nur 
für die wiedervernässten Flächen, sondern auch für 
Nachbargrundstücke und betrifft neben der Landwirt-
schaft auch andere Nutzungen wie die Trinkwasser-
versorgung (STÜBER et al. 2023, S. 135). Daher ist es 
wichtig, dass alle relevanten Akteur:innen – die Land-
nutzenden, die Öffentlichkeit und lokale Verant wor-
tungsträger:innen – in Dialogprozesse zur Moorschutz-
politik allgemein sowie in Beteiligungsprozesse 
konkreter Wiedervernässungsmaßnahmen einbezogen 
werden, und es muss ein Bündel aus verschiedenen 
 Instrumenten zum Einsatz kommen.

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode Drucksache 20/11595– 39 – 



4.1.2 Vorteile vor Ort erzeugen und 
Nachteile abfedern

90. Akteur:innen vor Ort könnten vor allem dann für 
 Renaturierungen gewonnen werden, wenn für möglichst 
alle Beteiligten auch Vorteile entstehen. Flächeneigen tü-
mer:innen unterstützen Renaturierungsvorhaben eher, 
wenn ihnen langfristig finanzielle Mittel oder der 
Tausch von Flächen angeboten werden (UBA 2020, S. 32; 
HIRSCHELMANN et al. 2023, S. 7 f.; LAMBERTY et al. 
2021, S. 27 f.). Dafür kann insbesondere das Instrument 
der Flurbereinigung nützlich sein, auch wenn dies eine 
lange Zeit in Anspruch nimmt (s. Tz. 151–153 und 183). 
Private Investitionen werden eher getätigt, wenn Pla-
nungssicherheit vorhanden ist. Insofern muss ein ver-
lässlicher regulatorischer Rahmen sicherstellen, dass die 
durch Renaturierungsvorhaben zusätzlich bereitgestell-
ten Ökosystemleistungen finanziell honoriert werden 
(u. a. ZKL 2021). Falls keine hinreichenden regionalen 
Wertschöpfungsketten entstehen (Tz.  91), sind hier 
auch staatliche Finanzierungsinstrumente erforderlich 
(s. Tz. 173–179). Die Akzeptanz in der lokalen Bevölke-
rung kann steigen, wenn die Renaturierung die Attrak-
tivität der Region stärkt und beispielsweise renaturierte 
Flussabschnitte auch für Erholungs- und Sportaktivitä-
ten nutzbar werden (UBA 2020, S. 42). Auch können Re-
naturierungen die Identifikation mit der Kulturlandschaft 
fördern. Das zeigt beispielsweise ein Projekt zur Wieder-
aufnahme der Streuobstwiesenpflege, das von 2009 bis 
2014 am Fuß der Schwäbischen Alb durchgeführt wurde 
(ZERBE 2019a, S. 412).

91. Vor allem aber kann die Stärkung vielfältiger Öko-
systemleistungen selbst das Potenzial für positive regio-
nalökonomische Entwicklung mit sich bringen. Hierfür 
wurde bereits der Begriff „Renaturierungswirtschaft“ 
(restoration economy, s. CUNNINGHAM 2022) geprägt. 
Der Umbau zu multifunktionalen Ökosystemen und vor 
allem ihr Erhalt sind arbeitsintensiv (ZERBE 2019a, 
S.  313): Im Zuge der Renaturierung wandelt sich das 
 Arbeitsbild der bisherigen Flächennutzer:innen und 
neue Wertschöpfungsketten auf Basis alternativer Pro-
dukte sind möglich (s. Kasten 2). Neben den mit der Re-
naturierung befassten Akteur:innen können daher auch 
regionaler Konsum und andere Wirtschaftszweige profi-
tieren (BENDOR et al. 2015). Solche Mul tiplikatoreffekte 
wurden etwa für forstwirtschaft liche Renaturierungs-
projekte nachgewiesen (SONG und  AGUILAR 2015; 
HJERPE et al. 2021; NIELSEN-PINCUS und  MOSELEY 
2013). Für andere Kontexte, etwa Ge wässerrenaturierung 
(MOHR und METCALF 2018) oder die ökologische Auf-
wertung urbaner Brachflächen (KAAE et al. 2019), lie-
gen ebenfalls klare Hinweise auf positive regionalökono-
mische Effekte vor. Zudem sind  naturnahe Landschaften 

attraktiv für Erholungszwecke, die als Basis regionaler 
Wertschöpfungsketten dienen können. Beispielsweise ist 
Tourismus der stärkste Wirtschaftszweig in der Lüne-
burger Heide (ZERBE 2019a, S. 502).

92. Renaturierung trägt dazu bei, die Ertrags- und somit 
Einkommensrisiken der Landwirtschaft durch den Klima-
wandel zu verringern, und kann dadurch die regionalöko-
nomische Entwicklung stärken. Diese Risiken schlagen 
sich bereits heute wirtschaftlich nieder, wie etwa die 
 Dürreschäden im deutschen Landwirtschaftssektor in 
den Jahren 2018 und 2019 zeigen (TRENCZEK et  al. 
2022). Vor diesem Hintergrund können Investitionen in 
Renaturierung langfristig helfen, Ertragsrisiken zu sen-
ken. So erhöhen etwa Agroforstsysteme, die Feldfrüchte 
(z. B. Wintergerste) mit Kurzumtriebsplantagen (z. B. 
Pappeln) kombinieren, die Widerstandsfähigkeit gegen-
über Klimaextremen: Der kombinierte Anbau stärkt 
den Wind-, Erosions- und Verdunstungsschutz und 
 sichert zugleich landwirtschaftliche Erträge (KANZLER 
et al. 2019; BÖHM et al. 2020; QUANDT et al. 2023). Da 
 solche Agroforstsysteme einen mehrjährigen Planungs-
horizont und Anschubinvestitionen erfordern, sollten 
vorhandene Förderstrukturen angepasst und ausgebaut 
werden (LANGENBERG und THEUVSEN 2018). 

4.1.3 Durch Beteiligung geeignete 
und akzeptierte Maßnahmen 
entwickeln

93. Wenn im Rahmen eines Renaturierungsprojektes alle 
relevanten Akteur:innen mit ihren Wünschen und  Sorgen, 
Interessen, Einflussmöglichkeiten und Absichten in die 
Planungen einbezogen werden, können mögliche Kon-
flik te frühzeitig erkannt und Renaturierungsmaßnah-
men entwickelt werden, die sowohl aus ökologischer als 
auch aus sozial-ökonomischer Sicht geeignet sind (ZERBE 
2019a, S. 474 ff.; FRICK-TRZEBITZKY et al. 2021;  FICKEL 
und HUMMEL 2019; SSYMANK et al. 2015, S. 301; s. a. 
KOLLMANN 2019, S. 88 ff.; Europäische Kommission – 
Generaldirektion Umwelt 2022, S. 12; SCHÜTTE et al. 
2023, S. 38; UBA 2020, S. 6). Damit noch genügend Spiel-
raum für Veränderungen der Renaturierungspläne vor-
handen ist, bietet sich eine Beteiligung der relevanten 
Akteur:innen möglichst früh im Planungsprozess an (in 
Bezug auf Gewässerrenaturierung s. HELDT et al. 2016, 
S. 2–4; zur Umsetzung der WRRL s. SRU 2020, Tz. 346). 
Das Beispiel Biosphärenreservat Spreewald zeigt, wie eine 
intensive und ergebnisoffene Beteiligung der Betroffe-
nen die Entwicklung passender Lösungen ermöglichen 
und die Akzeptanz steigern kann (BARANEK et al. 2005; 
JUNGCURT et al. 2004). Wichtig ist es, die Mitwirkungs-
spielräume sowie die Grenzen der Beteiligung klar zu 
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kommunizieren (HELDT et al. 2016, S. 3; DVL 2010, S. 34; 
UBA 2020, S. 6). Aus Sicht des SRU, des WBBGR und des 
WBW sollten Bund und Länder etwa im Rahmen des Wie-
derherstellungsplans (s. Abschn. 4.2.1) oder der durch-
zuführenden Verwaltungsverfahren daher sicherstellen, 
dass relevante Akteur:innen immer frühzeitig mit geeig-
neten Formaten beteiligt werden.

94. Als Beteiligungsformate sind beispielsweise Runde 
Tische, Workshops oder Informationsveranstaltungen 
denkbar. Auch wenn der Aufwand für die Organisation 
und Durchführung von Einzelgesprächen und direktem 
Austausch mit Akteur:innen höher ist als der von größe-
ren Veranstaltungen, lohnen sich diese insbesondere 
dann, wenn Konflikte vorhanden sind (HIRSCHEL-
MANN et al. 2023, S. 7; DVL 2010, S. 30; SSYMANK et al. 
2015, S. 301). Doch auch dann ist eine Prioritätensetzung 
notwendig. So ist es bei Großschutzgebieten beispiels-
weise oft nicht realistisch, dass alle lokalen Akteur:innen 
das Schutzgebiet befürworten. Zumindest sollte es aber 
Ziel sein, die Akzeptanz der im Beteiligungsprozess ent-
wickelten Renaturierungsmaßnahmen in der Bevölke-
rung und unter den Landnutzenden zu steigern und auch 
längerfristig aufrecht zu erhalten (von RUSCHKOWSKI 
und NIENABER 2016, S. 528 ff.). 

95. Daneben sind in der Planungs- oder Umsetzungs-
phase eines Renaturierungsprojektes Kooperationen mit 
Akteur:innen und Gruppen vor Ort sinnvoll. Beispiels-
weise können Angel- sowie Fischereivereine in ihren 
Netzwerken für Renaturierungsprojekte werben und über 
Jugend- und Umweltbildungsarbeit das Wissen über 
 Renaturierung sowie Natur- und Klimaschutz erhöhen 
(LAMBERTY et al. 2021, S. 42 f.). Auch die in verschie-
denen Bundesländern unter unterschiedlichen Namen 
existierenden Kooperationen, wie Landschaftspflege-
verbände, Biologische Stationen oder „Lokale Aktionen“, 
können geeignete Kooperationspartner sein (zur Ge-
wässerrenaturierung s. UBA 2020, S. 6; LAMBERTY et al. 
2021, S. 42 f.; DVL 2010, S. 19). Als Zusammenschlüsse 
verschiedener Akteur:innen agieren sie oftmals vermit-
telnd, sind regional vernetzt und bereits für Kommunen 
und Landwirt:innen im Themenfeld Natur- und Land-
schaftsschutz tätig (DVL 2010, S. 19). Teilweise  betreuen 
sie selbst Schutzgebiete, setzen Renaturierungsmaßnah-
men um, sind in der Umweltbildung und Öffentlichkeits-
arbeit aktiv oder bauen regionale Vermarktungsprojekte 
auf (ebd., S. 26). 

4.2 Ziele für die staatliche 
Renaturierungspolitik 
festlegen

96. Effektiver Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
durch Renaturierung kann nur gelingen, wenn Maßnah-
men zielgerichtet durchgeführt werden. Das setzt unter 
anderem voraus, dass festgelegt wird, welcher Zustand 
der Ökosysteme zu welchem Zeitpunkt und auf welchen 
Flächen erreicht werden soll. Diese Fragen sind in einem 
planerisch-konzeptionellen Prozess zu beantworten. Der 
Gesetzgeber muss dabei das abstrakte Renaturierungs-
vorhaben mit aussagekräftigen Kernindikatoren unter-
legen, die sich teilweise bereits aus den Zielen der bisher 
nicht vom Ministerrat verabschiedeten EU-Wieder-
herstellungsverordnung ergeben würden (Tz.  6). Die 
 Verwaltung hat diese unter angemessener Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Landnutzenden im  Einzelfall 
an die örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten 
 angepasst zu konkretisieren. Das Anliegen der Renatu-
rierung sollte weiterentwickelt und seine verschiedenen 
Aspekte sollten in einem Wiederherstellungsplan syste-
matisch zusammengeführt werden (Abschn. 4.2.1). Die 
sich daraus ergebenden Aufgaben lassen sich durch 
 quantitative Ziele auf die Länder verteilen (Abschn. 4.2.2). 
Zudem sollten geeignete Flächen ausgewählt sowie 
 qualitative Ziele erarbeitet und festgelegt werden, um 
Maßnahmen eine konkrete Planungsgrundlage zu geben 
(Abschn.  4.2.3). Die Rahmenbedingungen für diese 
 Aufgaben könnten als Teil einer umfassenden Politikstra-
tegie für die Renaturierung in einem nationalen Durch-
führungsgesetz zur geplanten EU-Wiederherstellungs-
verordnung festgeschrieben werden, sollten aber auch für 
den Fall gesetzlich geregelt werden, dass die Verordnung 
nicht zeitnah beschlossen wird.

4.2.1 Einen Wiederherstellungsplan 
durch Bund und Länder erstellen

97. Die im Trilog ausgehandelte und vom Europäischen 
Parlament verabschiedete EU-Verordnung zur Wieder-
herstellung der Natur sieht vor, dass die Mitgliedstaaten 
innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Ver-
ordnung nationale Wiederherstellungspläne erstellen. In 
diesen Plänen sollen sie erfassen, wie sie die Ziele und 
Verpflichtungen der Verordnung erreichen wollen (Art. 14 
Abs. 1 und Art. 16 des Entwurfs der EU-Wiederherstel-
lungsverordnung, s. Europäisches Parlament 2024). Ein 
nationaler Wiederherstellungsplan bietet Deutschland 
die Chance, das Renaturierungsanliegen voranzubringen 
und mit Blick auf das gesamte Bundesgebiet geeignete 
Flächen und Maßnahmen auszuwählen. Auch für den 
Fall, dass sich die Verabschiedung der EU-Verordnung im 
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Ministerrat verzögert oder gar ganz ausbleibt, sollte 
Deutschland einen derartigen Plan erstellen. Laut der 
dem Ministerrat vorliegenden Verordnung ist in den 
 Plänen zu nennen und zu quantifizieren, welche Flächen 
bis wann renaturiert werden sollen, welche Maßnahmen 
hierfür ergriffen, wie diese finanziert und wie die  Erfolge 
überprüft werden sollen (Art. 14, Art. 15 Abs. 2 und 3 des 
Entwurfs).  Zudem sollen die  nationalen Wiederherstel-
lungspläne berücksichtigen,  inwiefern Renaturierung zu 
weiteren nationalen und  europäischen Zielen beiträgt, 
beispielsweise zu Klimaschutz und -anpassung, zur Neu-
tralität der Landdegradation sowie zum Katastrophen-
schutz. Dabei ist zu berücksichtigen, welche Maßnahmen 
besonders kosteneffizient sind und welche sozioökono-
mischen Auswirkungen zu erwarten sind (Art. 14 Abs. 9, 
Art. 15 Abs. 2 und 3 des Entwurfs). Bis 2032 und anschlie-
ßend mindestens alle zehn Jahre überprüfen die Mitglied-
staaten dann ihre Pläne, überarbeiten diese bei Bedarf 
und nehmen weitere Maßnahmen auf (Art. 19 Abs. 1 des 
Entwurfs). In den ersten beiden einzureichenden Plänen 
(voraussichtlich 2026 bzw. 2032) wären detaillierte Aus-
führungen nur für die Zeiträume bis 2032 bzw. 2042 not-
wendig. Für die  darüber hinausgehenden Zeiträume reicht 
vorerst jeweils ein strategischer Überblick aus (Art. 15 
Abs. 2 des Entwurfs). Auch die in der geplanten Verord-
nung vorgesehene Berücksichtigung des wissenschaftli-
chen Erkenntnisstandes und die Einbindung von Öffent-
lichkeit und relevanten Stakeholdern bei der Erstellung 
der Pläne (Art. 14 Abs. 1 und 20 des Entwurfs) ist unab-
hängig von der Verabschiedung der Verordnung sinnvoll. 
Der Entwurf der Verordnung sieht vor, dass die Europäi-
sche Kommission die Pläne prüft, kommentiert und die 
Mitgliedstaaten gegebenenfalls zu Überarbeitungen auf-
fordert (Art. 17 des Entwurfs). Im Falle einer Nichtver-
abschiedung der Verordnung würde diese externe Über-
prüfung entfallen. Umso wichtiger wären dann die 
Feedback-Mechanismen durch die fachliche und allgemei-
ne Öffentlichkeit und den parlamentarischen Prozess.

98. Aus unionsrechtlicher Perspektive wäre der Bund im 
Rahmen der EU-Wiederherstellungsverordnung für die 
Erstellung des nationalen Wiederherstellungsplans und 
die Berichterstattung verantwortlich. Allerdings  werden 
die Renaturierungsmaßnahmen größtenteils auf Ebene 
der Länder und Kommunen planerisch vorbereitet und 
umgesetzt (s. Abschn. 4.4.1). Daher empfehlen der SRU, 
der WBBGR und der WBW der Bundesregierung, unab-
hängig vom Inkrafttreten der Verordnung nicht nur das 
gesetzlich erforderliche Mindestmaß an Beteiligung 
durchzuführen, sondern die Öffentlichkeit und lokale 
Akteur:innen frühzeitig und intensiv in die Er stellung 
des Plans einzubeziehen, solange noch Gestaltungsspiel-
räume bestehen. So können die Akzeptanz und  Qualität 
der Maßnahmen erhöht werden (s. Tz. 89). Daneben  sollte 
wissenschaftliche Expertise frühzeitig und fortdauernd 

einbezogen werden, insbesondere was die  Auswahl an zu 
renaturierenden Flächen, geeigneten Renaturierungs-
maßnahmen sowie das Monitoring des Renaturierungs-
fortschritts angeht.

99. Um den nationalen Wiederherstellungsplan in ab-
gestimmter und zielgerichteter Weise zu erstellen, emp-
fehlen der SRU, der WBBGR und der WBW, zeitnah ein 
nationales Durchführungsgesetz zu schaffen, das die 
 nötige Anleitung gibt. Auch für den Fall, dass die Verord-
nung nicht zeitnah beschlossen wird, sollte der Bund den 
Prozess, die Zuständigkeiten und Aufgaben bei der Er-
stellung des Plans sowie Renaturierungsziele analog zu 
den im Entwurf der Verordnung genannten Zielen fest-
schreiben. Das Gesetz sollte beinhalten, dass auf Länder-
ebene Beiträge zum nationalen Wiederherstellungsplan 
zu erstellen sind – nach einheitlichen Kriterien und in 
enger Abstimmung mit dem Bund. Diese Pläne sollten 
mit der Regionalentwicklung koordiniert werden und 
daher die Ziele der verschiedenen Raumordnungspläne 
in den Ländern berücksichtigen (zur gegenläufigen An-
passung der Raumordnungspläne an den nationalen Wie-
derherstellungsplan s. Abschn. 4.3.1). Darüber hinaus ist 
es wichtig, bei der Auswahl von Renaturierungsflächen 
und der auf ihnen vorgesehenen Maßnahmen die Vertei-
lung auf das gesamte Bundesgebiet und die Zielerreichung 
insgesamt in den Blick zu nehmen. Dabei sind auch quali-
tative Ziele wie Repräsentativität, Konnektivität, regio-
nale Verteilung und naturschutzfachliche Werte zu be-
rücksichtigen (Abschn. 4.2.3). Aus diesem Grund sollte 
der Bund im ersten Schritt die Länder dazu auffordern, 
die geplanten und aktuell laufenden Renaturierungsmaß-
nahmen zu melden und anzugeben, mit welchen Maßnah-
men sie  darüber hinaus zur Zielerreichung beizutragen 
bereit sind. Genügen die gemeldeten Renaturierungs-
vorhaben nicht, um die Renaturierungsziele zu errei-
chen, muss zwischen Bund und Ländern ausgehandelt 
werden, wo weitere Renaturierungsmaßnahmen vorge-
sehen  werden. Die  bestehende Unterarbeitsgruppe der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Land-
schaftspflege und Erholung (LANA) könnte dabei in 
 Zukunft eine zentrale Rolle einnehmen.

100. Ziele und Inhalte der geplanten EU-Wiederherstel-
lungsverordnung überschneiden sich teils mit bestehen-
den Plänen, Strategien, Programmen und rechtlichen 
Vorgaben der europäischen und nationalen Ebene sowie 
der Länderebene (HERING et al. 2023). Der nationale 
Wiederherstellungsplan sowie auch das hier empfohlene 
nationale Gesetz bieten die Gelegenheit, die Umsetzung 
dieser bestehenden Vorhaben und Richtlinien systema-
tisch voranzutreiben. Insbesondere gilt dies für die FFH-
Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG. 
Starke Synergien gibt es außerdem beispielsweise mit der 
Wasserrahmenrichtlinie, dem ANK, der Nationalen 
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Moorschutzstrategie, der Klimaanpassungsstrategie, dem 
Bundeskonzept Grüne Infrastruktur sowie den Schutz-
gebietszielen der EU-Biodiversitätsstrategie („30x30- und 
10x30-Ziel“) (BMUV 2023a; 2022; Bundesregierung 2008; 
HEILAND et al. 2017; Euro päische Kommission 2020). 
Daher sollte der Plan unabhängig von der Verabschiedung 
der geplanten EU-Wiederherstellungsverordnung erstellt 
werden. Dabei ist es wichtig, diese verschiedenen  Prozesse 
gut miteinander zu verzahnen, inhaltliche  Widersprüche 
zu vermeiden, den Bürokratieaufwand zu minimieren 
und eine Vernetzung der relevanten Akteur:innen sicher-
zustellen. Die NBS sollte  übergreifend die verschiedenen 
Prozesse und Vorgaben zusammenführen. Bei der Umset-
zung und Finanzierung von Maßnahmen könnte ein lang-
fristig ausgestattetes ANK eine zentrale Rolle spielen.

101. Diese Abstimmung und Planung innerhalb der im 
Falle der Verabschiedung der Verordnung geltenden Zwei-
jahresfrist der EU kooperativ, aber systematisch durchzu-
führen, ist eine große Herausforderung. Die  Koordinierung 
der Aktivitäten in den Ländern und die Erstellung des 
 nationalen Wiederherstellungsplans  sollte aus Sicht des 
SRU, des WBBGR und des WBW ein bundesweit agieren-
des Gremium übernehmen, das bereits über geeignete 
Strukturen und Kompetenzen ( thematisch zu Natur-
schutz, Renaturierung und Ökosystemmanagement sowie 
methodisch zu Beteiligung und Planung) verfügt und gut 
mit den relevanten Akteur:innen vernetzt ist. 

4.2.2 Aufgaben durch quantitative 
Ziele für die Länder verteilen

102. Die Auswahl der Flächen und damit der Ökosyste-
me, die renaturiert werden sollen, liegt grundsätzlich 
ebenso in der Zu ständigkeit der Länder, wie ihre plane-
rische Sicherung für konkrete Renaturierungsmaßnah-
men (s. Kap. 4.3). Je nach Ökosystem sind Flächen, für 
die ein Renaturierungsbedarf identifiziert worden ist, 
 innerhalb Deutschlands jedoch ungleich verteilt (z.  B. 
hinsichtlich der Moore, s. ELLWANGER et  al. 2020, 
S. 153). Das gilt auch für die Natura 2000-Gebiete (vgl. 
BfN 2019), die nach der geplanten EU-Wiederherstel-
lungsverordnung bis 2030 einen Maßnahmenschwer-
punkt bilden sollen, wenngleich Renaturierungsmaßnah-
men schon jetzt auch auf anderen Flächen durchgeführt 
werden müssen (s. Tz.  6). Um hier eine gerechte Auf-
gaben- und Lastenverteilung zu erreichen und gleich-
zeitig die sich für den Biodiver sitätsschutz bietenden 
Chancen einer koordinierten  Abstimmung zu nutzen, 
sollten die Länder Renaturierungsmaßnahmen auf der 
Grundlage quantitativer  Flächenziele durchführen.

103. Diese Ziele sollten zeitlich gestaffelt werden. Sie 
sollten sich insbesondere auch an ökologischen Notwen-

digkeiten und Verantwortlichkeiten für Ökosysteme und 
Arten orientieren, zum Beispiel Vorkommen von Arten, 
die in einzelnen Ländern ihre  Verbreitungsschwerpunkte 
haben, oder Schwerpunktvorkommen von Lebensraum-
typen. Hierzu bedarf es einer entsprechenden Daten-
grundlage, die zu einem  großen Teil bereits vorliegt, etwa 
aus dem Monitoring zur Umsetzung der FFH-Richtlinie.

104. Bund und Länder sollten quantitative Ziele in einem 
informellen, kooperativen Prozess vereinbaren. Die Er-
gebnisse dieses Abstimmungsprozesses könnten dann im 
vorgeschlagenen Durchführungsgesetz zur geplanten EU-
Wiederherstellungsverordnung oder im Rahmen einer 
sonstigen gesetzlichen Regelung (Tz.  96) festgehalten 
werden, sollte die Verordnung erst zeitverzögert in Kraft 
treten. Zwar hat der Bund für den Naturschutz die kon-
kurrierende Gesetzgebungskompetenz (Art. 74 Abs. 1 
Nr. 29 GG), die Länder können von entsprechenden Re-
gelungen aber in weitem Umfang abweichen (Art. 72 
Abs. 3 Nr. 2 GG), soweit sie dabei nicht gegen unions-
rechtliche Vorgaben oder die vom Bund abweichungsfest 
geregelten „allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes“ 
(Art.  72 Abs.  3 Nr.  2 GG) verstoßen. Ob quantitative 
 Zielvorgaben solche allgemeinen Grund sätze darstellen 
(so wohl NEBELSIECK 2023b, S. 15), ist fraglich. Allge-
meine Grundsätze sind auf Konkretisierung durch die 
Länder angelegte, bundesweit geltende Grundprinzipien 
des Naturschutzes (UHLE in: DÜRIG/ HERZOG/SCHOLZ 
2023, GG Art. 72 Rn. 249 m. w. N.). Eine Regelung, die 
jedes Land verpflichtet, so lange  Gebiete für Renatu-
rierungsmaßnahmen auszuweisen, bis ein individuell 
 festgelegter Flächenwert erreicht ist (vgl. NEBELSIECK 
2023b, S. 15), beansprucht aber zumindest keine länder-
übergreifende Geltung. Der Bund sollte von seiner Ge-
setzgebungskompetenz daher nur  Gebrauch machen, 
wenn die Länder die für sie im vor geschlagenen koope-
rativen Abstimmungsprozess erarbeiteten Ziele akzep-
tieren und landesrechtliche Abweichungen hiervon die 
Ausnahme bleiben.

105. Wie die Länder diese Zielvorgaben erfüllen, bleibt 
ihnen selbst überlassen. Dabei sollte eine dem quanti-
tativen Landesziel entsprechende Zahl an Flächen so ge-
sichert werden, dass konkrete Renaturierungsmaßnah-
men nicht durch anderweitige (Mit-)Nutzungen be- oder 
verhindert werden, zugleich aber multifunktional verträg-
liche Nutzungen stattfinden können. Das kann zum 
 Beispiel auf planerischem Weg durch Vorranggebiete für 
die Renaturierung oder durch Schutzgebiete, aber auch 
durch vertragliche Regelungen mit den Landnutzenden 
sichergestellt werden. Da Renaturierung nicht zwingend 
einen Vorrang des Naturschutzes beinhaltet, können Re-
naturierungsmaßnahmen auch produktionsintegrierte 
Maßnahmen einer umweltschonenderen Land- und Wald-
bewirtschaftung sein (s. Kap. 4.3).
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4.2.3 Qualitative Ziele festlegen und 
geeignete Flächen ermitteln

106. Um Flächen für die Renaturierung auszuwählen 
und Maßnahmen zu entwickeln, effizient durchzufüh-
ren sowie ihren Erfolg zu messen, müssen auch qualita-
tive ökologische Renaturierungsziele definiert und mit 
Indikatoren unterlegt werden (vgl. WÖRLER et al. 2006). 
Die geplante EU-Wiederherstellungsverordnung sieht 
unter anderem in Art. 11 Indikatoren für Agrarökosys-
teme und in Art. 12 Indikatoren für Wälder vor. Für 
 Agrarökosysteme sind dies der Index der Grünland-
schmetterlinge, der Vorrat an organischem Kohlenstoff 
in mineralischen Ackerflächen, der Anteil der landwirt-
schaftlichen Flächen mit Landschaftselementen mit 
großer Vielfalt sowie der Index häufiger Feldvogelarten. 
Für den Wald umfasst die geplante EU-Wiederher-
stellungsverordnung acht  Indikatoren, wie den Index 
häufiger Waldvogelarten, stehendes und liegendes Tot-
holz, den Anteil der Wälder mit überwiegend heimischen 
Baumarten sowie den Vorrat an organischem Kohlen-
stoff. Wissenschaftler:innen haben für ein effektives 
 Monitoring von einer ökologischen Aufwertung der 
 Agrarlandschaft weitere Indikatoren gefordert (PE’ER 
et al. 2022) und auch für die Waldökosysteme Kritik am 
vorgeschlagenen Set geübt (BOU  DAGHER KHARRAT 
et al. 2023).

107. Die Renaturierungsziele beschreiben den Zustand, 
den eine Region oder ein Ökosystem durch die Renatu-
rierung erreichen soll. Sie sollten grundlegenden und 
übergeordneten ökologischen Leitbildern folgen. Die 
Entscheidung über Renaturierungsziele ist normativ 
und abhängig von Priorisierungen verschiedener Optio-
nen und möglichen Zielkonflikten (ZERBE 2019a, S. 36) 
sowie von Standort- und Klimabedingungen, Besitzver-
hältnissen und Bewirtschaftungsoptionen. Faktoren 
wie Nährstoffeinträge, Topografie oder der Wasser-
haushalt beeinflussen wesentlich die Potenziale von 
 Renaturierungsmaßnahmen. In der Wasserrahmenricht-
linie finden sich Beispiele für übergeordnete qualitative 
Rena turierungsziele, die von den Mitgliedstaaten zu 
 konkretisieren sind. Für die Umsetzung der Richtlinie 
wurden von den Bundesländern (bzw. Flussgebietsge-
meinschaften) für die Oberflächengewässer und Auen in 
den Bewirtschaftungsplänen Ziele festgelegt. Für FFH-
Gebiete wurden Erhaltungsziele definiert. Ähnlich soll-
ten auch Ziele für die Renaturierung weiterer Ökosyste-
me konkretisiert werden. Dazu gibt die EU einen Rahmen 
vor, der vom Bund im Wiederherstellungsplan weiter kon-
kretisiert und von den Ländern auf regionaler Ebene bei 
der Landschaftsplanung bzw. der räumlichen Gesamt-
planung präzisiert werden sollte.

108. Renaturierungsziele müssen Unsicherheiten und 
dynamische Prozesse, insbesondere vor dem Hintergrund 
des Klimawandels, berücksichtigen (TIMPANE- PADGHAM 
et al. 2017). Ein möglicher Umgang mit Unsicherheiten 
ist das Konzept der Prestoration. Es zielt darauf ab, 
 Renaturierungsmaßnahmen mit Arten durchzuführen, 
für die die entsprechende Fläche in der Gegenwart 
sowie in der Zukunft trotz veränderter klimatischer 
Bedingungen ein geeigneter Lebensraum ist. Mittels 
ökologischer Modelle und Klimaprojektionen werden 
Arten identifiziert, durch die die Struktur und Funktion 
von Ökosystemen wiederhergestellt werden kann (BUT-
TERFIELD et al. 2017). Neben der Flächengröße und der 
landschaftlichen Heterogenität beeinflusst auch die 
Topografie, wie  widerstandsfähig Arten und Ökosyste-
me beispielsweise gegenüber den Auswirkungen des 
Klimawandels sind (LAWRENCE et al. 2021). Resilienz 
stellt eine wichtige Voraussetzung für das langfristige 
Gelingen von Renatu rierungsmaßnahmen dar und soll-
te daher als Planungsziel möglichst frühzeitig berücksich-
tigt  werden (TIMPANE- PADGHAM et al. 2017; FRIETSCH 
et al. 2023).

109. Vernetzte Lebensräume ermöglichen es Arten, zu 
wandern und ihre genetische Diversität zu erhalten. Bis-
herige Schutzbemühungen in Deutschland richten sich 
jedoch häufig auf sehr kleine und isoliert liegende  Flächen 
(BEIERKUHNLEIN et  al. 2023). Es ist allerdings nur 
 gesamtlandschaftlich möglich, die Auswirkungen der 
 Zerschneidung und Isolation von Lebensräumen und 
 Populationen zu reduzieren. Der SRU, der WBBGR und 
der WBW begrüßen daher ausdrücklich das Ziel eines 
Biotopverbunds, das im Ziele- und Maßnahmenkatalog 
der NBS 2030 formuliert wird (BMUV 2023c). Demnach 
soll bis 2030 ein funktionaler länderübergreifender Bio-
topverbund auf mindestens 15 % der Fläche Deutschlands 
etabliert werden. Ein entsprechendes Fachkonzept, das 
Lücken identifiziert und Prioritäten setzt, ist bereits vor-
handen (FUCHS et al. 2010) und sollte angepasst und 
aktualisiert werden. Dabei wären bundeseinheitliche 
 Kriterien, welche Anteile an Kernflächen, Verbindungs-
f lächen und Verbindungselementen zum Biotopver-
bund beitragen sollen, zielführend. Die Planung von 
 Renaturierungsmaßnahmen sollte gezielt auch dazu ge-
nutzt  werden, Lücken im Biotopverbund zu schließen 
und die Konnektivität von Ökosystemen und Populatio-
nen zu verbessern. Auch das Bundeskonzept Grüne Infra-
struktur könnte hier einen Beitrag leisten (HEILAND 
et al. 2017).

Ökonomische Aspekte bei der Flächenauswahl 
berücksichtigen
110. Generell sollte die Renaturierungsplanung die 
 anzulegenden Erfolgskriterien sehr sorgfältig abwägen 
(KIMBALL et al. 2015, S. 7): Je nach Kriterium (bspw. Ar-
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tenvielfalt, Emissionsreduktion oder artenreicher Pflan-
zenbewuchs als Stellvertreter für weitere regulierende 
Ökosystemleistungen) können unterschiedliche Rena-
turierungsmethoden und -flächen vorzugswürdig sein 
(z. B. POLYAKIV et al. 2023). Die maximal renaturierte 
Gesamtfläche allein stellt hier kein aussagekräf tiges 
 Kriterium dar (KIMBALL et  al. 2015). Vielmehr  sollte 
Renaturierung möglichst passfähig auf spezifische Öko-
systemleistungen und die jeweiligen Ökosystemcharak-
teristika zugeschnitten werden (SIETZ et al. 2022). So 
lässt sich insbesondere die Kosteneffizienz von Renatu-
rierungsmaßnahmen steigern. Es liegt eine Vielzahl von 
Analysen vor, wie sich Naturschutzziele durch effiziente 
Flächen-, Instrumenten- und Methodenauswahl zu mög-
lichst geringen Kosten erreichen lassen (POLASKY et al. 
2008; PENNINGTON et al. 2017; KIMBALL et al. 2015; für 
Fallbeispiele in Deutschland siehe z.  B. MARKOVA-
NENOVA et al. 2023; WÄTZOLD et al. 2016). 

111. Eine kosteneffiziente Förderung der Biodiversität in 
Agrarlandschaften sollte mehrgleisig vorgehen und dabei 
sowohl Strukturanpassungen in der Breite anreizen als 
auch gezielt prioritäre Flächen für Renaturierung auswei-
sen. In vielen Fällen würden bereits maßvolle räumliche 
Anpassungen (z.  B. längere und breitere Feldränder: 
 KIRMER et al. 2022) die Biodiversität erhöhen, denn ten-
denziell verzeichnen heterogenere landwirtschaftliche 
Flächen mehr Biodiversität, selbst ohne substanzielle 
 Veränderungen konventioneller Landwirtschaftsprakti-
ken (TSCHARNTKE et al. 2021; von JEETZE et al. 2023). 
Potenzialraumanalysen können zeigen, in welchen Gebie-
ten sich Renaturierung aus ökologischer Sicht besonders 
lohnt (GFN und adelphi 2021). Zudem liegt es nahe, ins-
besondere diejenigen Flächen auszuwählen, bei denen 
 Renaturierung hohe Zuwächse an naturschutzfachlich 
wertvollen Arten verspricht bzw. die Chancen für deren 
Erhalt verbessert, so solche Arten noch vorkommen. 

112. Auch die zeitliche Priorisierung – also die Frage, 
 welche Flächen zunächst renaturiert werden sollten – ist 
von Belang. Beispielsweise können in Niedersachsen 
 wiedervernässte Hochmoorstandorte zeitnah Emissions-
reduktionen zu den geringstmöglichen Kosten erreichen 
(sowohl direkte Ausgaben für den Flächenumbau als auch 
Opportunitätskosten, JANSEN-MINßEN et  al. 2022, 
S. 44). Die langfristig angepeilte vollständige Wiederver-
nässung erfordert, dass sukzessive weitere Flächen mit-
einbezogen werden (s. a. Kasten 2). In anderen Regionen, 
wie etwa Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, 
existieren dagegen wenige ehemalige Hochmoorstand-
orte, sodass auch Versumpfungs- und Durchstromungs-
moore sowie weitere Niedermoortypen von Beginn an 
wiedervernässt werden sollten. Hier können andere 
 Aspekte den Ausschlag für eine Priorisierung geben, etwa 
eine günstige Nutzungsperspektive für Paludikultur.

Wiederherstellung gesetzlich aufwerten, 
 Landschaftsplanung zur Festlegung konkreter 
qualitativer Ziele nutzen
113. Konkrete Ziele werden auf Grundlage einer Abwä-
gung unterschiedlicher Interessen und Ansprüche an die 
Nutzung von Flächen festgelegt. Renaturierung sollte 
hierbei anderen Belangen (bspw. dem Infrastrukturaus-
bau oder der Wohnraumvorsorge) gleichwertig gegen-
überstehen. Obwohl das Anliegen der Renaturierung 
(Rechtsbegriff: „Wiederherstellung“) bereits gesetzlich 
aufgewertet wurde, wird es noch immer nachrangig 
 behandelt (vgl. HEß/WULFF in: von LANDMANN/
ROHMER 2023, BNatSchG § 1 Rn. 21; WOLF 2023, S. 16). 
Nach den Zielbestimmungen des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatschG), des Raumordnungsgesetzes (ROG) 
oder des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll die Wie-
derherstellung nur betrieben werden, soweit sie erfor-
derlich ist (so etwa § 1 Abs. 1 BNatSchG). Das ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn Renaturierungsmaßnahmen 
sich als wirtschaftlich darstellen (Deutscher Bundestag 
2001, S.  34). Dabei wird jedoch häufig ihr mittel- bis 
langfristiger volkswirtschaftlicher Nutzen (s. Kap. 2.2) 
ausgeblendet bzw. unterschätzt. Für den Fall, dass die ge-
plante EU-Wiederherstellungsverordnung in Kraft tritt, 
muss die Frage, ob Renaturierungsmaßnahmen erforder-
lich sind, auch mit Blick auf die hierin verbindlichen fest-
geschriebenen Ziele beantwortet werden. Diesen Zielen 
liegt bereits eine generelle Verhältnismäßigkeitsbetrach-
tung zugrunde, welche auch die volkswirtschaftlichen 
Kosten und den Nutzen der Renaturierung einbezieht 
(Europäische Kommission 2022). In diesem Fall sind bis 
2050 für alle renaturierungsbedürftigen Ökosysteme 
Maßnahmen vorzusehen (Art. 1 Abs. 2 des Entwurfs der 
EU-Wiederherstellungsverordnung).  

114. Der SRU, der WBBGR und der WBW schlagen da-
her vor, entsprechende Regelungen in die Fachgesetze 
(z. B. BNatSchG, BWaldG, Bundes-Bodenschutzgesetz 
( BBodSchG), ROG und WHG) aufzunehmen. Sofern die 
EU-Wiederherstellungsverordnung in Kraft tritt, könn-
te stattdessen insbesondere § 1 Abs.  1 BNatSchG auf 
deren Zielvorgaben bzw. ihre Umsetzung im nationalen 
Durchführungsgesetz verweisen. Das Anliegen der Rena-
turierung wäre im konkreten Einzelfall weiterhin gegen 
andere Belange abzuwägen, müsste allerdings stärker 
 gewichtet werden und würde damit nicht mehr nur im 
Ausnahmefall Berücksichtigung finden. Zugleich würde 
die Verantwortlichkeit des Staates für die Renaturierung 
der in seinem Besitz befind lichen Flächen (s. Kap. 4.4) 
gestärkt, denn dieser hat bei der Bewirtschaftung eige-
ner Flächen die Ziele des Naturschutzes – also auch das 
Ziel der Wiederherstellung – in besonderer Weise zu be-
rücksichtigen (§ 2 Abs. 4 BNatSchG).
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115. Das Ziel der Renaturierung und die hierauf auf-
bauenden Festlegungen des Wiederherstellungsplans 
(vgl. NEBELSIECK 2023a, S. 21; s. Abschn. 4.2.1) sollten 
durch die Landschaftsplanung regional und lokal räum-
lich heruntergebrochen sowie unter Einbeziehung beste-
hender Programme (etwa das Bundeskonzept Grüne 
 Infrastruktur, vgl. HEILAND et al. 2017) in qualitative 
Ziele übersetzt werden. Sie hat die Aufgabe, abstrakte 
Zielbilder auf überörtlicher und örtlicher Ebene zu 
 konkretisieren (§ 8 BNatSchG) und ermittelt schon heute 
die hierfür erforderliche Datenbasis (§ 9 Abs. 3 Nrn. 1 und 
3 BNatSchG). Die Wahl der konkreten Planungsebene ist 
dabei vor allem von der räumlichen Dimension der pla-
nerisch zu untersetzenden Maßnahmen abhängig. Die 
Landschaftsprogramme sollten genutzt werden, um über-
regionale Projekte (z. B. einzelne Projekte zur Wieder-
vernässung von Mooren) durch qualitative Zielvorgaben 
vorzubereiten. Sie können auch Festlegungen zu solchen 
Zielen treffen, die landesweite Geltung beanspruchen 
(z. B. mit Blick auf den Biotopverbund). Ziele, die sich 
auf abgrenzbare Räume oder einzelne Ökosysteme be-
ziehen, sollten durch die regionalen Landschaftsrahmen-
pläne und die gemeindlichen Landschafts- und Grünord-
nungspläne vorgegeben werden.

116. Das System der Landschaftsplanung weist jedoch 
eine Reihe von DurchSetzungsproblemen auf. Um Steu-
erungswirkung zu entfalten, muss sie in den meisten 
Ländern in die räumliche Gesamtplanung übertragen 
werden.  Mit diesen ist die Landschaftsplanung zeitlich 
nicht immer harmonisiert. Landschaftspläne sind zu-
dem teilweise nur fakultativ aufzustellen (vgl. § 10 Abs. 2 
S. 1 BNatSchG; zur sich hieraus ergebenden Planungs-
lage in den Ländern s. BfN o.  J.–a). Diese Probleme lie-
ßen sich durch Änderung der gesetzlichen Vorgaben 
lösen, beispielsweise indem in allen Ländern die Land-
schaftspläne als unselbstständiger Teil der Raumord-
nungspläne erarbeitet werden (sog. Primärintegration) 
und damit eine enge sachliche und zeitliche Verknüpfung 
sicher gestellt wird. Bundesrechtliche Vorgaben sind in 
diesem Bereich zwar nicht sinnvoll, da die Länder hier-
von in weitem Umfang abweichen können (GELLER-
MANN in: von LANDMANN/ROHMER 2023, BNatSchG 
Vorb. §§  8–12 Rn. 10). Allerdings könnte der Bund in 
 begrenztem Umfang selbst planerisch tätig werden. 
Auf der Grundlage bereits bestehender Kompetenzen 
(§ 17 Abs.  3 ROG) könnte der Bund grundsätzliche 
 Vorgaben zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung 
des Raums mit Blick auf eine Vernetzungsplanung für 
einen nationalen Biotopverbund und für grenzüber-
schreitende Biotopverbünde festlegen. Denkbar ist auch, 
dass für diese Aspekte in einer eigenständigen Bundes-
raumplanung konkrete Festlegungen getroffen werden. 
Dazu müsste § 17 Abs. 2 ROG entsprechend ergänzt wer-
den.

117. Notwendig wäre es nach Ansicht des SRU, des 
WBBGR und des WBW darüber hinaus, dass Land-
schaftsplaner:innen Möglichkeiten aufgezeigt werden, 
wie sie qualitative Renaturierungsziele effektiver in die 
Planung integrieren können. Dazu wäre es sinnvoll, die 
zur Umsetzung erforderlichen Inhalte der Landschafts-
pläne stärker gesetzlich aufzuzeigen. Bisher ist dies  
nur für die Grünordnungspläne geschehen (§ 11 Abs. 6 
BNatSchG). Der Praxis könnte hierdurch Orientierung 
geboten und zugleich die Rechtssicherheit erhöht wer-
den. Zu diesem Zwecke sollte den Trägern der Land-
schaftsplanung die Möglichkeit eingeräumt werden, 
quantifizierbare Vorgaben für bestimmte Indikatoren 
(z. B. den Anteil von Landschaftselementen wie Hecken, 
artenreichen Feldrainen und Blühstreifen in einem ab-
grenzbaren Raum) zu formulieren. Diese Vorgaben 
 können die Zielvorstellungen der zu renaturierenden 
Räume beziehungsweise Ökosysteme untersetzen (vgl. 
Tz. 106 f.).

Monitoring: Umsetzung und Erfolg der 
 Maßnahmen überprüfen
118. Um die Effektivität und Zielerreichung von Rena-
turierungsmaßnahmen zu überprüfen, ist ein Monito-
ring essenziell (vgl. Art. 20 der geplanten EU-Wiederher-
stellungsverordnung, s. Europäisches Parlament 2024). 
Nur so lassen sich mögliche Fehlentwicklungen früh-
zeitig identifizieren, Schäden quantifizieren und Maß-
nahmen gegebenenfalls anpassen, allerdings auch Er-
folge dokumentieren. Sollte das Monitoring Defizite bei 
den Renaturierungsmaßnahmen aufzeigen, ist es wich-
tig, dort nachzusteuern. Die Wissenschaft kann dies un-
terstützen, indem sie die Wirksamkeit unterschiedlicher 
Maßnahmen evaluiert und hilft, Monitoringsysteme so-
weit erforderlich weiterzuentwickeln. Da ein solches Mo-
nitoringsystem mit erheblichem personellem und finan-
ziellem Aufwand verbunden ist, sollten hierfür die 
vielfältigen bestehenden Programme, Strukturen und Be-
richtspflichten im Bereich Monitoring berücksichtigt und 
gebündelt werden. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn 
die Daten vergleichbar und zugänglich sind. Beispiels-
weise liefern das Monitoring im Rahmen der FFH- sowie 
der Wasserrahmenrichtlinie, das forstliche Umweltmo-
nitoring, die Bundeswaldinventur und die Bodenzustands-
erhebung Wald bereits wertvolle Informationen über 
den Zustand der Natur. Allerdings ist die räumliche und 
zeitliche Auflösung der derzeitigen Erhebungen oftmals 
zu gering und der Bedarf an Anpassungen, zum Beispiel 
aufgrund der Dynamik des Klimawandels, wird zuneh-
men (WBW 2021). 

119. Die Forderung nach einer Institution, die die Koor-
dinierung und Abstimmung der unterschiedlichen Mo-
nitoringprogramme übernehmen sollte, besteht schon 
lange (SRU 1991). Mit dem Start des Nationalen Moni-
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toringzentrums zur Biodiversität wurde im Jahr 2021 ein 
wichtiger Schritt in diese Richtung unternommen.  Aktuell 
arbeitet das Zentrum unter anderem daran, ein Infor-
mations- und Vernetzungsportal für das Biodiversitäts-
monitoring zu etablieren (Nationales Monitoringzen-
trum zur Biodiversität 2023). Dies soll unter anderem 
unterschiedliche, oftmals verstreut vorliegende Monito-
ringdaten bündeln sowie Informationen über den Zustand 
und die Entwicklung der Biodiversität bereitstellen und 
allgemein zugänglich machen. In eine ähnliche Richtung 
geht die Einrichtung eines Bodenmonitoringzentrums 
beim UBA unter Einbeziehung des Thünen-Instituts, wie 
sie im ANK vorgesehen ist (BMUV 2023a). Auch hier geht 
es darum, übergreifende Monitoringaufgaben wie das 
 Zusammenführen von Daten zu übernehmen. Aus Sicht 
des SRU, des WBBGR und des WBW bietet es sich an, 
dass das Nationale Monitoringzentrum zur Biodiversität 
ebenfalls koordinierende und Daten bündelnde Aufgaben 
in Bezug auf das Renaturierungsmonitoring übernimmt 
und dabei alle relevanten Institutionen einbindet.

120. Innovationen bzw. technische Entwicklungen kön-
nen dabei helfen, Daten über die Biodiversität einfacher 
zu generieren. Zum Beispiel bieten Satellitendaten und 
andere automatisierte Verfahren für bestimmte Frage-
stellungen ein großes, bisher noch wenig erschlossenes 
Potenzial, das stärker genutzt werden sollte. Außerdem 
ist es wichtig, Monitoringprogramme und die verwende-
ten Indikatoren aufeinander abzustimmen. Der Ziele- und 
Maßnahmenkatalog der NBS 2030 sieht vor, dass die In-
dikatorenentwicklung und -berichterstattung bis 2030 
besser zusammengeführt werden soll (BMUV 2023c). 
Auf europäischer Ebene liegt inzwischen eine Methodik 
zur Kartierung und Bewertung des Zustands von Öko-
systemen vor, die auch Lösungen für die oben beschrie-
benen Herausforderungen anbietet (VALLECILLO et al. 
2022). Sie gibt unter anderem Hinweise, wie vorhandene 
Daten integriert und bestehende Wissenslücken identi-
fiziert werden können, sowie Anregungen für  Indikatoren 
zur Bestimmung des Zustands von Ökosystemen. Moni-
toring liefert die Basis dafür, dass Renaturierungsmaß-
nahmen zu den gewünschten Erfolgen führen. Dafür ist 
eine koordinierte, transparente und abgestimmte Arbeits-
weise aller Verantwortlichen wichtig.

4.3 Renaturierung und andere 
Flächennutzungen 
koordinieren und Erfolge 
langfristig erhalten

121. Die Ressource „Fläche“ erfüllt vielfältige Funktio-
nen und an ihre Nutzung werden unterschiedliche An-
sprüche gestellt (s. Kap. 3). Diese Ansprüche gilt es mit 

Blick auf die Renaturierung und im Sinne multifunktiona-
ler Nutzung (Tz. 11) zu koordinieren. Da der überwiegen-
de Teil der Flächen in Deutschland in privater Hand ist, 
sollten Grundeigentümer:innen und Landnutzende dafür 
gewonnen werden, Flächen für die Renaturierung bereit-
zustellen, diese umweltschonender zu bewirtschaften und 
nicht zuletzt auch selbst entsprechende Maßnahmen 
durchzuführen (Kap. 4.5). Auch der Staat selbst kann tätig 
werden (Kap. 4.4). Renaturierung führt aber nicht zum 
Erfolg, wenn Flächen in einer Art und Weise genutzt wer-
den, die Renaturierungsmaßnahmen wesentlich erschwert 
oder verhindert. Es muss deshalb dafür Sorge getragen 
werden, dass zukünftige Flächennutzungen kompatibel 
mit den vorgesehenen Zielen und Maßnahmen sind 
( Abschn. 4.3.1) und der gute Zustand renaturierter Öko-
systeme langfristig erhalten bleibt ( Abschn. 4.3.2).

4.3.1 Renaturierungsvorhaben bei 
der Flächenentwicklung 
berücksichtigen

122. Die Entscheidung darüber, wie Flächen genutzt 
werden, obliegt den Grundeigentümer:innen, in einigen 
Fällen auch den Landnutzenden, die nicht zugleich das 
Grundeigentum an den von ihnen genutzten Grundstü-
cken innehaben (z. B. aufgrund pachtvertraglicher Ver-
einbarung). Planen diese beispielsweise die Errichtung 
einer Biomasseanlage auf einem Grundstück, das sich 
für eine Wiedervernässung eignet, und wird hierdurch 
die Anhebung des Grundwasserspiegels begrenzt (z. B. 
um die Nutzbarkeit der Anlage zu gewährleisten), schei-
tert unter Umständen das Renaturierungsprojekt auch 
auf den umliegenden Flächen oder sogar insgesamt. Die 
sich aus dem Grundeigentum ergebenden Gestaltungs-
möglichkeiten sollten daher, wo nötig, beschränkt wer-
den. Landschaftsplanerische Festlegungen allein (s. 
 Abschn. 4.2.3) können dies nicht leisten, da sie Private 
nicht unmittelbar binden (GELLERMANN in: von LAND-
MANN/ROHMER 2023, BNatSchG § 9 Rn. 28). Von be-
sonderer Bedeutung sind aber vertragliche Regelungen 
mit den Grundeigentümer:innen und Landnutzenden. 
Im Vorgriff darauf ist aber auch eine Sicherung von Flä-
chen für die Renaturierung durch die Verwaltung im Rah-
men der Raumordnung (Tz. 123–126) oder von Schutz-
gebietsausweisungen (Tz. 127–129) notwendig, die auch 
bereits vor entsprechenden planerischen Ausweisungen 
greifen sollte (Tz. 130 f.).

Raumordnung zur Steuerung der Renaturierung 
nutzen
123. Der Staat hat die Möglichkeit, die Renaturierung 
mit Mitteln der Raumordnung zu steuern, die bereits 
heute den Aspekt der Wiederherstellung aufgreift (vgl. 
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§  7 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 6 S. 1 ROG; vgl. 
 MARTINEZ et al. 2022, S. 165). Mit ihrer Geltungs dauer 
von regelmäßig circa 25 Jahren (RUNKEL in: SPAN-
NOWSKY/RUNKEL/GOPPEL 2018, ROG § 7 Rn. 9) und 
ihrer prinzipiell flächendeckenden Wirkung kann sie vor 
allem großflächige und raumübergreifende Renaturie-
rungsprojekte langfristig steuern. Sie ist insbesondere 
dort notwendig, wo nicht einmal mehr die ökologische 
Basisinfrastruktur vorhanden ist. Dazu ist es notwendig, 
dass sich die Raumordnung zukünftig an den Vorgaben 
des Wiederherstellungsplans ausrichtet (zur umgekehr-
ten Berücksichtigung der Festlegungen bestehender 
Raumordnungspläne bei der Erarbeitung des Wiederher-
stellungsplans s. Tz. 99).  

124. Von zentraler Bedeutung für die Raumordnung ist 
die Ausweisung sogenannter Vorranggebiete für die Re-
naturierung. Durch sie werden Gebiete festgelegt, die im 
Sinne der Renaturierung genutzt werden sollen und in 
denen andere Nutzungen ausgeschlossen werden, soweit 
sie mit diesem Ziel unverträglich sind (§ 7 Abs. 3 Nr. 1 
ROG; vgl. das Beispiel in Tz. 122). Vorranggebiete prio-
risieren Renaturierungsmaßnahmen auf bestimmten 
 Flächen, schließen andere Nutzungsformen aber nicht 
schlechthin aus. Damit lässt sich insbesondere auf eine 
multifunktionale Flächennutzung (Tz. 11) hinwirken.

125. Vorranggebiete für die Renaturierung dienen in 
 besonderem Maße dazu, ein zusammenhängendes Netz 
an Lebensräumen zu schützen und zu entwickeln (vgl. 
z. B. Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen 
2021, S.  123). Als „Vorrangflächen für den Arten- und 
Biotopschutz“ dienen sie beispielsweise dazu, Räume frei-
zuhalten, in denen die Arten- und Biotopausstattung 
 verbessert werden soll (vgl. ebd., S.  113  ff.). Daneben 
 spielen sie für die planerische Sicherung von Renaturie-
rungsmaßnahmen eine Rolle, die viel Raum in Anspruch 
nehmen (z. B. die Renaturierung von Flussauen). 

126. Raumordnerische Festlegungen binden die Verwal-
tung unmittelbar (vgl. § 4 Abs. 1 ROG). Sie haben daher 
zunächst Einfluss auf die Renaturierung von Flächen der 
öffentlichen Hand. Zudem sind die Gemeinden an die 
Festlegungen der Raumordnungspläne gebunden, wenn 
sie die Entwicklung ihres Gemeindegebietes planerisch 
vorbereiten (z. B. durch Flächennutzungs- oder Bebau-
ungspläne). Die Raumordnung hat daher eine besondere 
Bedeutung für die frühzeitige Abstimmung von Rena-
turierungsmaßnahmen mit den Gemeinden und den 
Transfer der Vorgaben des Wiederherstellungsplans auf 
die kommunale Ebene. Mittelbar hat sie auch Auswir-
kung auf die Nutzung von Privatgrundstücken, da für die 
meisten baulichen Anlagen oder Infrastrukturprojekte 
Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren durchzuführen 
sind, in denen auch ihre Vereinbarkeit mit raumordne-

rischen Festlegungen überprüft wird. Die Land- und 
Forstwirtschaft als flächenmäßig größte Landnutzende 
sind hingegen mit Blick auf die land- und forstwirtschaft-
liche Bewirtschaftung durch andere Instrumente einzu-
beziehen (Tz. 32; s. Kap. 4.5).

Schutzgebiete zu Wiederherstellungsgebieten 
weiterentwickeln
127. Um Renaturierungsmaßnahmen räumlich zu 
 steuern, kommt in Einzelfällen auch die förmliche 
 Unterschutzstellung bestimmter Flächen in Betracht 
( NEBELSIECK 2023a, S. 8). Die naturschutzrechtlichen 
Schutzgebiete dienen dabei ausdrücklich auch der Ver-
wirklichung des Biotopverbunds (§ 21 Abs. 4 BNatSchG). 
Durch die Möglichkeit, in Schutzgebieten über das Fach-
recht hinausgehende, örtlich angepasste Ge- und  Verbote 
festzusetzen (KÖCK 2019, S. 68), kann auf eine umwelt-
schonendere und gleichzeitig multifunktionale Flächen-
nutzung (Tz. 11) hingewirkt werden. Ein Beispiel  hierfür 
ist, den Pflanzenschutzmitteleinsatz auch über die 
 Vorgaben des Pflanzenschutzmittelrechts hinaus einzu-
schränken. In Wasserschutzgebieten können Grund-
stücks eigentümer:innen etwa Maßnahmen zur Anhebung 
des Grundwasserstandes (z.  B. den Rückbau von Ent-
wässerungsanlagen) auferlegt werden, um für die 
 Wiedervernässung von Mooren Wasser vermehrt in 
der Landschaft zu halten (§ 52 Abs. 1 Nr. 2 a) WHG; 
 CZYCHOWSKI/REINHARDT 2023, § 51 Rn. 31). Es ist 
auch möglich, im Einzelfall bereits bestehende Nutzun-
gen und Bewirtschaftungen zu untersagen. Allerdings 
ist der Staat in diesen Fällen je nach den Umständen 
des Einzelfalls zu Ausgleichszahlungen verpflichtet (vgl. 
BVerwG, Beschl. v. 17.01.2000 – 6 BN 2/99). Auch des-
halb muss eine ausreichende Finanzierung der Aufgabe 
Renaturierung sichergestellt werden (s. Abschn. 4.4.3). 

128. Flächen unter Schutz zu stellen, um ökologische 
Funktionen wiederherzustellen, ist bereits heute ein 
 Leitgedanke des Schutzgebietsrechts (so etwa durch 
 Naturschutzgebiete nach § 23 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG). In 
der Praxis beziehen vor allem die naturschutzrecht-
lichen Schutzgebiete bisher hauptsächlich Flächen ein, 
auf denen eine gewisse Grundausstattung des Naturhaus-
halts vorhanden ist und/oder deren Lage ein gewisses 
Entwicklungspotenzial bietet (vgl. BVerwG, Beschl. v. 
02.08.2018 – 4 BN 8/18, Rn. 11 (BeckRS); vgl. GELLER-
MANN in: von LANDMANN/ROHMER 2023, BNatSchG 
§ 22 Rn. 20; AGENA und LOUIS 2014, S. 317 sprechen 
von der „vorhandenen Naturnähe einer Kulturland-
schaft“). Diese Anforderungen definieren die Schutz-
würdigkeit einer Fläche und sind Voraussetzung dafür, 
die Fläche in ein Schutzgebiet einzubeziehen (BVerwG, 
Urt. v. 05.02.2009 – 7 CN 1/08, Rn. 30 (BeckRS)). In 
Räumen mit schlechtem ökologischem Zustand, in denen 
zukünftig nicht nur die noch vorhandene Naturausstat-
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tung entwickelt, sondern neu eingerichtet werden muss 
(z.  B. sehr intensiv genutzte Agrarlandschaften), sind 
diese Voraussetzungen regelmäßig nicht erfüllt. Gerade 
für diese Gebiete ist es deshalb wichtig, Renaturierung 
durch die Landnutzenden umzusetzen (z.  B. mit dem 
 Instrumentarium der GAP, s. Kap. 4.5). 

129. Sofern die konkreten Umstände vor Ort es erfor-
dern, sollte allerdings auch eine Unterschutzstellung 
 solcher Gebiete möglich sein. Der SRU, der WBBGR 
und der WBW schlagen daher vor, die Voraussetzungen 
für die Ausweisung von Schutzgebieten rechtlich zu 
konkreti sieren (vgl. auch NEBELSIECK 2023a). Nicht 
für alle  Flächen ist es möglich, die mit der Unterschutz-
stellung verbundenen Eingriffe ins private Grundeigen-
tum zu rechtfertigen. Notwendig ist vielmehr ein ge-
wisses  Potenzial für die Renaturierung (GELLERMANN 
in: von LANDMANN/ROHMER 2023, BNatSchG § 22 
Rn. 20). Dieses sollte jedoch losgelöst von noch bestehen-
den ökologischen Funktionen ermittelt werden und die 
konkreten Bedarfe abbilden, die bestehen, um die bereits 
landschaftsplanerisch festgelegten Renaturierungsziele 
(Tz. 115–117) zu erreichen. Ausgangspunkt hierfür könn-
te ein sorgfältig konzipierter Sollzustand von Natur und 
Landschaft sein (in diese Richtung bereits WOLFF 1998, 
S.  229). Es sollte daher gesetzlich klargestellt werden, 
dass Schutzgebiete auch auf solchen Flächen errichtet 
werden können, für die ein umfassendes, an den Renatu-
rierungszielen orientiertes Maßnahmenkonzept unter 
Einbindung der Landnutzenden erarbeitet wurde.

Möglichkeiten zur vorläufigen Flächensicherung 
überprüfen
130. Da die Raumordnungsplanung dem Wiederherstel-
lungsplan anzupassen ist (Tz. 123) und sich Schutzgebiets-
ausweisungen an dessen Festlegungen orientieren  müssen, 
ist zu erwarten, dass sie frühestens Ende des Jahrzehnts 
rechtsverbindlich werden. Das Bedürfnis, bedeutsame Flä-
chen für die Renaturierung zu sichern,  besteht allerdings 
bereits jetzt – auch dann, wenn die  geplante EU-Wieder-
herstellungsverordnung erst zeitverzögert oder gar nicht 
in Kraft tritt. Daher ist je nach Bedeutsamkeit des Rena-
turierungsprojektes eine vorläufige Sicherung der hierfür 
notwendigen Flächen erforderlich.

131. Im Vorgriff ist es möglich, bestimmte Projekte bis 
zum Erlass eines Raumordnungsplans, längstens jedoch 
drei Jahre, vorläufig zu untersagen, wenn zu befürchten 
ist, dass hierdurch die Verwirklichung der zukünftig 
geltenden raumordnerischen Ziele verhindert oder we-
sentlich erschwert würde (§ 12 Abs. 2 ROG). Eine ähn-
liche Regelung, die eine vorläufige Sicherstellung bis zu 
vier Jahren ermöglicht, existiert für Flächen, auf denen 
ein Schutzgebiet eingerichtet werden soll (§ 22 Abs.  3 
BNatSchG). Eine solche vorläufige Flächensicherung ist 

jedoch Einschränkungen unterworfen. Sie setzt beispiels-
weise im Falle der Raumordnungsplanung voraus, dass 
diese bereits im Entwurf vorliegt (GOPPEL in: SPAN-
NOWSKY/RUNKEL/GOPPEL 2018, ROG § 12 Rn. 21), 
denn andernfalls könnte die Vereinbarkeit eines Projekts 
mit den Zielen der Planung nicht ermittelt werden. Dies 
führt jedoch zu einem Zeitverzug zwischen Planungsbe-
ginn und vorläufiger Sicherung. Der Bund sollte daher 
prüfen, ob diese Sicherungsinstrumente ausreichend sind, 
um effektiv zu verhindern, dass Renaturierungsprojekte 
durch anderweitige Flächennutzungen unmöglich ge-
macht oder wesentlich erschwert werden, bevor finale 
Planungen vorliegen. In diesem Zusammenhang könnte 
erwogen werden, ein den dargestellten Sicherungsmit-
teln ähnliches Instrument auch für den Zeitraum einzu-
führen, während dem der Wiederherstellungsplan bzw. 
die Beiträge der Länder hierzu (Tz. 99) erarbeitet wer-
den.

4.3.2 Renaturierungserfolge 
 langfristig erhalten

132. Renaturierung erfolgt im Interesse einer zukunfts-
fähigen und nachhaltigen Nutzung der Ökosystemleis-
tungen durch den Menschen. Renaturierung, die darauf 
gerichtet ist, diese natürlichen Funktionen zu reaktivie-
ren, um sie dann erneut durch menschliche Nutzungen 
zu degradieren, ist mit diesem Ziel nicht zu vereinbaren. 
Ausstattung und Funktionalität der wiederhergestellten 
Ökosysteme müssen daher langfristig und, wo nötig, auch 
dauerhaft gewährleistet bleiben (MÖCKEL et al. 2022, 
S. 616). Dies sichert nicht nur die Nutzbarkeit von Natur 
und Landschaft durch den Menschen, sondern rechtfer-
tigt auch die in Renaturierungsmaßnahmen getätigten 
Investitionen.

133. Neben der Unterschutzstellung und planerischen 
Festlegungen (Abschn. 4.3.1) lassen sich Renaturierungs-
erfolge auch durch vertragliche Vereinbarungen (sog. 
Vertragsnaturschutz) sichern (§ 21 Abs. 4 BNatSchG). 
Pro blematisch sind dabei die Zeithorizonte dieser Eini-
gungen, denn Vertragspartner:innen sind häufig nur be-
reit, Verträge auf einen für sie planbaren Zeithorizont 
auszulegen (vgl. GELLERMANN in: von LANDMANN/
ROHMER 2023, BNatSchG § 21 Rn. 12). Auf Seiten des 
Staates erschweren haushaltsrechtliche Zwänge lang-
fristige Verträge. Das aktuelle Förderregime der GAP hat 
diese Situation im Bereich der Landwirtschaft noch wei-
ter verschärft. Landwirt:innen in Deutschland erhalten 
hiernach bereits für die vertragliche Übernahme ein-
jähriger freiwilliger Umweltmaßnahmen im Rahmen der 
 sogenannten Öko-Regelungen jährlich insgesamt etwa 
1 Mrd. Euro (BMEL 2023a, S. 26). Vertragliche Rege-
lungen und der ihnen zugrunde liegende Finanzierungs-
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rahmen – wie derjenige der GAP – sollten daher so umge-
staltet werden, dass Renaturierungserfolge nicht nach 
kurzer Zeit verloren gehen können (s. Tz. 175, 177 und 
181).

134. Teilweise ist zu beobachten, dass Naturschutz-
behörden renaturierte Landschaftsbestandteile unter 
Schutz stellen, nachdem sich Flächeneigentümer:innen 
vertraglich dazu verpflichtet hatten, entsprechende Maß-
nahmen durchzuführen. Das hat oft zur Folge, dass auch 
Pufferstreifen um den wiederhergestellten Landschafts-
bestandteil nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden 
können, und führt zu Akzeptanzverlusten für zukünfti-
ge Projekte (s. Kap. 4.1). Dieses Vorgehen könnte begrenzt 
werden, indem der Gesetzgeber festlegt, dass Landschafts-
elemente, die im Rahmen vertraglich zugesicherter Re-
naturierungsmaßnahmen eingerichtet oder aufgewertet 
werden, in der Regel nicht unter Schutz gestellt werden 
dürfen. Nur dort, wo eine Unterschutzstellung auch ohne 
die Renaturierungsmaßnahme hätte erfolgen können, 
sollte sie weiterhin möglich bleiben.

135. Gleichwohl sind Schutzgebiete ein wichtiges Instru-
ment, um die im Zuge der Renaturierung erzielten Erfol-
ge langfristig zu sichern. Ihre Ausweisung sollte allerdings 
stärker als bisher an den Ansprüchen an einen großräu-
migen Biotopverbund und die Anpassung an den Klima-
wandel ausgerichtet werden. Zudem ist zu beobachten, 
dass die konkrete Ausgestaltung der Unterschutzstellung 
häufig dem Anspruch der Sicherung ökologischer Funk-
tionen hinterherläuft (mit Blick auf die Reduzierung 
des Pestizideinsatzes vgl. MÜHLENBERG et al. 2021; 
 MÖCKEL 2021; allgemein KLOEPFER 2016, § 12 Rn. 285). 
Weil die Gestaltungsspielräume der Verwaltung hierbei 
sehr weit sind (BVerwG, Beschl. v. 29.01.2007 – 7 B 68/06, 
Rn. 15 (BeckRS)), werden häufig Ausnahmen von gebiets-
spezifischen Ge- und Verboten in die entsprechenden 
Schutzgebietsverordnungen aufgenommen. Diese Praxis 
sollte vor dem Hintergrund der Notwendigkeit lang-
fristiger Sicherung (Tz. 132) beendet bzw. deutlich be-
schränkt werden, um dem Ausnahmecharakter solcher 
Regelungen wieder gerecht zu werden. Ein konsequen-
terer Schutz der Renaturierungserfolge bedeutet nicht 
notwendigerweise, Flächen aus der Nutzung zu nehmen. 
Ein Großteil der Fläche sollte auch weiterhin multifunk-
tional (s. Tz. 11) genutzt werden können. Dies kann er-
reicht werden, indem Ge- und Verbote stärker auf eine 
umweltschonendere Art der Flächennutzung ausgerich-
tet werden. Die bestehenden Schutzgebiete sollten hier-
auf überprüft, Schutzfestsetzungen, wo nötig, verstärkt 
und Ausnahmeregelungen zurückgefahren werden.

136. Der SRU, der WBBGR und der WBW empfehlen 
zudem, für einen Basisschutz der Renaturierungserfolge 
auch den Katalog gesetzlich geschützter Biotope (§ 30 

BNatSchG) auszuweiten (vgl. KÖCK 2019, S. 73). Der Bio-
topschutz umfasst Teile von Natur und Landschaft „mit 
besonderer Bedeutung als Biotope“ (§ 30 Abs. 1 BNatSchG), 
also zum Beispiel besonders schützenswerte Lebensräu-
me von Tieren und Pflanzen. Im Gegensatz zu den erst 
durch förmliche Errichtung entstehenden Schutzgebieten 
tritt der Biotopschutz unabhängig von einem Auswei-
sungsakt kraft Gesetzes ein. Bestimmte, von Renaturie-
rungsmaßnahmen prioritär adressierte Biotope, wie etwa 
Moore (§ 30 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BNatSchG), sind bereits heu-
te entsprechend geschützt und daher langfristig gegen 
erneute Degradierung abgesichert. In den Landesnatur-
schutzgesetzen finden sich teilweise weitere Biotope mit 
gesetzlichem Schutz (z. B. Hecken in Schleswig-Holstein, 
vgl. § 21 Abs. 1 Nr. 4 Landesnaturschutzgesetz). Vor allem 
die mit dem gesetzlichen Schutz verbundenen Verbote 
(§ 30 Abs. 2 BNatSchG) und die damit einhergehenden 
Eingriffe in das Grundeigentum können jedoch nur für 
besonders seltene, bedeutsame oder bedrohte Lebens-
räume einen gesetzlichen Schutz rechtfertigen (VG Arns-
berg, Urt. v. 02.06.2004 – 1 K 552/02, Rn. 93 (BeckRS); 
GELLERMANN in: von LANDMANN/ROHMER 2023, 
BNatSchG § 30 Rn. 6). Gemessen daran ließe sich der 
Katalog gesetzlich geschützter Biotope dennoch erwei-
tern, um schneller zu einer langfristigen Sicherung wie-
derhergestellter Lebensräume zu gelangen. Das Problem 
der Unterschutzstellung von im Rahmen des Vertrags-
naturschutzes wiederhergestellten Landschaftselemen-
ten (Tz. 134) stellt sich grundsätzlich auch beim gesetz-
lichen Biotopschutz. Der Gesetzgeber hat dem bereits 
dadurch Rechnung getragen, dass nach § 30 Abs. 5 
BNatSchG eine zulässige land-, forst- oder fischereiwirt-
schaftliche Nutzung bis zu zehn Jahre nach Beendigung 
des Vertrags ohne Verstoß gegen die Verbote des § 30 
Abs. 2 BNatSchG wiederaufgenommen werden kann.

4.4 Organisatorische und 
rechtliche Voraussetzungen 
für Renaturierungs
maßnahmen staatlicher 
Akteure verbessern

137. Renaturierung ist eine staatliche Aufgabe. Der 
Schutz und die Wiederherstellung der natürlichen Le-
bensgrundlagen dienen dem Gemeinwohl (CALLIESS 
2001, S. 80 ff.) und Grundeigentümer:innen bzw. Land-
nutzenden (MÖCKEL und WOLF 2022, S. 19) gleicher-
maßen. Sie sollten als Aufgabe der ökologischen Exis-
tenzsicherung im Interesse heutiger und künftiger 
Generationen betrachtet werden. Der Staat muss daher 
mit seinen Institutionen selbst einen aktiven Beitrag zur 
Renaturierung (Tz. 78) leisten (MURSWIEK in: SACHS 
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2021, GG Art. 20a Rn. 33; JARASS in: JARASS/PIEROTH 
2022, GG Art. 20a Rn. 5). Diese sollte primär auf Flächen 
stattfinden, die bereits im Eigentum der öffentlichen 
Hand stehen. Für besonders bedeutsame Renaturierungs-
maßnahmen sollte der Staat allerdings auch auf Grund-
stücke im Privateigentum zurückgreifen können. Von 
einer Beteiligung des Staates an der Renaturierung geht 
zudem eine erhebliche Vorbildwirkung für private Rena-
turierungsleistungen aus.

4.4.1 Landeseigene und kommunale 
Renaturierungsunternehmen 
gründen

138. Naturschutz und Landschaftspflege werden von 
verschiedensten Akteuren umgesetzt (Tab. 4). Insbeson-
dere die Umwelt- und Naturschutzvereinigungen können 
auf eine Vielzahl von Flächen zugreifen, auf denen in den 
letzten Jahrzehnten bedeutende Renaturierungsprojek-
te organisiert und durchgeführt wurden (z. B. das Pro-
jekt „Untere Havelniederung“ des NABU). Diese Leistun-
gen bleiben auch bei einer aktiveren Beteiligung des 
Staates an der Renaturierung wichtig und sollten stärker 
gefördert werden. Beispielsweise könnte die öffentliche 
Hand die Arbeit der Naturschutzverbände unterstützen, 
indem sie ihnen Flächen zur Renaturierung überträgt 
und die hierfür notwendigen Finanzmittel bereitstellt.

139. Die öffentliche Hand organisiert größere Renatu-
rierungsprojekte bisher vor allem durch fachlich beson-
ders ausgerichtete Behörden und Einrichtungen, etwa 
die staatlichen Forstbetriebe. Ihre Zuständigkeiten sind 
in aller Regel aber begrenzt (z. B. auf Renaturierungs-
maßnahmen im Staatswald oder innerhalb bestimmter 

Fluss einzugsgebiete). Darüber hinaus obliegt staatlichen 
Akteuren, insbesondere den Naturschutzbehörden, die 
Überwachung und der Vollzug der Umweltgesetze. Der 
Umfang der Aufgabe Renaturierung (s. Kap. 1) als Teil der 
ökologischen Existenzsicherung (Tz. 137) erfordert es 
nach Ansicht des SRU, des WBBGR und des WBW  darüber 
hinaus, die Renaturierung durch geeignete organisato-
rische Strukturen zu fördern und teils in staatlicher Ver-
antwortung umzusetzen. Die bereits heute bestehenden 
und funktionierenden Organisationsstrukturen (z. B. die 
staatlichen Forstbetriebe und Forstverwaltungen oder 
die nordrhein-westfälischen Wasserwirtschaftsverbän-
de) können diese Aufgabe weiterhin übernehmen. Wo 
diese Strukturen noch nicht vorhanden sind, sollte die 
Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen bei zen-
tralen Stellen gebündelt werden. Hierdurch können per-
sonelle und fachliche Kompetenzen zusammengezogen 
und Maßnahmen effektiv koordiniert werden. Organisa-
tionsstrukturen auf überörtlicher Ebene oder Landes-
ebene zu nutzen bzw. einzurichten, stellt außerdem si-
cher, dass raumübergreifende Teilaspekte (etwa die 
Schaffung eines zusammenhängenden Biotopverbunds) 
ausreichend berücksichtigt werden.

140. Solche Stellen sollten vorrangig auf Landes- und 
Kommunalebene errichtet werden, da den Ländern die 
Verwaltungskompetenz für weite Teile der Renaturie-
rung zufällt (Art. 83 GG). Die bisher zuständigen Natur-
schutzbehörden der Länder eignen sich jedoch nicht, um 
die dargestellten Herausforderungen effektiv zu bewäl-
tigen. Die tatsächlich notwendigen Personalbedarfe kön-
nen seit langem nicht mehr gedeckt werden (SRU 2020, 
Tz. 312; 2007; BOGUMIL et al. 2016, S. 25 ff.). Die meis-
ten Verwaltungen sind zudem fachlich nicht angemes-
sen aufgestellt (BOGUMIL et al. 2016, S. 53). Wird vor 
diesem Hintergrund die Durchführung von Renaturie-

 ɦ Tabelle 4

Akteure bei der Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen

Trägerschaft Akteure

staatlich z. B. Naturschutz- oder Forstverwaltungen, öffentliche Naturschutzstiftungen, 
Flächenagenturen

halbstaatlich z. B. Wasserwirtschafts-, Wasser- und Bodenverbände

nichtstaatlich z. B. Umwelt- und Naturschutzvereinigungen, land- und forstwirtschaftliche 
 Privatbetriebe

SRU, WBBGR und WBW, eigene Darstellung
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rungsmaßnahmen auf Stellen verlagert, die diese  Aufgabe 
exklusiv übernehmen, würden zugleich die Naturschutz-
behörden entlastet.

141. Für die Errichtung solcher Stellen bestehen unter-
schiedliche Optionen. Denkbar wäre es zunächst, voll-
ständig staatlich kontrollierte, öffentliche Renaturie-
rungsunternehmen zu gründen. Diese wären, unabhängig 
von ihrer Rechtsform, ganz oder teilweise staatlich kon-
trolliert. Sie können öffentlich-rechtlich organisiert wer-
den (z.  B. als Anstalt des öffentlichen Rechts oder als 
Landesbetrieb nach § 26 der Landeshaushaltsordnun-
gen). Vorbild könnten die landeseigenen Forstbetriebe 
sein. Denkbar ist auch, Renaturierungsunternehmen pri-
vatrechtlich zu errichten (z. B. als Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung – GmbH). Teilweise übernehmen 
Flächenagenturen der Länder (z. B. die Hanseatische Na-
turentwicklung GmbH) in solchen Rechtsformen bereits 
Aufgaben der Renaturierung. Ob die Länder bzw. Kom-
munen auf bestehende Strukturen zurückgreifen und 
deren Aufgabenkreis erweitern oder neue Unternehmen 
gründen, muss im Einzelfall entschieden werden. Jede 
Organisationsform bringt Vor- und Nachteile mit sich, 
die sorgsam gegeneinander abgewogen werden sollten.

4.4.2 Aufgaben definieren und den 
instrumentellen Rahmen 
schaffen, um diese zu 
 bewältigen

142. Die vom SRU, vom WBBGR und vom WBW vorge-
schlagenen öffentlichen Unternehmen sollen Renaturie-
rungsmaßnahmen nach Maßgabe des Wiederherstellungs-
plans und der aus ihm abgeleiteten Renaturierungsziele 
(s. Kap. 4.2) planen, vorbereiten und durchführen. Ob 
die Unternehmen diese Aufgabe selbst erledigen oder sich 
hierzu (im Einzelfall) fachkundiger Dritter (z. B. als Ver-
waltungshelfer) bedienen, hängt stark von ihren finan-
ziellen und personellen Kapazitäten sowie Art und Um-
fang der konkreten Maßnahme ab. Die Entscheidung 
hierüber sollte daher den Unternehmen selbst überlas-
sen werden.

143. Neben dieser Hauptaufgabe könnten öffentliche Re-
naturierungsunternehmen zudem mit einer Reihe wei-
terer Aufgaben betraut werden, etwa

 ɦ der langfristigen Pflege privat initiierter und gegebe-
nenfalls auch der von Naturschutzverbänden durch-
geführten Renaturierungsmaßnahmen, 

 ɦ dem Angebot von Bildungs- und Informationsmaßnah-
men (s. Tz. 95),

 ɦ der Beratung und Unterstützung privater Renaturie-
rungsprojekte, 

 ɦ der Organisation der Fördermittelzuweisung, ein-
schließlich der Vergabeentscheidung,

 ɦ der Vermittlung von privaten Flächen an Renaturie-
rungswillige,

 ɦ der Mitwirkung am Monitoring von Renaturierungs-
maßnahmen (vgl. Tz. 118–120),

 ɦ der Mitwirkung an der Festlegung qualitativer 
 Renaturierungsziele und der Flächenermittlung 
(Abschn.  4.2.3), auch im Hinblick auf bestimmte 
Bewirtschaftungspläne, die darauf gerichtet sind, 
 Ökosysteme wiederherzustellen (z.  B. die Bewirt-
schaftungspläne für Flussgebietseinheiten nach § 83 
WHG, s. Tz. 107).

Für die Renaturierung die Flächen der 
 öffentlichen Hand nutzen und Möglichkeiten 
zum Flächenerwerb verbessern
144. Damit Renaturierungsunternehmen konkrete Maß-
nahmen umsetzen können, müssen sie die rechtliche 
 Befugnis besitzen, die dafür notwendigen Flächen ent-
sprechend zu nutzen. Um sicherzustellen, dass die Akzep-
tanz der Renaturierung nicht unter der großflächigen 
staatlichen Inanspruchnahme privater Grundstücke lei-
det, sollte dafür prioritär auf Flächen zurückgegriffen 
werden, die bereits im Eigentum der öffentlichen Hand 
stehen. Der Bund, die Länder und die Kommunen sollten 
dementsprechend prüfen, welche Grundstücke sie in die 
öffentlichen Renaturierungsunternehmen einbringen 
können. Zudem sollte die weitere Privatisierung von 
 Flächen mit hoher Relevanz für die Renaturierung ge-
stoppt werden. Hierzu ist es notwendig, die entsprechen-
den Potenziale dieser Flächen systematisch zu ermitteln 
und zu bewerten. Das gilt auch dann, wenn für sie noch 
keine weitergehende Planung von Maßnahmen besteht 
(z.  B. aufgrund des Wiederherstellungsplans bzw. der 
Beiträge der Länder hierzu oder der Landschaftsplanung).

145. Im Einzelfall kann es notwendig sein, auch auf 
 Flächen Privater zuzugreifen (z. B., wenn sich einzelne 
Projekte nur unter Einbeziehung privater Grundstücke 
verwirklichen lassen, s. zum Problem Tz.  81). Dafür 
 müssen sie in der Regel aber nicht dem Privateigentum 
entzogen werden. Sind diese Flächen bereits Gegenstand 
privater Maßnahmen, etwa im Rahmen von Agrarumwelt- 
und Klimamaßnahmen der GAP (AUKM, s. Abschn. 4.5.2), 
sollte ein Zugriff des Staates generell ausscheiden. In den 
verbleibenden Fällen dürfte es häufig genügen, sich 
 Nutzungsrechte an den entsprechenden Grundstücken, 
wie das Nießbrauchsrecht (§§ 1030 ff. Bürgerliches Ge-
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setzbuch – BGB) oder die beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit (§§ 1090  ff. BGB), gegebenenfalls gegen 
Entgelt, einräumen zu lassen. Hierdurch werden die be-
stehenden Eigentumsverhältnisse nicht angetastet. Klei-
nere Maßnahmen sind, soweit sie die weitere Nutzung 
der Flächen nicht erheblich erschweren oder nennens-
werte Ertragseinbußen mit sich bringen (vgl. GELLER-
MANN in: von LANDMANN/ROHMER 2023, BNatSchG 
§ 65 Rn. 9 m. w. N.), von privaten Grundeigentümer:innen 
zu dulden (§ 65 Abs. 1 BNatSchG). 

146. Ist dies nicht möglich oder nicht sinnvoll, kann auch 
die Übernahme von Grundstücken in Betracht gezogen 
werden. In einzelnen Fällen kann der Staat hierzu sogar 
verpflichtet sein, etwa wenn die Nutzbarkeit eines Grund-
stücks durch die Ausweisung eines Schutzgebiets unzu-
mutbar eingeschränkt wird (§ 68 Abs. 3 S. 2 BNatSchG). 
Vertragliche Übernahmelösungen sind dabei grundsätz-
lich vorzuziehen, weil hierdurch die Interessen der 
Eigentümer:innen besser berücksichtigt werden können 
und damit die Akzeptanz der Renaturierung gesteigert 
werden kann (vgl. zu den Erfahrungen aus der Renatu-
rierung von Fließgewässern MEHL et al. 2020). Zuerst 
sollten hierzu Mittel des Flächentauschs genutzt werden. 
Zu diesem Zwecke sollten die Länder eine vorausschau-
ende Politik der Bodenbevorratung verfolgen (SRU 2020, 
Tz. 344).

147. Ist ein Flächentausch nicht möglich, kann auch der 
Ankauf von Flächen eine Option sein. Dabei ist aber zu 
beachten, dass ein solches Vorgehen hohe Beschaffungs-
kosten und langfristige zusätzliche Unterhaltslasten er-
zeugt. Um den Flächenkauf zu erleichtern, sind Vorkaufs-
rechte wichtige Instrumente. Diese sind bislang allerdings 
noch nicht ausreichend auf das Anliegen der Renaturie-
rung zugeschnitten (so etwa § 24 Baugesetzbuch – 
BauGB). Deshalb ist insbesondere eine Ausweitung des 
naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts notwendig (vgl. 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 2023, S. 7). 
Ein solches Recht versetzt die zuständigen Stellen in die 
Lage, geeignete Grundstücke vorzugsweise zu erwerben. 
Bisher ist die Ausübung des Vorkaufsrechts nach § 66 
Abs. 1 S. 1 BNatSchG nur möglich für Grundstücke,

 ɦ die in bestimmten Schutzgebieten oder als solchen 
einstweilig sichergestellten Gebieten liegen,

 ɦ auf denen sich Naturdenkmäler oder als solche einst-
weilig sichergestellte Gegenstände befinden und

 ɦ auf denen sich oberirdische Gewässer befinden.

148. Die Länder können hiervon abweichende Regelun-
gen erlassen (GELLERMANN in: von LANDMANN/
ROHMER 2023, BNatSchG § 66 Rn. 24) und haben dies 

zum Teil auch getan (z. B. durch weitergehende Vorkaufs-
rechte, s. § 31 Abs. 1 Nr. 1c Thüringisches Naturschutz-
gesetz, oder durch dessen vollständigen Ausschluss, s. 
§  38 Sächsisches Naturschutzgesetz). Die Regelungen 
weichen in den einzelnen Ländern teilweise stark von-
einander ab. Bund und Länder sollten daher auf eine ein-
heitlichere Handhabung des Vorkaufsrechts hinwirken 
(z. B. mit Blick auf Vorkaufsrechte an Grundstücken in 
Natura 2000-Gebieten, vgl. § 50 Abs. 1 Nr. 1 Landesnatur-
schutzgesetz Schleswig-Holstein).

149. In diesem Zusammenhang könnte es wichtig  werden, 
Vorkaufsrechte auch auf solche Flächen zu  erstrecken, die 
bereits Gegenstand einer Renaturierungsplanung waren 
(z. B. im Wiederherstellungsplan bzw. in den Beiträgen 
der Länder hierzu oder in der Landschaftsplanung), auch 
wenn diese eine Unterschutzstellung bzw. vorläufige Si-
cherung nicht vorsieht. Hierzu könnten beispielsweise 
 Flächen für die Moorrenaturierung zählen, aber auch 
Grundstücke entlang oberirdischer Gewässer und Fluss-
auen (NEBELSIECK 2023a, S. 14 f.). Zudem sollte das Vor-
kaufsrecht auf Flächen sämtlicher Schutzgebiete ausge-
weitet werden, die zum Zwecke der Wiederherstellung 
ausgewiesen werden können (s. Tz. 127–129). Auch Grund-
stücke, auf denen geschützte Landschaftsbestandteile 
festgesetzt worden sind oder festgesetzt werden sollen, 
könnten zukünftig vom Vorkaufsrecht erfasst werden. Ins-
besondere die bundesrechtliche Regelung in § 66 Abs. 1 
BNatSchG sollte entsprechend angepasst werden.

150. Die aufgezeigten Möglichkeiten machen deutlich, 
dass eine Flächenbeschaffung durch Enteignung nur im 
Ausnahmefall notwendig ist. Sie sind zudem verfassungs-
rechtlich nur möglich, wenn sie besonders wichtigen 
 Gemeinwohlinteressen dienen (Art. 14 Abs. 3 S. 1 GG), 
die nicht auf andere Weise verwirklicht werden können 
(BVerfG, Beschl. v. 08.07.2009 – 1 BvR 2187/07, Rn. 8 
(BeckRS)), weil zum Beispiel ein Erwerb der Flächen ge-
scheitert ist. Der SRU, der WBBGR und der WBW gehen 
davon aus, dass Renaturierungsmaßnahmen je nach den 
Umständen des Einzelfalls der Verwirklichung eines solch 
wichtigen Gemeinwohlziels dienen können. Das gilt vor 
allem für solche Projekte, die in besonderem Maße dem 
verfassungsrechtlich verankerten Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen (Art.  20a GG) dienen (Tz.  78). Er-
streckt sich ein Renaturierungsprojekt über mehrere 
Grundstücke, von denen einzelne im Privateigentum 
 stehen, und weigert sich ein:e Flächeneigentümer:in zu 
verkaufen, könnte ein Renaturierungsvorhaben letztlich 
scheitern (s. Tz. 81). In solchen Einzelfällen kann eine 
Enteignung notwendig und zulässig sein (vgl. NEBEL-
SIECK 2023a, S. 15). Die gesetzlichen Voraussetzungen 
hierfür sollten bundesweit einheitlich geregelt und rechts-
sicher ausgestaltet werden, da andernfalls die Gefahr 
 besteht, dass unter großem finanziellem und zeitlichem 
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Aufwand vorbereitete Projekte letztlich vor Gerichten an 
den strengen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen 
scheitern. Der Bund hat es bisher den Ländern überlas-
sen, entsprechende Regelungen zu schaffen (§ 68 Abs. 3 
BNatSchG). Diese haben nur teilweise hiervon Gebrauch 
gemacht (vgl. etwa Art. 40 Nr. 2 Bayerisches Naturschutz-
gesetz). Bund und Länder sollten daher nicht nur auf 
eine Konkretisierung, sondern auch auf eine Angleichung 
der Regelungslage hinwirken (z. B. durch Schaffung einer 
 abweichungsfesten Bundesregelung auf der Grundlage 
des Kompetenztitels des Art. 74 Abs. 1 Nr. 14 GG).

151. Auch wenn eine Enteignung nur gegen Entschädi-
gung zulässig ist (Art. 14 Abs. 3 GG), dürfte diese Ent-
schädigungszahlung in der Regel nicht den individuellen 
Nutzen des fortbestehenden Flächenbesitzes erreichen, 
da sie etwa immaterielle Werte (z. B. Land seit Gene-
rationen im Familienbesitz) nicht widerspiegelt. Um 
 diesen Nutzen so weitgehend wie möglich zu erhalten, 
sollten Enteignungen auf den Teil des Grundstücks be-
schränkt werden, der für die Renaturierungsmaßnahme 
auch tatsächlich in Anspruch genommen wird. In diesem 
Fall sollten die rechtlichen Möglichkeiten zur Grund-
stücksteilung (vgl. § 19 BauGB) ausgeschöpft werden. 
Die Folgen von Enteignungen können nach Ansicht des 
SRU, des WBBGR und des WBW im Übrigen durch den 
Einsatz sogenannter Unternehmensflurbereinigungs-
verfahren (§§ 87  ff. Flurbereinigungsgesetz – FlurbG) 
abgemildert werden (s. dazu sogleich Tz. 153; vgl. auch 
MARTINEZ et al. 2022, S. 167 f.; MÖCKEL und WOLF 
2022, S. 14; SRU 2020, Tz. 313 ff.; BUND 2018, S. 230).

Planfeststellungsverfahren für flächenintensive 
terrestrische Renaturierungsprojekte einführen
152. Planfeststellungsverfahren dienen der Bewältigung 
besonders komplexer Vorhaben, die regelmäßig eine Viel-
zahl öffentlicher und privater Belange berühren und 
daher in einem besonderen Verwaltungsverfahren unter 
verstärkter Beteiligung der Öffentlichkeit zum Ausgleich 
gebracht werden sollen. Die Renaturierung von Gewäs-
sern (einschließlich ihrer Ufer) unterliegt zum Beispiel 
regelmäßig bereits einem solchen Verfahren. Für Rena-
turierungsmaßnahmen, die sich auf rein terrestrische 
Ökosysteme beziehen, sind sie in der Regel bislang nicht 
vorgesehen. Der SRU, der WBBGR und der WBW  schlagen 
daher vor, auch für diese Projekte ein Planfeststellungs-
verfahren vorzusehen, soweit sie besonders flächen-
intensiv sind (vgl. auch HENDRISCHKE 2023, S.  971; 
MÖCKEL und WOLF 2022, S. 20). Beispielsweise könn-
ten Projekte zur Wiedervernässung von Mooren dem be-
reits bestehenden wasserrechtlichen Planfeststellungs-
verfahren unterworfen werden (MÖCKEL 2023, S. 163; 
NEBELSIECK 2023a, S.  11). Für andere Maßnahmen 
könnten die notwendigen Verfahrensregelungen nach 
dem Vorbild der Planfeststellungsverfahren für Infra-

strukturvorhaben (z. B. nach dem Bundesfernstraßen-
gesetz) im BNatSchG nachgebildet werden (naturschutz-
rechtliches Planfeststellungsverfahren).

153. Planfeststellungen bieten sich an, um vorhabenbe-
dingte Konflikte in einem zentralen Verfahren zu lösen 
und die Öffentlichkeit frühzeitig zu beteiligen (NEBEL-
SIECK 2023a, S. 9 ff.; s. Abschn. 4.1.3). Zudem kann die 
am Ende des Planfeststellungsverfahrens erfolgte Ent-
scheidung über die Zulässigkeit eines Renaturierungs-
projektes Ausgangspunkt für Enteignungen sein, sofern 
diese notwendig werden (vgl. etwa § 71 WHG). Für ein 
großflächiges Renaturierungsprojekt kann unter Um-
ständen auch die Durchführung eines Flurbereinigungs-
verfahrens sinnvoll sein (§ 87 Abs. 1 S. 1 FlurbG). Hier-
bei werden ländliche Grundstücke neu zugeschnitten und 
neu zwischen den Eigentümer:innen verteilt (MÖCKEL 
2012, Rn. 40), sodass die Lasten der Renaturierung fair 
zwischen den Grundeigentümer:innen im Renaturie-
rungsraum aufgeteilt werden können.

4.4.3 Personalausstattung und 
Finanzierung sichern

154. Renaturierung ist vorrangig eine Aufgabe der Län-
der (Art.  83 GG) und wird vielfach auf kommunaler 
Ebene umgesetzt (z. B. mit Blick auf die Vorgaben des 
Art. 8 der geplanten EU-Wiederherstellungsverordnung 
zu urbanen Ökosystemen, s. Europäisches Parlament 
2024). Eine ausreichende Finanzierung der Renaturie-
rung muss daher durch die Länder sichergestellt werden 
(Art. 104a GG; Tz. 140). Besonders für Kommunen be-
steht die Gefahr, dass hierdurch bestehende wirtschaft-
liche Probleme (Deutscher Städtetag 2022) weiter ver-
schärft werden und sie ihren bereits bestehenden 
Aufgaben nicht mehr oder nur unzureichend nachkom-
men können. Da Renaturierung eine gesamtstaatliche 
Aufgabe ist, sollte zukünftig eine stärkere Mitfinanzie-
rung von Renaturierungsmaßnahmen durch den Bund 
ermöglicht werden (etwa im Rahmen einer Gemein-
schaftsaufgabe „Klimaschutz und Klimaanpassung“, 
vgl. SRU 2023b, Tz. 573 ff., oder einer Gemeinschafts-
aufgabe „Natur- und Gewässerschutz“, vgl. SRU 2020, 
Tz. 311). Dem SRU, dem WBBGR und dem WBW ist be-
wusst, dass dazu eine Verfassungsänderung notwendig 
ist und dass die hierfür erforderlichen Mehrheiten schwer 
zu beschaffen sind. Sie weisen deshalb darauf hin, dass 
schon heute im Rahmen der GAK (Art. 91a Abs. 1 Nr. 2 
GG) insbesondere eine Kofinanzierung einer ökologi-
schen Landwirtschaft (MAGER in: von MÜNCH/KUNIG 
2003, GG Art. 91a Rn. 26 m. w. N.) auch mit Blick auf die 
Renaturierung von Agrarlandschaften möglich ist.
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155. Anzuerkennen ist, dass der Bund in den letzten 
 Jahren bereits eine verstärkte finanzielle Unterstützung 
vor allem der Kommunen forciert hat. Es ist schon heute 
vorgesehen, einen Teil der finanziellen Mittel des ANK 
für Renaturierungsmaßnahmen einzusetzen, die dem 
Klimaschutz dienen oder die Widerstandsfähigkeit der 
Ökosysteme gegen die Auswirkungen des Klimawandels 
erhöhen (BMUV 2023a). Der SRU, der WBBGR und der 
WBW betonen an dieser Stelle, dass es notwendig ist, die 
finanzielle Ausstattung des ANK auch nach dem Urteil 
des BVerfG zum Klima- und Transformationsfonds (vgl. 
BVerfG, Urt. v. 15.11.2023 – 2 BvF 1/22), aus dem sich zu 
wesentlichen Teilen auch das ANK finanziert, sicherzu-
stellen und weiter auszubauen. Die hierfür notwendigen 
Finanzmittel sollten insbesondere durch den Abbau kli-
maschädlicher Subventionen verfügbar gemacht werden 
(vgl. UBA 2021a; das gilt z. B. für Subventionen im Ver-
kehrssektor, s. SRU 2020, Kasten 6-3 m. w. N.). 

156. Das Ziel der Bundesregierung, mit der Förderung 
im Rahmen des ANK auch Flächenkauf und dingliche 
 Sicherung für Maßnahmen des Naturschutzes zu unter-
stützen (BMUV 2023a, S.  27), ist ausdrücklich zu be-
grüßen, auch wenn an dieser Stelle noch einmal hervor-
zuheben ist, dass Renaturierungsmaßnahmen nicht 
zwingend auf einen Flächenkauf angewiesen sind (s. 
Tz. 145). Die bisher nur für schon bestehende ökologisch 
wertvolle Flächen vorgesehene Förderung sollte jedoch 
auch auf solche mit großem Renaturierungspotenzial 
 erweitert werden, um die Finanzierungsbasis für eine 
breit angelegte Renaturierung zu schaffen. Zudem könn-
ten die Nebenkosten des Flächenerwerbs reduziert wer-
den, etwa indem der Kauf von Flächen zur Renaturierung 
von der Grunderwerbssteuer befreit wird.

157. Renaturierungsaufgaben und -kosten sind regional 
ungleich verteilt. In Schwerpunktregionen, etwa Gegen-
den mit vielen wiederzuvernässenden Moorböden, ist von 
überproportional hohem Investitionsbedarf auszugehen 
(Kasten 2). Um die regional anfallenden Kosten (auch 
Opportunitätskosten, s. Tz.  20) von Naturschutzmaß-
nahmen zu kompensieren, wird in der wissenschaftlichen 
Literatur als Finanzierungsoption ein ökologischer Fi-
nanzausgleich vorgeschlagen (z. B. BUSCH et al. 2021; 
DROSTE et al. 2018). Dieser verteilt Finanzmittel inner-
halb eines Staats um und kann dabei sowohl vertikale 
Mittelflüsse von der bundesstaatlichen zur regionalen 
oder kommunalen Ebene als auch horizontale Mittel-
flüsse auf derselben Ebene beinhalten. International 
 kommen bereits in mehreren Ländern unterschiedliche 
Formen des ökologischen Finanzausgleichs zum Einsatz 
(ebd., z. B. Portugal, Brasilien, Indien). Eine ökologische 
Komponente könnte auch den bestehenden bundes-
staatlichen Finanzausgleich in Deutschland ergänzen 
(DROSTE et al. 2017). Bislang kombiniert dieser in einem 

mehrstufigen Verfahren unter anderem einen horizonta-
len Ausgleich zwischen finanzstarken und -schwachen 
Bundesländern mit ergänzenden Mittelzuweisungen 
durch den Bund. Hierbei wird zum Beispiel dünn besie-
delten Bundesländern ein besonderer Finanzbedarf zu-
gestanden. Der jeweilige Finanzbedarf pro Bundesland 
ließe sich um eine explizite Berücksichtigung regionaler 
Naturschutzanstrengungen (ebd.) und gegebenenfalls 
länderspezifischer Renaturierungsziele erweitern. Auch 
die Mittelzuweisungen von der EU-Ebene an die (sub)na-
tionale Ebene könnten Naturschutzanstrengungen be-
rücksichtigen: Insbesondere der Europäische Fonds für 
regionale Entwicklung oder ein EU-Naturschutzfonds 
wären hierfür geeignet (DROSTE et al. 2018; SRU und 
WBW 2017).

158. Der bestehende Personalmangel in den Natur-
schutz- und Forstverwaltungen (Tz. 140) lässt erwarten, 
dass sich diese Situation auch auf die Renaturierungs-
unternehmen übertragen und mit den zunehmenden 
Aufgaben weiter verschärfen wird. Der SRU, der WBBGR 
und der WBW heben deshalb die Bedeutung einer 
aufgaben adäquaten personellen Ausstattung der zustän-
digen  Stellen hervor und sehen hier insbesondere Länder 
und Kommunen gefordert. Zudem sollte die Ausbildung 
in diesem Bereich gestärkt werden, zum Beispiel indem 
in Zusammenarbeit der Hochschulen mit den öffentli-
chen Renaturierungsunternehmen das Duale Studium 
gestärkt wird. Es muss außerdem dafür Sorge getragen 
werden, dass die Personalausstattung der für die Rena-
turierung zuständigen Stellen nicht unter der vom Bund 
angedachten personellen Aufstockung der Planungs- und 
Genehmigungsbehörden leidet (vgl. Bundesregierung 
2023, S. 15 f.).

4.5 Landnutzende durch 
verbesserte Rahmen
bedingungen für die 
Renaturierung gewinnen

159. Renaturierung betrifft perspektivisch alle renatu-
rierungsbedürftigen Ökosysteme (z. B. nach Art. 1 
Abs. 2 der geplanten EU-Wiederherstellungsverordnung, 
s. Europäisches Parlament 2024) und damit alle Arten 
der Landnutzung (z.  B. Landwirtschaft, Waldbewirt-
schaftung, Siedlung und Verkehr). Damit dauerhaft leis-
tungsfähige Ökosysteme als natürliche Lebensgrundla-
ge des Menschen zur Verfügung stehen und Lebensräume 
wieder günstige Erhaltungszustände erreichen, muss Re-
naturierung ein integraler Bestandteil der Landnutzung 
werden und sich die aktive Teilnahme der Landnutzen-
den an den anstehenden Aufgaben lohnen. Es bedarf 
daher eines Gesamtkonzepts, das die rechtlichen und 
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ökonomischen Rahmenbedingungen für eine umweltver-
träglichere Form der Bewirtschaftung schafft (für die 
Landwirtschaft s. KÖCK 2023b; 2021; s. a. Abschn. 4.5.1). 
Gleichzeitig sind der SRU, der WBBGR und der WBW der 
Auffassung, dass ein solches Gesamtkonzept zugleich 
 beinhalten sollte, private Renaturierungsprojekte finan-
ziell anzureizen, ökologische Leistungen zu vergüten 
und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zu verbessern 
(vgl. WBW und WBBGR 2020, S. 34 ff.; WBW 2022; s. 
Abschn. 4.5.2).

4.5.1 Nutzung, Bewirtschaftung 
und Renaturierung von 
 Flächen in Einklang bringen

160. Nutzungs- und Bewirtschaftungsvorgaben sollen 
den Zustand von Ökosystemen verbessern und dienen 
damit unmittelbar auch der Renaturierung. Als flächen-
mäßig größte Landnutzungssektoren spielen Landwirt-
schaft und Waldbewirtschaftung (Tz. 32) für die Rena-
turierung eine herausragende Rolle. Dabei hat vor allem 
die Landwirtschaft durch intensive Bewirtschaftungs-
weisen zur Degradierung der Ökosysteme beigetragen 
(Tz. 28). Für sie gehören die Vorgaben des Dünge- und 
Pflanzenschutzmittelrechts zu den wichtigsten recht-
lichen Anforderungen. Konkrete, insbesondere gebiets-
bezogene Vorgaben können sich für Landwirtschaft und 
Waldbewirtschaftung auch aus den in Schutzgebieten 
geltenden Vorgaben ergeben (s. Abschn. 4.3.2). Werden 
Flächen baulich genutzt (z.  B. durch eine Anlage zur 
 Tierhaltung), ergeben sich Nutzungsvorgaben etwa aus 
dem Bauplanungs- und Immissionsschutzrecht (vgl. SRU 
2023b, Tz. 531–547).

161. Übergreifende Aspekte sind inhaltlich nur in sehr 
geringem Umfang im Rahmen der sogenannten guten 
fachlichen Praxis in der Land- und Forstwirtschaft (in 
§ 5 BNatSchG, § 17 BBodSchG, §§ 9 ff. BWaldG und den 
Waldgesetzen der Länder) adressiert worden. Gerade 
diese Vorgaben haben sich allerdings bisher nicht als ef-
fektives Instrument einer umweltschonenderen Flä-
chenbewirtschaftung erwiesen, da es ihnen an inhalt-
licher Bestimmtheit fehlt (SRU 2002, Tz.  337  ff.; 
VORFELDER 2023, S. 154; CZYBULKA et al. 2021, S. 299; 
MARTÍNEZ 2020, S. 1190; vgl. auch IBISCH 2023, S. 122). 
Sie werden daher zu Recht als bloße Grundsätze ohne 
 unmittelbaren Ge- oder Verbotscharakter eingeordnet 
(BVerwG, Urt. v. 01.09.2016 – 4 C 4/15, Rn. 16 ff. (BeckRS); 
MÖCKEL 2018, S. 743 ff.), die zudem weder vollzugstaug-
lich sind noch entsprechende Vollzugsmöglichkeiten 
 kennen. In der wissenschaftlichen und politischen Dis-
kussion wurde daher immer wieder gefordert, die gute 
fachliche Praxis vor allem mit Blick auf die Landwirt-

schaft rechtsverbindlich zu konkretisieren (DNRT 2018; 
KÖCK 2019).

162. Die Reformen der GAP der vergangenen Jahrzehn-
te haben − in einer der guten fachlichen Praxis funktio-
nell ähnlichen Weise − die einkommenspolitischen Instru-
mente zunehmend mit fachlichen Anforderungen an die 
Landbewirtschaftung verknüpft (s. zum System näher 
Tz.  171). Damit wurden zusätzliche Anreize zu deren 
 Einhaltung geschaffen. So ist der Erhalt von Direktzah-
lungen, die Landwirt:innen zur Einkommensunterstüt-
zung erhalten, von der Einhaltung bestimmter umwelt-
bezogener Mindeststandards (sog. Konditionalitäten) 
abhängig. Da der EU für den Bereich der Waldpolitik 
keine Rechtssetzungskompetenzen zustehen, kann die-
ser Steuerungsansatz auch zukünftig nicht ohne Weite-
res auf die Waldbewirtschaftung übertragen werden. 
Daher fokussiert sich die EU darauf, gemeinsame politi-
sche Strategien für den Wald (vgl. Europäische Kommis-
sion 2021) zu verabschieden, die aber eher auf die Errei-
chung allgemeiner Klimaschutz- und Naturschutzziele 
ausgerichtet sind. Auf der nationalen Ebene wird gegen-
wärtig an einem Gesamtkonzept für eine umfassende 
 gemeinsame Waldpolitik von Bund und Ländern gear-
beitet, das bisher fehlte. Die bestehenden Strategien mit 
Bezug zum Wald fokussieren sehr stark auf eine nachhal-
tige Biomassenutzung und den Schutz der Biodiversität 
(vgl. BMUV 2023c; BMWK, BMEL und BMUV 2022).

163. Für die Renaturierung muss die Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher Flächen und des Waldes umwelt-
schonender stattfinden als bisher. Ob dies in Form ord-
nungsrechtlicher Pflichten realisiert wird (Tz. 164–167) 
oder dadurch, dass Mindestanforderungen zur  Bedingung 
für den Erhalt von Beihilfen gemacht werden (Tz. 168 f.), 
ist von eher nachrangiger Bedeutung. Es erscheint sinn-
voll, beide Möglichkeiten stärker zu kombinieren und 
das Anliegen der Renaturierung durch eine Politik, die 
Anreize setzt und ökologische Leistungen vergütet 
( Abschn. 4.5.2), in die landwirtschaftliche Bewirtschaf-
tung und die Waldbewirtschaftung zu integrieren.

Ökologische Mindestanforderungen ordnungs
rechtlich konkretisieren und vollzugsfähig 
 ausgestalten
164. Der SRU, der WBBGR und der WBW schlagen vor, 
dass zur Verankerung ökologischer Mindestanforderun-
gen an die Flächenbewirtschaftung die fachrechtlichen 
Vorgaben der einschlägigen Gesetze, insbesondere des 
BNatSchG und des BWaldG, konkretisiert werden. Eine 
Konkretisierung muss nicht zwangsläufig bei der guten 
fachlichen Praxis ansetzen (z.  B. für die Waldbewirt-
schaftung, vgl. WBW 2022), bietet sich aber insbeson-
dere für die Landwirtschaft an (vgl. SRU 2002, Tz. 359 f.; 
2012, Tz. 384; 2015, Tz. 410).
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165. Darüber hinaus muss auch der Vollzug dieser Vor-
gaben sichergestellt werden. Konkretisierte Anforderun-
gen an die gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft 
könnten etwa mit dem Erhalt von Direktzahlungen im 
Rahmen der GAP verknüpft werden. Entsprechende 
 Zahlungen würden nur dann an Landwirt:innen ausge-
zahlt, wenn sie Vorgaben einhalten und umsetzen, die 
der guten fachlichen Praxis entsprechen. Hierzu wäre es 
notwendig, die Anforderungen an die gute fachliche 
 Praxis auf europäischer Ebene in die sogenannten Kon-
ditionalitäten zu integrieren. Lässt sich eine solche Ver-
zahnung – wie im Fall der von der GAP nicht erfassten 
Waldbewirtschaftung – nicht oder nicht ausreichend her-
stellen, bedarf es weiterer wirksamer Vollzugsinstru-
mente. Hierzu sollte insbesondere die Einführung von 
Bußgeldtatbeständen und Ermächtigungen zum Erlass 
von Vollzugsanordnungen in Betracht gezogen werden 
(SRU 2002, Tz. 356 ff.; WBW 2022, S. 9). Um den Voll-
zug der Regelungen weiter zu vereinfachen, sollte zudem 
geprüft werden, ob bei Einhaltung der Standards an-
erkannter Zertifizierungssysteme (z. B. FSC oder PEFC 
in der Waldbewirtschaftung) auch die Einhaltung ord-
nungsrechtlicher Vorgaben bzw. der guten fachlichen 
 Praxis vermutet werden kann. Dies setzt voraus, dass für 
jedes Zertifizierungssystem überprüft wird, ob es mit 
den konkretisierten Bewirtschaftungsanforderungen 
übereinstimmt. Vielfach könnten damit Einzelfallprü-
fungen vermieden und so Land- und Forstwirt:innen und 
die Naturschutzverwaltungen entlastet werden.

166. Regelungen, die auf eine Reduzierung der Nutzungs- 
bzw. Bewirtschaftungsintensität einer Fläche aus Grün-
den des Naturschutzes abzielen, stellen eine verfassungs-
rechtlich grundsätzlich zulässige Beschränkung des 
Grundeigentums (Art. 14 GG) dar (BVerwG, Beschl. v. 
17.01.2000 – 6 BN 2/99). Solche Beschränkungen sind 
Ausdruck der besonderen Sozialbindung des Eigentums 
(Art. 14 Abs. 2 GG) und bis zur Grenze der Unverhält-
nismäßigkeit nicht entschädigungspflichtig (PAPIER/
SHIRVANI in: DÜRIG/HERZOG/SCHOLZ 2023, GG 
Art. 14 Rn. 529). Der Bereich der Unverhältnismäßigkeit 
ist dann erreicht, wenn eine Nutzungs- und Bewirtschaf-
tungsbeschränkung jede sinnvolle Nutzung unmöglich 
macht oder eine bereits ausgeübte zulässige Nutzung 
 unterbindet (BVerwG, Beschl. v. 17.01.2000 – 6 BN 2/99). 
Ein solcher Eingriff in das Grundrecht auf Eigentum ist 
zur Erreichung überwiegender Belange verfassungsrecht-
lich zulässig, aber ausgleichs- bzw. entschädigungspflich-
tig. In diesem Fall sehen die Naturschutzgesetze schon 
heute entsprechende Kompensationszahlungen vor (z. B. 
§ 68 BNatSchG).

167. Die Idee, auf die Bereitstellung von Ökosystem-
leistungen auch mit ordnungsrechtlichen Mitteln hin-
zuwirken, verengt auch nicht die Möglichkeiten, sie zu 

 honorieren (s. dazu Abschn. 4.5.2). Die Einhaltung von 
Rechtspflichten kann mit staatlichen Transferzahlun-
gen flankiert werden. Zwar erfordert der haushalts-
rechtliche Subsidiaritätsgrundsatz (§ 14 Haushalts-
grundsätzegesetz – HGrG), dass der Zweck staatlicher 
Transferzahlungen nicht auch auf andere Weise erreicht 
werden kann (von LEWINSKI/BURBAT in: von LE-
WINSKI/BURBAT 2013, HGrG § 14 Rn. 20). Hierfür 
 genügt es aber nicht, dass der Staat den Zweck durch Ge- 
und Verbote herbeizuführen versucht. Die Umsetzung 
einer Rechtspflicht kann durchaus an der finanziellen 
Leistungsfähigkeit der/des Verpflichteten scheitern. In 
 diesem Fall ist eine ergänzende Gewährung finanzieller 
Mittel legitim (ebd.; KLOEPFER 2016, § 5 Rn. 857). Das 
Instrument der Konditionalitäten im System der Agrar-
beihilfen (Tz. 162) bestätigt diesen Befund.

GAPKonditionalitäten stärker auf einen Beitrag 
zur Renaturierung ausrichten
168. Durch die Integration der sogenannten Konditio-
nalitäten in die Direktzahlungen der GAP (s. Tz. 162) 
soll der Vollzug entsprechender Vorgaben gestärkt wer-
den. Da diese jedoch kaum über die ohnehin verpflich-
tend einzuhaltenden Umweltschutzvorgaben hinausge-
hen, entfalten sie bisher nur begrenzte Lenkungswirkung. 
Neben der Option, die Konditionalitäten mit Blick auf 
Bewirtschaftungsvorgaben zu konkretisieren, sollte 
daher darüber nachgedacht werden, das System der 
 Direktzahlungen der GAP europaweit aufzulösen und 
die freiwerdenden Mittel in effektivere Instrumente, vor 
allem die AUKM und kooperative Instrumente, umzu-
leiten (vgl. SRU 2009, Tz.  4  ff.; FEINDT et  al. 2021, 
S. 311).

169. Sofern am bestehenden System festgehalten wird, 
sollte bereits jetzt darauf hingewirkt werden, dass die 
Konditionalitäten in der nächsten GAP-Förderperiode 
(ab 2028) einen stärkeren Beitrag auch für die Renatu-
rierung leisten. Erste Ansätze hierzu sind bereits im 
 Rahmen der sogenannten Standards für den guten land-
wirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ-Stan-
dards) umgesetzt worden (vgl. REITER et al. 2024). Diese 
legen zum Beispiel fest, dass für den Erhalt der Direkt-
zahlungen auf mindestens 33 % der Ackerflächen jähr-
lich und auf weiteren 33 % spätestens nach drei Jahren 
die Hauptfrucht zu wechseln ist (GLÖZ 7). Ein solcher 
Fruchtwechsel kann grundsätzlich die Renaturierung 
einer biodiversen Landschaft befördern (vgl. BENTON 
et al. 2003). Diese Ansätze finden aber noch auf einem 
zu geringen Niveau statt, das der Dringlichkeit des An-
liegens der Renaturierung nicht gerecht wird. Die hohen 
Zuschüsse, die Landwirt:innen im Rahmen der Direkt-
zahlungen erhalten (zwischen 3,2 und 3,4  Mrd. Euro 
pro Jahr), rechtfertigen eine stärkere Beteiligung an 
der  Renaturierung (grundlegend KREITZ 2022, S. 900). 
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Sie kann dort eingefordert werden, wo die Produktions-
bedingungen der Landwirtschaft durch Maßnahmen 
langfristig gesichert werden. In diesem Fall dient die 
 Renaturierung nicht ausschließlich dem Interesse der 
 Allgemeinheit. Dementsprechend könnten die Konditio-
nalitäten stärker auf Maßnahmen zur Wiederherstellung 
der Bodenfunktionen und der Biodiversität ausgerichtet 
werden. Beispielsweise könnten landschaftspflegerische 
Maßnahmen (CZYBULKA et al. 2021, S. 303; PE’ER et al. 
2022), wie die Einrichtung von Blühstreifen auf einem 
bestimmten Anteil landwirtschaftlicher Flächen, verlangt 
werden. Der Bund müsste sich auf europäischer Ebene 
für eine Weiterentwicklung der GAP einsetzen, weil die 
Mitgliedstaaten die europäisch festgelegten GLÖZ nur 
im Rahmen verbindlicher Grundanforderungen und Stan-
dards erweitern können. Diese lassen eine Erweiterung 
der GLÖZ um Renaturierungsmaßnahmen bisher nur 
 äußerst begrenzt zu (vgl. Art. 13 Abs. 2 UAbs. 2 i. V. m. 
Anhang III der Verordnung (EU) 2021/2115).

4.5.2 Anreize für Renaturierungs-
projekte setzen, ökologische 
Leistungen vergüten und 
Kooperationsmöglichkeiten 
verbessern

170. Eine effektive Renaturierungspolitik kann sich nicht 
darauf beschränken, Flächen umweltverträglicher zu 
 bewirtschaften (Tz. 159). Es braucht vielmehr freiwil-
lige Renaturierungsmaßnahmen privater Akteur:innen. 
Der Staat sollte diese gezielt anreizen, indem er das be-
stehende Förderinstrumentarium stärker hierauf aus-
richtet und durch Informations- und Bildungsangebote 
ergänzt (s. Kap. 4.1). Besondere ökologische Leistungen 
sollten zudem stärker finanziell vergütet werden. 

171. Der SRU, der WBBGR und der WBW sehen aus den 
bereits genannten Gründen die Landwirtschaft und 
 Waldbewirtschaftung als vordringliche Adressaten einer 
solchen Förderpolitik. Wesentlicher Baustein hierfür sind 
die agrar- und forstpolitischen Beihilfen. Für die Land-
wirtschaft spielt dabei die GAP die zentrale Rolle. In der 
aktuellen Förderperiode (bis 2027) werden ökologische 
Belange im Wesentlichen durch drei aufeinander auf-
bauende Instrumente verfolgt:

 ɦ flächenbezogene Direktzahlungen, die der Einkom-
mensstützung dienen und an die Einhaltung bestimm-
ter regulatorischer Standards (sog. Konditionalitäten) 
geknüpft sind (MARTINEZ und KIERMEIER 2023, 
S. 135; s. Abschn. 4.5.1),

 ɦ zusätzliche bundesweite Zahlungen für bestimmte, 
über diese Konditionalitäten hinausgehende ökologi-
sche Leistungen (sog. Öko-Regelungen),

 ɦ länderspezifische freiwillige Agrarumwelt- und Klima-
maßnahmen (AUKM), die teilweise an bestimmte 
 Förderkulissen geknüpft sind (ebd.).

172. Maßnahmen der Landwirtschaft, die einen ökolo-
gischen Mehrwert haben, werden zudem im Rahmen des 
Förderprogramms der GAK adressiert. Hierin finden 
sich auch Fördermöglichkeiten für Maßnahmen im Wald, 
die allerdings bisher nur vereinzelt ökologische Min-
deststandards in die Fördervoraussetzungen integrieren. 
Eine finanzielle Vergütung darüber hinausgehender 
ökolo gischer Leistungen der Waldbewirtschaftung er-
folgt nur teilweise und ist über verschiedene Programme 
von Bund und Ländern verstreut (vgl. WBW 2021).

Neue Einkommensquellen entwickeln und die 
Bereitstellung öffentlicher Güter honorieren
173. Generell sollten alle Zahlungen (nicht nur in der 
GAP) dahingehend überprüft werden, ob sie anreizkom-
patibel zu den Renaturierungszielen sind. Beispielswei-
se wirken sich bedingungslose Ex-post-Soforthilfen bei 
akuten Ertragseinbußen tendenziell kontraproduktiv 
aus: Zur Kompensation dürrebedingter Ernteausfälle 
im Jahr 2018 erhielten Landwirt:innen in Deutschland 
340 Mio. Euro, die nicht an vorsorgeorientierte Auflagen 
geknüpft waren. Diese Soforthilfen entfalteten keinen 
Anreiz zu langfristigem Risikomanagement und An-
passung an den Klimawandel. Stattdessen förderten sie 
auch Betriebe mit strukturellen Problemen (KÜHL und 
MÜLLER 2018). Soforthilfen sollten daher an verbind-
liche Vorsorgeaktivitäten gebunden werden.

174. Darüber hinaus sind gezielte Anreize notwendig, 
um neue Ertrags- und Einkommensquellen auf Basis 
 naturnaher Ökosysteme zu entwickeln (z. B. Agri-Photo-
voltaik, WOLF 2022, S. 206). Den Akteur:innen, insbe-
sondere der Landwirtschaft und Waldbewirtschaftung, 
sollten hier vielfältige Optionen und Unterstützungs-
angebote offenstehen. Beispielsweise stellt das ANK 
 derzeit Mittel bereit, die den Aufbau neuer Geschäftsmo-
delle fördern (z. B. für Paludikultur). Generell können 
durch die Renaturierung neue regionale Wertschöpfungs-
ketten und Wirtschaftszweige entstehen (s. Tz. 91).

175. Sofern durch Renaturierung zusätzliche regulieren-
de Ökosystemleistungen bereitgestellt werden, diese aber 
als öffentliche Güter nicht über bestehende Märkte ver-
gütet werden, bedarf es langfristiger Finanzierungs-
formen (z. B. WBW 2021, S. 66). Nicht in jedem Fall muss 
dies staatliche Zahlungen bedeuten. Auch vertragsbasier-
te Modelle sind denkbar, um Renaturierungsmaßnahmen 
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zu finanzieren. Die Nachfrage kann hier durchaus auch 
von privaten Investor:innen, Stiftungen oder Unterneh-
men stammen (etwa bei Projekten zum Waldschutz oder 
Wildnisschutz, s. DEMANT et al. 2020; DUNN-CAPPER 
et al. 2023). 

176. Maßnahmen, die primär dem Gemeinwohl dienen, 
rechtfertigen den Einsatz öffentlicher Gelder (KÖCK 
2019, S. 67; WOLF 2022, S. 205). Ideal wäre, wenn diese 
Vergütungen möglichst genau den volkswirtschaftlichen 
Wert der betreffenden Ökosystemleistungen abbilden 
(z.  B. Hochwasserschutz; Tab.  2). Jenseits aller politi-
schen Umsetzungserwägungen (s. Kap. 4.1) können sol-
che Zahlungen also volkswirtschaftlich effizient sein, 
wenn sie die adäquate Bereitstellung öffentlicher Güter 
gewährleisten. Einschränkungen bei der Bewirtschaf-
tung (z. B. im Rahmen von Schutzgebietsausweisungen) 
sollten dabei nur insoweit vergütet werden, als sie un-
mittelbar zusätzliche öffentliche Güter schaffen und 
gleichzeitig Ertragseinbußen nach sich ziehen. 

177. Insbesondere, um ökologische Leistungen im Sinne 
von Renaturierungsmaßnahmen für die Landwirtschaft 
zu honorieren, sollten die weiten Spielräume bei der Aus-
gestaltung der GAP genutzt werden. Die Öko- Regelungen 
definieren hierbei ökologische Maßnahmen, zu deren 
Durchführung sich bundesweit Landwirt:innen jährlich 
neu verpflichten können und für die sie eine Prämie er-
halten. Für die Realisierung dieser Maßnahmen stehen 
rund 1 Mrd. Euro pro Jahr zur Verfügung. In Deutsch-
land wurden bisher sieben Öko-Regelungen festgelegt 
(§ 20 Abs. 1 GAP-Direktzahlungen-Gesetz), die stark auf 
die Biodiversitätserhaltung ausgerichtet sind (REITER 
et al. 2024, S. 31 ff.; MARTINEZ und KIERMEIER 2023, 
S. 137). Diese Maßnahmen sind jedoch jeweils nur auf ein 
Jahr angelegt. Daher eignen sich die Öko-Regelungen 
zwar für kleinere Renaturierungsmaßnahmen, nicht aber, 
um Maßnahmen anzureizen, die eine langfristige Um-
setzungsperspektive oder Pflege benötigen. Der SRU, der 
WBBGR und der WBW empfehlen deshalb, die AUKM 
stärker darauf auszurichten, Ökosystemleistungen wie-
derherzustellen und die Biodiversität zu erhöhen (vgl. 
zur stärkeren Ausrichtung auf Landschaftselemente 
PE’ER et al. 2022). Landwirt:innen verpflichten sich 
im Rahmen der AUKM, in der Regel für fünf Jahre be-
stimmte Maßnahmen durchzuführen. Um langfristige 
Renaturierungsmaßnahmen zu erleichtern und Erfolge 
zu  sichern, sollte außerdem der Zeithorizont der AUKM 
– auch über die einzelnen Förderperioden hinweg – er-
weitert werden. Denkbar ist etwa, Landwirt:innen einen 
 Anspruch auf Verlängerung einer Maßnahme um weite-
re fünf Jahre einzuräumen. Da die Länder die förder-
fähigen Maßnahmen festlegen (BMEL 2023a, S.  30), 
 bietet es sich in diesem Rahmen auch an, einen stärke-
ren Fokus auf die regionalen Ziele der Wiederherstellung 

zu legen. Hierfür empfiehlt es sich, die finanziellen  Mittel 
der AUKM (mindestens 1,1 Mrd. Euro pro Jahr), die durch 
EU, Bund und Länder kofinanziert werden (REITER et al. 
2024, S. 34), weiter aufzustocken.

178. Bund und Länder sollten zudem die Möglichkeiten 
zur Zusammenarbeit bei der Umsetzung freiwilliger 
 ökologischer Maßnahmen und der gemeinsamen För-
dermitteleinwerbung verbessern. Kooperative Agrar-
umwelt- und Klimamaßnahmen sind in Deutschland 
 bisher nur im Rahmen von Pilotprojekten (z. B. Modell-
projekt „Kooperativer Naturschutz in der Landwirt-
schaft“, s. Stiftung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt 
o. J.) gefördert worden. Im aktuellen GAP-Strategieplan 
sind entsprechende Ansätze nur teilweise integriert wor-
den. Das LEADER-Programm sieht etwa vor, dass über 
die Fördermittelvergabe für lokale Projekte zur Entwick-
lung einer nachhaltigen Landwirtschaft vor Ort und ko-
operativ entschieden wird (in sog. Lokalen Aktionsgrup-
pen) (BMEL 2023a, S. 19 und 31). Dieser Ansatz sollte 
ausgebaut und um Elemente einer gemeinschaftlichen 
Verwirklichung von Maßnahmen ergänzt werden. Vor-
bild hierfür könnte das niederländische Modell des ko-
operativen Agrarumweltschutzes sein. Es sieht vor, dass 
AUKM-Fördermittel ausschließlich für gemeinsame Maß-
nahmen kooperativ organisierter Landwirt:innen ge-
währt werden (FREESE 2017; TERWAN et al. 2016, S. 4). 
Damit soll insbesondere dem Gedanken Rechnung getra-
gen werden, dass der Biodiversitätsverlust nur mit Blick 
auf die gesamte  Agrarlandschaft aufgehalten werden kann 
(TERWAN et  al. 2016). Es minimiert zudem den Ver-
waltungsaufwand, zum Beispiel von Landwirt:innen bei 
der Antragsstellung oder den Behörden bei der Förder-
mittelvergabe und Vollzugskontrolle (ebd., S. 4).

179. Der Bund hat für die Förderung der Waldbewirt-
schaftung größere Gestaltungsspielräume als für die 
Landwirtschaft, weil die EU keine Kompetenzen für die 
Forstpolitik hat (s. Tz. 162). Sowohl auf Bundes- als auch 
auf Landesebene existiert eine Vielzahl unterschied-
lichster Förderprogramme (z.  B. im Rahmen der GAK 
oder des Förderprogramms „Klimaangepasstes Wald-
management“). Ein Schwerpunkt der Förderung liegt 
 aktuell auf der Anpassung der Waldbewirtschaftung an 
den Klimawandel. Der SRU, der WBBGR und der WBW 
schlagen daher vor, die nationale Waldstrategie, welche 
derzeit  aktualisiert wird, zu nutzen, um ein kohärentes 
Förderregime für die Waldbewirtschaftung aufzubau-
en. Der Förderbereich „Forsten“ des aktuellen GAK-
Rahmenplans sieht bereits heute eine Förderung von 
Maßnahmen zur „Wiederherstellung von naturnahen 
Waldgesellschaften“ sowie Maßnahmen zum „Waldum-
bau“ vor (BMEL 2023e, S. 141). Dieser Fördertatbestand 
sollte konsequent weiter verfolgt und stärker mit kon-
kreten Maßnahmen unterlegt werden. Die finanzielle 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode Drucksache 20/11595– 59 – 



Ausstattung dieses Förderbereichs muss parallel dazu an 
die mit der Renaturierung verbundenen zusätzlichen Auf-
gaben angepasst werden. Zudem sollte eine Abstimmung 
mit den sonstigen Ins trumenten der waldpolitischen 
Steuerung, insbesondere mit dem BWaldG und den Lan-
deswaldgesetzen, stattfinden. 

Organisatorische Voraussetzungen für freiwillige 
Renaturierungsmaßnahmen verbessern
180. Die Durchführung freiwilliger Maßnahmen gegen 
Honorierung der damit verbundenen ökologischen Leis-
tung findet regelmäßig auf vertraglicher Basis statt (§ 3 
Abs. 3 BNatSchG; so z. B. die AUKM, vgl. BMEL 2023a, 
S. 21). Die Vorteile liegen darin, dass Maßnahmen nicht 
einseitig staatlich auferlegt, sondern durch eine freiwil-
lige Selbstverpflichtung übernommen werden. Dies ver-
bessert die Akzeptanz und fördert ihre Umsetzung, wo-
durch auch der Kontrollaufwand der Verwaltung begrenzt 
wird. Der SRU, der WBBGR und der WBW weisen aber 
darauf hin, dass die Renaturierung als Teil des Schutzes 
der natürlichen Lebensgrundlagen für den Staat eine ver-
bindliche Aufgabe darstellt (Tz. 78), dessen Erreichung 
nicht allein vom Zustandekommen von Verträgen abhän-
gig gemacht werden darf. Dennoch spielt der Vertragsna-
turschutz eine wichtige Rolle und sollte weiter gestärkt 
werden (z. B. durch Aufwuchs der hierfür zur Verfügung 
stehenden Finanzmittel, s. Tz. 155).

181. Insbesondere, wenn Landnutzende Renaturierungs-
projekte mit langfristigem Umsetzungshorizont über-
nehmen, kann es notwendig sein, die erreichten Rena-
turierungserfolge dauerhaft zu sichern. Da Verträge 
grundsätzlich nur zwischen den beteiligten Parteien 
 Wirkung entfalten, laufen entsprechende vertragliche Re-
gelungen mit einem Wechsel der/des Flächennutzenden 
des maßgeblichen Grundstücks ins Leere. Deshalb soll-
te die vertragliche Übernahme der Durchführung von 
Renaturierungsmaßnahmen auch an das betreffende 
Grundstück gebunden werden. Im Baurecht existieren 
hierfür die sogenannten Baulasten (vgl. etwa § 85 Abs. 1 
Landesbauordnung NRW). Dabei handelt es sich um 
 Verpflichtungen der Grundstückseigentümer:innen ge-
genüber dem Staat, bestimmte grundstücksbezogene 
Handlungen vorzunehmen, zu unterlassen oder zu 
 dulden. Der SRU, der WBBGR und der WBW schlagen 
vor, dass Bund und Länder ein solches Instrument auch 
im Naturschutzrecht verankern.

182. Auch private Akteur:innen sehen sich bei der Durch-
führung von Renaturierungsmaßnahmen gegebenenfalls 
vor dem Problem, keinen Zugriff auf alle erforderlichen 
Flächen zu haben. Denkbar wäre es, dass mehrere pri vate 
Akteur:innen die bei ihnen vorhandenen und benötigten 
Flächen im Rahmen kooperativer Zusammenschlüsse ein-
bringen. Es sollten deshalb Möglichkeiten geschaffen 

 werden, dass Private sich zum Beispiel nach dem Vorbild 
der Landschaftspflege- oder der Wasser- und Boden-
verbände zur Umsetzung gemeinsamer Projekte organi-
sieren können. Solche Verbände können auch öffentliche 
Akteure einbeziehen, insbesondere die landeseigenen 
und kommunalen Unternehmen zur Renaturierung 
( Abschn. 4.4.1), die dann etwa beratende und unterstüt-
zende Funktionen erfüllen können.

183. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die notwen-
digen Grundstücke von Dritten oder der öffentlichen 
Hand zu erwerben oder gegen eigene, weniger geeignete 
Flächen einzutauschen (zur Bodenbevorratung der 
 öffentlichen Hand s. Tz. 146). Das setzt jedoch die Mit-
wirkung anderer Eigentümer:innen voraus. Der Staat 
 sollte diese Prozesse etwa im Rahmen sogenannter Re-
gelflurbereinigungsverfahren moderieren. Anders als 
die Verfahren der Unternehmensflurbereinigung dienen 
diese nicht der Bewältigung von Enteignungsfolgen (s. 
Tz. 153), sondern dazu, die Produktions- und Arbeits-
bedingungen in der Land- und Forstwirtschaft zu ver-
bessern. Ländlichen Grundbesitz zum Zwecke der Rena-
turierung neuzuordnen, ist bisher keine primäre Aufgabe 
der Regelflurbereinigung (MÖCKEL 2012, Rn. 82). Öf-
fentliche Aufgaben wie die Renaturierung dürfen nach 
herrschender Auffassung nicht durch die Regelflur-
bereinigung begleitet werden (§ 4 Hs. 1 FlurbG).  Vielfach 
dienen Renaturierungsmaßnahmen aber auch privaten 
Interessen (BINDER 2019, S. 253 ff.; MÖCKEL und WOLF 
2022, S. 17 ff.). Wollen sich Grundeigentümer:innen und 
Flächennutzende vertraglich zur Durchführung einer Re-
naturierungsmaßnahme verpflichten, für die sie im Ein-
zelfall noch keinen Zugriff auf die notwendigen Flächen 
haben, dient die Regelflurbereinigung dazu, eine privat 
übernommene Verpflichtung zu erfüllen (MÖCKEL und 
WOLF 2022, S. 19; MÖCKEL 2023, S. 163). Führt bei-
spielsweise die Wiederherstellung ausreichender Bestäu-
berpopulationen zu einer Verbesserung der landwirt-
schaftlichen Produktionsbedingungen, ist damit zuerst 
der privaten Flächenbewirtschaftung gedient. Um die re-
gelmäßig lange Dauer eines Regelflurbereinigungsver-
fahrens zu verkürzen, kann mit dieser Begründung auch 
stärker auf das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren 
(§ 86 Abs. 1 FlurbG) zurückgegriffen werden.
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184. Nur widerstandsfähige, anpassungsfähige und ver-
netzte Ökosysteme erbringen die vielfältigen Leistun-
gen, auf die wir Menschen heute und in Zukunft ange-
wiesen sind. Sie können zum Beispiel die Auswirkungen 
des bereits spürbaren Klimawandels abmildern, Nähr- 
und Schadstoffeinträge in Böden und Gewässer mindern 
und die Produktionsleistungen von Landwirtschaft und 
Waldbewirtschaftung sichern. Der Zustand vieler Öko-
systeme in Deutschland, Europa und weltweit hat sich so 
stark verschlechtert, dass eine großflächige Renaturie-
rung dringend notwendig ist, um diese als Fundament 
von Gesundheit und Wohlergehen zu erhalten. Dies spie-
gelt sich auch in den internationalen Verpflichtungen zum 
Schutz der Biodiversität wider. Die Renaturierung degra-
dierter und gestörter Ökosysteme ist insbesondere vom 
Auftrag des Staates zum Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen (Art.  20a GG) umfasst. Renaturierung 
schließt ein sehr breites Spektrum an Maßnahmen ein – 
sowohl innerhalb von Schutzgebieten, die sich in einem 
schlechten Zustand befinden, als auch außerhalb. Schutz 
und Nutzung werden noch immer viel zu oft nebenein-
ander und sich gegenseitig ausschließend gedacht anstatt 
miteinander. Es bedarf vor allem außerhalb von Schutz-
gebieten und in der Fläche einer effektiven Integration, 
damit die nötige Transformation hin zur Nachhaltigkeit 
erfolgreich wird. Um zu verhindern, dass land- und forst-
wirtschaftliche Produktion durch Renaturierungsmaß-
nahmen ins Ausland verlagert werden und diese Leakage- 
Effekte dort zur Schädigung der Umwelt führen, sind 
effektive Rechtsvorschriften nötig, die beispielsweise 
Sorgfaltspflichten für die Einfuhr bestimmter Produkte 
festlegen. Vor allem bedarf es veränderter, weniger 
flächen intensiver Konsum- und Verhaltensmuster, ins-
besondere in den Bereichen Ernährung, Wohnen und 
 Mobilität. Produktionsseitig müssen teilweise neue Ein-
kommensquellen erschlossen werden. Um die Flächen-
verfügbarkeit für die Renaturierung zu verbessern, sind 
vor allem Alternativen für futtermittel- und somit flä-
chenintensive Tierhaltungen sowie den Energiepflanzen-
anbau relevant. Schließlich ist eine stärkere Kreislauf-
führung von nachwachsenden Rohstoffen nötig, um die 
Nachfrage nach ihnen und somit die erforderliche An-
baufläche zu senken.

185. Aufgrund der Dimension und des Zeithorizonts der 
notwendigen Maßnahmen ist die Renaturierung degra-
dierter Ökosysteme eine Generationenaufgabe. Sie zu 
meistern, setzt voraus, dass der Staat einen organisato-
rischen, instrumentellen und finanziellen Rahmen für 
die Renaturierung schafft (Abb. 8). Mittel- und langfris-

tig wird eine kohärente, großflächig ausgerichtete Rena-
turierungspolitik benötigt. Sie sollte national in einem 
Politikplanungsrecht nach dem Vorbild des Bundes-Klima-
schutzgesetzes konzeptionell ausgeformt werden. Dafür 
werden sowohl ein nationales Durchführungsgesetz 
zur geplanten EU-Wiederherstellungsverordnung als 
auch adäquate fachrechtliche Instrumente benötigt. Auch 
für den Fall, dass die Verordnung nicht zeitnah oder gar 
nicht beschlossen wird, sollte der Bund den Prozess, die 
Zuständigkeiten und Aufgaben bei der Erstellung des 
Plans sowie Renaturierungsziele gesetzlich festschrei-
ben. Dabei kann nicht allein auf Freiwilligkeit gesetzt 
werden. Die Anwendung einer breiten Palette an Instru-
menten, eine aufgabengerechte Organisation, eine ent-
sprechende  Personalausstattung der Verwaltung und eine 
adäquate  Finanzierung sind notwendig, um eine effek-
tive Renaturierungspolitik zu betreiben. Eine solche Poli-
tik ist und bleibt ein richtiges und wichtiges Anliegen, 
auch für den Fall, dass im Ministerrat keine Mehrheit für 
eine Wiederherstellungsverordnung zustande kommt. 
Die Bundesregierung hat sich für diese Verordnung aus-
gesprochen und sollte daher auch unabhängig vom Aus-
gang des europäi schen Gesetzgebungsverfahrens ihre 
Ziele verfolgen.

186. Die Generationenaufgabe Renaturierung kann nur 
gelingen, wenn Renaturierungsmaßnahmen  gemeinsam 
mit Flächennutzenden und Anwohnenden entwickelt 
und umgesetzt werden. In einigen Fällen ändern sich 
durch Renaturierung Landschaften oder bisherige Nut-
zungsformen. Dies kann neue regionalökonomische 
Chancen eröffnen und die Attraktivität der Region stär-
ken, indem beispielsweise Grünflächen an Erholungswert 
gewinnen. Teilweise bringt Renaturierung aber auch 
 Nutzungseinschränkungen und betriebswirtschaftliche 
Einbußen mit sich oder erfordert eine Anpassung der bis-
herigen Nutzungen, beispielsweise in der Agrarlandschaft 
und im Wald. Einschränkungen der Flächennutzung sind 
gegebenenfalls finanziell auszugleichen. Bei der Auswahl 
von Renaturierungsflächen und -maßnahmen gilt es, alle 
relevanten Akteur:innen intensiv und frühzeitig zu be-
teiligen, solange noch Gestaltungsspielraum vorhanden 
ist. Zu diesen gehören Betriebe, die auf zu renaturieren-
den Flächen wirtschaften, und lokale Verantwortungs-
träger:innen bis hin zur breiten Öffentlichkeit. Lokales 
Wissen und vorhandene Netzwerke können einbezogen 
werden, um passende Lösungen zu erarbeiten, umzuset-
zen und zudem die Akzeptanz eines Renaturierungspro-
jektes zu steigern.

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode Drucksache 20/11595– 61 – 



187. Renaturierungsmaßnahmen sollten sorgsam kon-
zeptionell vorbereitet werden, indem Ziele entwickelt, 
konkretisiert und festgelegt sowie die notwendigen 
Flächen ermittelt werden. Ausgangspunkt dafür ist der 
nationale Wiederherstellungsplan, der gemäß der geplan-
ten EU-Wiederherstellungsverordnung bis voraussicht-
lich 2026 erstellt werden muss und auch unabhängig 
davon zu empfehlen ist. Der Bund sollte die Länder, Kom-
munen sowie Verbände und die Öffentlichkeit in die Er-

stellung einbeziehen. Dabei hat er sowohl die regionale 
Verteilung von Renaturierungsvorhaben als auch Syner-
gien mit weiteren Zielen wie Klimaanpassung und Klima-
schutz in den Blick zu nehmen. Die sich hieraus ergeben-
den Aufgaben sollten in einem kooperativen Prozess 
zwischen Bund und Ländern durch länderspezifische 
quantitative Flächenziele aufgeteilt werden. Diese könn-
ten sich insbesondere auch an ökologischen Notwendig-
keiten und Verantwortlichkeiten für Ökosysteme und 

SRU, WBBGR und WBW, eigene Darstellung

 ɦ Abbildung 8

Empfehlungen für die Renaturierung von Ökosystemen
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Arten orientieren und sollten auf nationaler Ebene ge-
setzlich festgeschrieben werden. Um diese Ziele durch 
konkrete Maßnahmen auszufüllen, bietet sich die Land-
schaftsplanung an. Dazu sollte die Möglichkeit geschaf-
fen werden, quantifizierbare Vorgaben für bestimmte 
Ökosysteme festzulegen, zum Beispiel den Anteil von be-
stimmten Landschaftselementen im Planungsraum. 
Dabei müssen Unsicherheiten, dynamische Prozesse und 
zukünftige Veränderungen immer stärker berücksichtigt 
werden. Die Grundsätze für einen bundesweiten Biotop-
verbund können durch einen Bundesraumordnungsplan 
festgelegt werden.

188. Flächen sollten durch planerische Festlegungen 
für die Renaturierung bereitgehalten und Erfolge der 
Maßnahmen langfristig gesichert werden. Der Staat 
sollte ausschließen, dass Flächen Nutzungen zugeführt 
werden, die Renaturierung verhindern oder wesentlich 
erschweren. Dazu können mittels Vorranggebieten Flä-
chen durch die Raumordnung gesichert werden. Zudem 
sollte die Möglichkeit, zu diesem Zweck Schutzgebiete 
auszuweisen, auf Flächen erweitert werden, die keinen 
oder nur noch geringen naturschutzfachlichen Wert 
haben, aber einen relevanten Beitrag leisten können, um 
Renaturierungsziele zu erreichen. Erfolge können durch 
Verträge mit Landnutzenden dauerhaft gesichert werden. 
Um einen Kernbestand renaturierter Ökosysteme zu 
 erhalten, sind Schutzgebiete unverzichtbar. Zudem könn-
te der Katalog gesetzlich geschützter Biotope (§ 30 
BNatSchG) erweitert werden, um auch kleinere Renatu-
rierungserfolge ohne langwierige Verwaltungsverfahren 
vor erneuter Degradierung zu schützen.

189. Bund, Länder und Kommunen sollten Renaturie-
rung als zentrale Zukunftsherausforderung anerken-
nen und sich stärker engagieren. Sie sollten die organi-
satorischen und rechtlichen Voraussetzungen schaffen, 
um in größerem Umfang Renaturierungsmaßnahmen 
durch die öffentliche Hand durchführen zu können. Die 
bereits bestehenden und funktionierenden Organisati-
onsstrukturen können diese Aufgabe weiterhin abdecken. 
Wo diese bisher nicht vorhanden sind, könnten neu zu 
schaffende Renaturierungsunternehmen der Länder und 
Kommunen Renaturierungsprojekte durchführen. Diese 
sollten vorrangig auf Flächen aktiv werden, die bereits 
im Eigentum der öffentlichen Hand stehen. Dies fördert 
die staatliche Vorbildfunktion bei der Renaturierung. In 
diesem Zusammenhang ist es notwendig, die Privatisie-
rung von Flächen mit hohem Renaturierungspotenzial 
zu beenden und eine nachhaltige Bodenvorratspolitik zu 
betreiben. Wenn nötig, sollten auch private Flächen für 
Renaturierungsmaßnahmen in Anspruch genommen wer-
den können, etwa über vertragliche Regelungen mit den 
Eigentümer:innen. Im Ausnahmefall sollten auch Ent-
eignungsverfahren möglich sein. Über Flurbereinigungs-

verfahren können deren Folgen für Landbesitzende und 
 -nutzende abgemildert werden. Zu diesen Zwecken ist für 
bestimmte Renaturierungsprojekte (z. B. die Wiederver-
nässung von Mooren) die Durchführung vorgelagerter 
Planfeststellungsverfahren zu erwägen. Für die Bewälti-
gung dieser Aufgaben müssen die Renaturierungsunter-
nehmen mit ausreichenden personellen und finanziellen 
Mitteln ausgestattet sein.

190. Neben rechtlichen Vorgaben sollten private 
Akteur:innen verstärkt durch veränderte ökonomische 
Rahmenbedingungen für Renaturierungsleistungen 
gewonnen werden. Damit sich degradierte Ökosysteme 
erholen können, ist es in der Regel nötig, die Flächennut-
zung naturverträglicher zu gestalten. Landwirtschaft und 
Waldbewirtschaftung spielen hierbei eine zentrale Rolle. 
Die einschlägigen fachrechtlichen Vorgaben sollten für 
eine ökologischere Bewirtschaftung konkretisiert und 
vollzugstauglich gemacht werden. Die GAP-Konditiona-
litäten sind für die Förderperiode ab 2028 entsprechend 
auszurichten, sofern nicht das System der Direktzahlun-
gen aufgelöst wird und die freiwerdenden Mittel in effek-
tivere Instrumente umgeleitet werden. Ein Gesamtkon-
zept, das Landnutzende in die Renaturierung einbezieht, 
muss aber vor allem Anreize für Renaturierungsprojek-
te setzen und ökologische Leistungen honorieren. Regu-
lierende Ökosystemleistungen (z. B. Hochwasserschutz 
oder CO2-Speicherung) stellen zumeist öffentliche Güter 
dar, deren Bereitstellungskosten gedeckt werden müssen. 
Zudem erfordert ein Landnutzungswandel erhebliche In-
vestitionen, die erst mit zeitlicher Verzögerung zu neuen 
betrieblichen Einnahmen führen. Häufig bedarf es daher 
ergänzender, teils langfristiger Finanzierungsinstru-
mente. Für die Landwirtschaft könnten etwa die förder-
fähigen AUKM um konkrete Renaturierungsprojekte 
 erweitert werden. Die Möglichkeiten, diese Maßnahmen 
kooperativ umzusetzen, sollten ausgebaut werden. Nicht-
staatliche Forstbetriebe sind durch eine stärkere Ausrich-
tung der verschiedenen Förderprogramme (z. B. der GAK 
oder des klimaangepassten Waldmanagements) für die 
Bereitstellung von Ökosystemleistungen zu vergüten. 
Davon nicht erfasste Ökosystemleistungen ließen sich 
über verschiedene Instrumente honorieren: Beispielswei-
se könnte ein ökologischer Finanzausgleich Renaturie-
rungsanreize auf lokaler und regionaler Ebene setzen. 
Denkbar ist außerdem etwa eine Finanzierung von natür-
lichen Klimaschutzmaßnahmen über den bestehenden 
Emissionshandel oder einen EU-Naturschutzfonds. Da-
neben sollte die konkrete Umsetzung von privaten Rena-
turierungsmaßnahmen erleichtert werden, etwa indem 
Möglichkeiten des Flächentauschs staatlich moderiert 
werden.
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7 Abkürzungen

Abs. = Absatz

ANK = Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz

Art. = Artikel

AUKM = Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen

BauGB = Baugesetzbuch

BBodSchG = Bundes-Bodenschutzgesetz

BeckRS = Beck-Rechtsprechung

Beschl. = Beschluss

BGB = Bürgerliches Gesetzbuch

BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz

BVerfG = Bundesverfassungsgericht

BVerwG = Bundesverwaltungsgericht

BWaldG = Bundeswaldgesetz

CBAM = Carbon Border Adjustment Mechanism 

CO2 = Kohlenstoffdioxid

CO2eq = CO2-Äquivalent(e)

EG = Europäische Gemeinschaft

EU = Europäische Union

EWG = Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

FFH = Fauna-Flora-Habitat

FFH-Richtlinie = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

FlurbG = Flurbereinigungsgesetz

FNR = Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.

FSC = Forest Stewardship Council

GAK = Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

GAP = Gemeinsame Agrarpolitik

GFN = Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH

GG = Grundgesetz

GLÖZ-Standards = Standards für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand von Flächen

GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GW = Gigawatt

ha = Hektar

HGrG = Haushaltsgrundsätzegesetz
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7 Abkürzungen

Hs. = Halbsatz

i. V. m. = in Verbindung mit

km2 = Quadratkilometer

LANA = Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung

LEADER = Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale - Verbindung zwischen 
 Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft

m = Meter

m. w. N. = mit weiteren Nachweisen

m2 = Quadratmeter

m3 = Kubikmeter

Mio. = Million(en)

Mrd. = Milliarde(n)

MW = Megawatt

MWp = Megawatt Peak

NABU = Naturschutzbund Deutschland e. V.

NBS = Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt

Nr(n). = Nummer(n)

NRW = Nordrhein-Westfalen

o. J. = ohne Jahr

OVG = Oberverwaltungsgericht

PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

Pkw = Personenkraftwagen

Rn. = Randnummer

ROG = Raumordnungsgesetz

Rspr. = Rechtsprechung

S. = Satz, Seite 

SRU = Sachverständigenrat für Umweltfragen

UAbs. = Unterabsatz

UBA = Umweltbundesamt

UN = United Nations – Vereinte Nationen

Urt. = Urteil

VG = Verwaltungsgericht

Vorb. = Vorbemerkung

WBBGR = Wissenschaftlicher Beirat für Biodiversität und Genetische Ressourcen

WBW = Wissenschaftlicher Beirat für Waldpolitik

WHG = Wasserhaushaltsgesetz

WindBG = Windenergieflächenbedarfsgesetz
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www.umweltrat.de
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Wissenschaftlicher Beirat für Waldpolitik  
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Geschäftsstelle: 
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